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A. Einleitung
Das Handwerk besitzt eine herausragende Bedeutung für die deutsche
Volkswirtschaft. So waren etwa im Jahr 2015 über eine Million Hand-
werksbetriebe in die Handwerksrollen eingetragen, wobei in diesen ca. 5,36
Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angestellt waren und
364.000 Lehrlinge ausgebildet wurden. Aus den genannten Zahlen ergibt
sich, dass 12,6 % aller Beschäftigten in Deutschland im Handwerk tätig
sind1. Vor diesem Hintergrund hat die Regulierung des Handwerks stets
auch große volkswirtschaftliche Auswirkungen. Eingebunden in verfas-
sungsrechtliche, gesellschaftliche und ökonomische Rahmenbedingungen
hat sie im Laufe der Zeit erhebliche Veränderungen erfahren, wobei oft die
Organisation der Selbstverwaltung des Handwerks im Vordergrund stand.
Historisch gesehen sind die ab dem 12. Jahrhundert nachweisbaren Zünfte
der Ursprung der später vielfach reformierten Selbstverwaltungsstrukturen2.
Die heute prägende Trias der Selbstverwaltungskörperschaften des Hand-
werks, bestehend aus den Handwerksinnungen (§§ 52 ff. HwO), den Kreis-
handwerkerschaften (§§ 86 ff. HwO) und den Handwerkskammern (§§ 90 ff.
HwO), entstand demgegenüber erst in jüngerer Zeit, namentlich mit der
Handwerksnovelle zur Reichsgewerbeordnung im Jahre 18973. Die dort
maßgeblich begründeten Strukturen wurden durch den demokratisch legiti-
mierten bundesdeutschen Gesetzgeber mit Erlass der neuen Handwerksord-
nung vom 17. September 1953 im Wesentlichen übernommen4.
In der Folgezeit sah sich das Handwerk – etwa im Hinblick auf die Zahl der
Betriebe sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – verschiedentlich
negativen Entwicklungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausge-
setzt, welche auch maßgeblich zur letzten großen Reform des Handwerks-
rechts im Jahre 2003 führten. In dieser Reform wurde das bis dahin geltende,
jahrhundertealte Prinzip, wonach Inhaber eines Handwerksbetriebs nur Meis-
ter sein konnten (sog. Inhaberprinzip, vgl. § 7 HwO a.F.), aufgegeben5.
Auch wenn die Beschäftigtenzahlen des Handwerks inzwischen wieder
weitgehend stabil sind6, ist im Hinblick auf die Selbstverwaltungskörper-

11

1 Näher zu diesen Zahlen: <https://www.zdh.de/daten-fakten/kennzahlen-des-handwerks/> (Abruf: April
2017); zur volkswirtschaftlichen Bedeutung außerdem etwa S. Bulla, in: Schmidt/Wollenschläger, Kom-
pendium Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Aufl. 2016, § 10 Rn. 10 ff.

2 Dazu etwa S. Bulla, in: Schmidt/Wollenschläger, Kompendium Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Aufl.
2016, § 10 Rn. 1 ff.; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 52 Rn. 8; Will, Selbstverwaltung der
Wirtschaft, S. 522 ff.

3 Näher dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 572 ff.
4 Näher dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 612 ff.
5 BT-Drs. 15/1206, S. 20 ff.
6 Siehe dazu die Statistiken der Jahre 2012 bis 2015 unter <https://www.zdh.de/daten-fakten/kennzahlen-

des-handwerks/> (Abruf: April 2017). 



schaften ein anhaltender Rückgang vor allem im Innungswesen zu beob-
achten. Während es in Deutschland weiterhin 53 Handwerkskammern gibt7,
die die Bundesrepublik geographisch umfassend verkammern8, sank die
Zahl der Kreishandwerkerschaften zuletzt von 320 im Jahre 20109 über 284
im Jahre 201210 auf 275 im Jahre 201511. Noch stärker ist der Rückgang im
Bereich der Handwerksinnungen, von denen 2010 noch 5.500 bestanden12,
2012 hingegen nur noch 5.16813 und 2015 lediglich 4.94314.
Diese rückläufigen Zahlen beruhen nicht zuletzt darauf, dass insbesondere
die als freiwillige Zusammenschlüsse organisierten Handwerksinnungen15

heute mit einer fehlenden Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement zu
kämpfen haben. Darin drücken sich allgemeine gesellschaftliche Entwick-
lungen aus, sind doch auch andere Bereiche ehrenamtlichen Engagements
von der zunehmend fehlenden Bereitschaft insbesondere jüngerer Men-
schen, sich längerfristig im Rahmen gemeinnütziger Strukturen zu engagie-
ren, betroffen. Dieser allgemeine Trend lässt etwa gegenwärtig den Verfas-
sungsgeber in Hessen erwägen, in der derzeit diskutierten Reform der Ver-
fassung des Landes Hessen ein Staatsziel Ehrenamt in die Verfassung ein-
zufügen. Im Bereich der Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks
kommt das zunehmend kompetitive wirtschaftliche Umfeld hinzu, welches
es Betriebsinhabern zusätzlich erschwert, die für das ehrenamtliche Enga-
gement erforderliche Zeit zu erübrigen. Dies alles hat maßgeblich dazu bei-
tragen, dass Inhaber eines handwerklichen Betriebs vermehrt ihre Betriebs-
leiter oder auch ihre Kinder in die Versammlungen der Innungen etc.schi-
cken und sich dort durch diese repräsentieren lassen. Mit Blick auf das auch
gesetzgeberisch verfolgte Ziel, das Handwerk und seine Selbstverwaltung
„zukunftsfähig“ und „zukunftssicher“ auszugestalten16, gibt diese anhal-
tende Entwicklung Anlass zu den Fragen, wer genau Mitglied der verschie-
denen Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks ist, wer die Inhaber
der Ehrenämter, die für die Funktionsfähigkeit der Selbstverwaltungsorga-

12

7 Ausführliche Liste bei Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 633, Fn. 835.
8 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 723.
9 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 633; siehe zum Rückgang bereits im Jahre 2005 auch

<http://www.handwerk-magazin.de/es-werden-weniger/150/12/32654> (Abruf: April 2017).
10 Näher unter <https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/wirtschaft/statistik/kennzahlen/Kenzah-

len_2012/Flyer-12-Veroeff.pdf> (Abruf: April 2017).
11 Näher unter <https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/wirtschaft/statistik/kennzahlen/Kenn-

zahlen_2015/Flyer-2015-Veroeffentlichung.pdf> (Abruf: April 2017).
12 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 633.
13 Näher unter <https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/wirtschaft/statistik/kennzahlen/Kenzah-

len_2012/Flyer-12-Veroeff.pdf> (12.9.2016).
14 Näher unter <https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/wirtschaft/statistik/kennzahlen/Kenn-

zahlen_2015/Flyer-2015-Veroeffentlichung.pdf> (Abruf: April 2017).
15 Instruktiv Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 52 Rn. 4, m.w.N.
16 BT-Drs. 15/1206, S. 1.



nisationen von entscheidender Bedeutung sind, (aktiv) wählen und schließ-
lich auch, wer (passiv) in diese gewählt werden darf.
Die damit angesprochene aktive und passive Wahlberechtigung zu den Eh-
renämtern der Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks stehen
daher im Fokus der vorliegenden Schrift. Dazu werden in einem ersten Ab-
schnitt die Organisationen der Selbstverwaltung des Handwerks und deren
Mitglieder überblicksartig vorgestellt (B.). Dies bildet die Grundlage für
einen näheren Blick auf die Mitgliedschaftsrechte, namentlich die ange-
sprochene aktive und passive Wahlberechtigung für Ehrenämter der Selbst-
verwaltungskörperschaften des Handwerks (C.). In Anbetracht der prakti-
schen Relevanz der oben skizzierten Fragestellung liegt dabei das Hauptau-
genmerk auf der Handwerksinnung. Besondere Aufmerksamkeit gilt der
bislang nicht hinreichend geklärten und praktisch sehr bedeutsamen Frage,
inwieweit die aktive und passive Wahlberechtigung auf Dritte, insbesondere
Betriebsleiter und Kinder von Betriebsinhabern, übertragen werden können.
Abschließend werden Konsequenzen aus den erzielten Ergebnissen, insbe-
sondere im Hinblick auf das Aufsichtsrecht sowie eine mögliche gesetzge-
berische Weiterentwicklung der bestehenden Regeln, gezogen (D.), bevor
die wesentlichen Ergebnisse der Studie knapp zusammengefasst werden
(E.).
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B. Organisationen der Selbstverwaltung des Handwerks und
deren Mitglieder

Wie eingangs bereits erwähnt, bilden die Handwerksinnung, die Kreishand-
werkerschaft und die Handwerkskammer die Trias der Selbstverwaltungs-
körperschaften des Handwerks, welche im Folgenden überblicksartig darge-
stellt wird. Ausgehend von den Selbstverwaltungskörperschaften und deren
Aufgaben werden ihre Organe und Mitglieder in den Blick genommen, um
näher zu beleuchten, inwieweit das Selbstverwaltungsprinzip in den betref-
fenden Organisationsformen verwirklicht ist.

I. Die Handwerksinnung als „Graswurzelorganisation“ der Selbstver-
waltung des Handwerks

Die Handwerksinnung, welche auf die oben angesprochenen mittelalter-
lichen Zünfte zurückgeht, erfuhr infolge des sich im 19. Jh. rapide wan-
delnden ökonomischen und gesellschaftlichen Umfelds durch die Gewerbe-
ordnung des Norddeutschen Bundes von 1869, die nach 1871 vom Reich
übernommen wurde, ihre erste reichsweit gültige, positivrechtliche Normie-
rung17. Eine wesentliche Strukturentscheidung für das Recht der Handwerks-
innung war dabei die Freiwilligkeit des Beitritts, die zu Zeiten der Zünfte
ganz überwiegend nicht bestanden hatte18. In den folgenden Jahrzehnten
wurde das Recht der Innungen vor dem Hintergrund der sich vor allem
durch die Industrialisierung weiter wandelnden Rahmenbedingungen, wel-
che das Handwerk stark belasteten und die Handwerksorganisationen vor
massive Herausforderungen stellten, mehrfach reformiert. Zu nennen ist
etwa das in der Spätphase der Weimarer Republik ergangene Gesetz vom
11. Februar 192919, das auch aufgrund der inzwischen eingetretenen politi-
schen Veränderungen wichtige neue Vorschriften zu den Innungswahlen,
welche in der vorliegenden Schrift im Fokus stehen, mit sich brachte. Eine
grundlegende Neuregelung erfuhr das handwerkliche Organisationsrecht
dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs und Gründung der Bundesrepublik
im Jahr 1949 mit Erlass der Handwerksordnung im Jahr 1953, in welche das
früher in der Gewerbeordnung geregelte Handwerksorganisationsrecht
überführt wurde. Fanden sich in dem neuen Gesetz auch verschiedene neu
konzipierte Vorschriften, orientierte sich die Handwerksordnung jedoch ge-
rade in Bezug auf die Handwerksinnungen strukturell überwiegend am
überkommenen Recht der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Zu nen-

14

17 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 52 Rn. 13; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Hand-
werksordnung, Lsbl., 40. Lfg. 2007, Vorb. Vierter Teil, 1; Detterbeck/Will, Die Handwerksinnungen in der
staatlichen dualen Ordnung des Handwerks, S. 24 f.

18 Näher Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 7; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 636.
19 RGBl. 1929, I, S. 21.



nen sind etwa die damals im Spannungsfeld zwischen der Funktionsfähig-
keit der Handwerksinnungen einerseits und liberalen Grundrechtsgewähr-
leistungen und Wirtschaftskonzeptionen andererseits hoch umstrittene Frei-
willigkeit der Mitgliedschaft20 und die Wahlvorschriften, die im Ergebnis an
die früheren Bestimmungen angelehnt waren21. Nach diesen Regelungen
können sich de lege lata Inhaber von Betrieben des gleichen Handwerks
oder des gleichen handwerksähnlichen Gewerbes zur Förderung ihrer ge-
meinsamen gewerblichen Interessen innerhalb eines bestimmten Bezirks zu
einer Handwerksinnung zusammenschließen (§ 52 HwO).

1. Die Handwerksinnung und ihre Aufgaben
Die Handwerksinnung ist gem. § 53 S. 1 HwO eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Ihre Rechtsfähigkeit erlangt sie mit Genehmigung ihrer
Satzung, die gem. § 56 Abs. 1 HwO durch die Handwerkskammer als zu-
ständiger Behörde erteilt wird22. Für die Untersuchung des Rechts der Hand-
werksinnung spielt die jeweilige Satzung, deren Inhalte zu einem gewissen
Grad in § 55 HwO vorgegeben sind23, demnach eine entscheidende Rolle24.
Insbesondere ergibt sich aus ihr der geographische Bezirk, in welchem die
Innung tätig wird (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 HwO). Zu beachten ist in diesem Kon-
text, dass in einem Bezirk für das gleiche Gewerbe jeweils nur eine Innung
gebildet werden kann (§ 52 Abs. 1 S. 3 HwO)25.
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt es sich bei der Innung um
einen mitgliedschaftlich organisierten rechtsfähigen Verband, der staatliche
Aufgaben mit hoheitlichen Mitteln unter staatlicher Aufsicht wahrnimmt26.
Gleichwohl erfüllt die Handwerksinnung nicht nur staatliche Aufgaben und
ist insofern Träger mittelbarer Staatsverwaltung27, sondern agiert in ihrer
Funktion als Selbstverwaltungskörperschaft ebenso als gleichsam staatsdis-
tanzierte Interessenvertretung der in ihr zusammengeschlossenen Handwer-

15

20 Dazu etwa Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 52 Rn. 4.
21 Näher Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 8 ff.; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 52

Rn. 15 f.; Detterbeck/Will, Die Handwerksinnungen in der staatlichen dualen Ordnung des Handwerks, S. 24 f.
22 § 53 S. 2 HwO; näher dazu: Detterbeck/Will, Die Handwerksinnungen in der staatlichen dualen Ordnung

des Handwerks, S. 28.
23 Siehe dazu etwa Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 43 ff.
24 Im weiteren Verlauf wird auf verschiedene Mustersatzungen zurückgegriffen, siehe dazu das Quellenver-

zeichnis.
25 Näher etwa Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 38 ff.; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 52 Rn. 17 ff.; Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 52 Rn. 32.
26 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 53 Rn. 1; Schwannecke, Die Deutsche Handwerksord-

nung, Lsbl., 23. Lfg. 1988, § 53 Rn. 1; Detterbeck/Will, Die Handwerksinnungen in der staatlichen dualen
Ordnung des Handwerks, S. 29 ff.; allgemein dazu auch Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl.
2011, § 23 Rn. 37.

27 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 53 Rn. 2; Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-
werksordnung, Lsbl., 25. Lfg. 1994, § 54 Rn. 3; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 53 HwO
Rn. 10.



ker28. Trotz dieses „Doppelcharakters“ der Handwerksinnung sind in Anbe-
tracht ihrer Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 53
HwO) alle von ihr wahrzunehmenden Aufgaben, und damit auch die Grund-
aufgabe aus § 54 Abs. 1 S. 1 HwO, die gemeinsamen gewerblichen Interessen
ihrer Mitglieder zu fördern, als öffentliche Aufgaben zu charakterisieren29.
Denn als Körperschaft des öffentlichen Rechts wird die Innung nie allein im
privaten, sondern stets auch und gerade im öffentlichen Interesse tätig30.
Welche Aufgaben vor diesem Hintergrund als staatlich und welche als nicht
staatlich – aber gleichzeitig öffentlich – zu betrachten sind, wird unter-
schiedlich beurteilt. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geht davon
aus, dass die in § 54 Abs. 1 HwO genannten Pflichtaufgaben zur mittelba-
ren Staatsverwaltung und die in den übrigen Absätzen des § 54 HwO auf-
gezählten freiwilligen Aufgaben zur nicht staatlichen Interessenvertretung
zu zählen sind31. Überzeugender ist es allerdings, sich nicht schematisch an
der gesetzlichen Struktur, sondern an dem materiellen Inhalt der jeweiligen
Aufgabe zu orientieren. Staatlich sind daher nur solche Aufgaben der Hand-
werksinnung, die, wären sie nicht der Innung als Teil der mittelbaren Staats-
verwaltung zugewiesen, typischerweise durch die unmittelbar staatliche Ho-
heitsverwaltung zu erfüllen wären. Dies gilt insbesondere für die Regelung
der Lehrlingsausbildung gem. § 54 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 HwO sowie die Ab-
nahme der Gesellenprüfung gem. § 54 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 HwO32.
Zentrale Aufgabe der Handwerksinnung ist vor diesem Hintergrund gem.
§ 54 Abs. 1 S. 1 HwO die Förderung der gemeinsamen gewerblichen Inte-
ressen ihrer Mitglieder. Entscheidend für die gesetzliche Positionierung der
Handwerksinnungen in der Trias der Selbstverwaltungskörperschaften des
Handwerks ist dabei allerdings, dass die Innung – im Gegensatz zur Hand-
werkskammer – nur die Interessen der in ihr organisierten Handwerker und
nicht diejenigen des gesamten Handwerks vertritt33. Gemeint ist mit der ge-
setzlichen Formulierung dabei aber nicht etwa eine Unterstützung der Ein-
zelinteressen der jeweiligen Mitglieder, sondern der öffentlichen gewerb-
lichen Gesamtinteressen der sich selbst verwaltenden Handwerker34. Diese
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28 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 54 Rn. 2; Schwannecke, Die Deutsche Handwerksord-
nung, Lsbl., 28. Lfg. 1996, § 52 Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 676 f.

29 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 676 f.; dazu, dass eine öffentliche Aufgabe nicht zwangsläufig
auch eine staatliche Aufgabe ist: BVerfG, Beschl. v. 31.10.1984 – 1 BvR 35/82, 1 BvR 356/82, 1 BvR
794/82 –, Rn. 37 ff., juris.

30 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 677.
31 BVerfG, Beschl. v. 14.05.1985 – 1 BvR 449/82, 1 BvR 523/82, 1 BvR 728/82, 1 BvR 700/82 –, Rn. 59,

juris.
32 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 54 Rn. 3 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 678.
33 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 54 Rn. 3.
34 Dazu Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 54 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,

S. 679.



vollzieht sich auch und gerade gegenüber unterschiedlichen staatlichen Stel-
len und ist damit den zwar öffentlichen, aber nicht-staatlichen Aufgaben der
Innung zuzurechnen35. Sachlich begrenzt ist die Interessenförderung ledig-
lich durch die allgemeinen Gesetze, etwa das Kartell- und Wettbewerbs-
recht36.
Die weiteren in § 54 HwO genannten Aufgaben der Handwerksinnung, bei
denen – wie bereits angerissen – grundlegend zwischen Pflichtaufgaben
(§ 54 Abs. 1 HwO) und freiwilligen Aufgaben (§ 54 Abs. 2-4 HwO) zu
unterscheiden ist37, sind allesamt Ausprägungen der angesprochenen Grund-
aufgabe der Interessenförderung38. Hingewiesen sei hier insbesondere auf
die bemerkenswerte Kann-Aufgabe des § 54 Abs. 3 Nr. 1 HwO, welche die
für die vorliegend untersuchte Kernfrage relevante Tariffähigkeit der Hand-
werksinnung betrifft. Danach ist die Innung, soweit und solange dies der In-
nungsverband nicht bereits getan hat, ermächtigt, Tarifverträge abzuschlie-
ßen, obwohl § 2 TVG39 die Innung als Tarifvertragspartei – jedenfalls aus-
drücklich – nicht nennt40. Nach der Rechtsprechung des BVerfG, das sich in-
soweit dem Bundesarbeitsgericht (BAG) angeschlossen hat41, verstößt die
Verleihung der Tariffähigkeit an die Handwerksinnungen und die Innungs-
verbände gem. § 54 Abs. 3 Nr. 1 HwO auch im Lichte eines durch die Tarif-
fähigkeit evtl. bewirkten faktischen Zwangs zum Beitritt zur Handwerksin-
nung nicht gegen Art. 9 Abs. 3 GG und ist damit verfassungskonform42.

2. Die Organe der Handwerksinnung
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 53 HwO) handelt die Hand-
werksinnung durch ihre Organe43. § 60 HwO nennt als Organe, d.h. als für
die Willensbildung, Vertretung und Wahrnehmung der einzelnen Innungs-
angelegenheiten zuständige Einrichtungen der Körperschaft, die Innungs-
versammlung, den Vorstand und die Ausschüsse44. Wichtig ist, dass diese
gesetzliche Aufzählung abschließend und zugleich verpflichtend ist45. Eine
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35 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 680.
36 Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 25. Lfg. 1994, § 54 Rn. 2; Detterbeck,

Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 54 Rn. 7 f.
37 Näher Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 25. Lfg. 1994, § 54 Rn. 6 ff.;

Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 101 ff.
38 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 54 Rn. 7.
39 Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.1969, zuletzt geändert durch Art. 1 Ta-

rifeinheitsgesetz vom 03.07.2015 (BGBl. I S. 1130).
40 Dazu näher Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 54 Rn. 24 ff.; Detterbeck, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 54 Rn. 26; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 686 f.
41 Etwa BAGE 3, 190 (192) = NJW 1957, 438.
42 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1966 – 1 BvL 24/65 –, Lts. 1, juris = BVerfG, NJW 1966, 2305 (2305 ff.); näher

dazu Kluth, GewArch 2013, 377 (379).
43 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 60 Rn. 1.
44 Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 34. Lfg. 2002, § 60 Rn. 1.
45 Instruktiv Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 60 Rn. 4.



evtl. zusätzlich benannte Geschäftsführung bspw. ist daher kein Organ, son-
dern lediglich eine „Hilfskraft“ derselben46.
a) Die Innungsversammlung
Die in § 61 HwO geregelte Innungsversammlung ist das oberste Organ der
Handwerksinnung47. In ihr sind alle ordentlichen Vollmitglieder, aber keine
Gastmitglieder (§ 59 HwO)48 der Handwerksinnung vertreten. Anders als
etwa bei der Vollversammlung der Handwerkskammer (§ 93 HwO), in wel-
cher gewählte Vertreter die Kammermitglieder repräsentieren, zeichnet sich
die Innungsversammlung also gerade dadurch aus, dass ein vermittelnder
Wahlakt zwischen Mitgliedern der Handwerksinnung und den Mitgliedern
des Organs Innungsversammlung grds. entfällt49. Freilich kann gem. § 61
Abs. 1 S. 3 HwO nunmehr auch in der Satzung die Regelung getroffen wer-
den, dass sich die Innungsversammlung aus gewählten Vertretern zusam-
mensetzt (sog. Vertreterversammlung)50. In der Praxis hat sich dies aller-
dings – soweit ersichtlich – nicht durchzusetzen vermocht51.
Das Gesetz vermutet, wie dies für oberste Willensbildungsorgane etwa auch
aus dem Kommunalrecht bekannt ist52, in § 61 HwO eine generelle Zustän-
digkeit der Innungsversammlung. Dies bedeutet, dass grds. all das der Be-
schlussfassung der Innungsversammlung unterworfen ist, was nicht kraft
Gesetzes oder Satzung der Zuständigkeit der übrigen Organe der Hand-
werks-innung übertragen ist („Allzuständigkeit“)53. Eine nähere, gleichwohl
nicht abschließende54 Auflistung der Aufgaben der Innungsversammlung
findet sich in § 61 Abs. 2 HwO. Dort genannte Zuständigkeiten kann die In-
nungsversammlung zudem nicht an andere Organe übertragen. Sie muss sie
vielmehr selbst wahrnehmen (sog. „Vorbehaltsaufgaben“)55. Von Bedeutung
für die vorliegende Untersuchung ist vor allem § 61 Abs. 2 Nr. 4 HwO, nach
dem der Innungsversammlung das alleinige Kreationsrecht im Hinblick auf
den Vorstand und bestimmte Ausschussmitglieder zusteht56.
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46 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 60 Rn. 1; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung,
§ 60 Rn. 5; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 674.

47 Siehe nur Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 61 Rn. 1.
48 Dazu Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 61 Rn. 2.
49 Zu alledem Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 117 f.; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche

Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 61 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 651 f.
50 Zur alten Rechtslage noch Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 188.
51 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 696.
52 Für die Gemeindevertretung exemplarisch § 50 Hessische Gemeindeordnung.
53 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 61 Rn. 2; Baier-Treu,

in: Leisner, Handwerksordnung, § 61 Rn. 5; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 118 ff.
54 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 61 Rn. 6.
55 Dazu nur Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 61 Rn. 4 ff.; Will, Selbstverwaltung der Wirt-

schaft, S. 655.
56 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 61 Rn. 11; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,

S. 658.



b) Der Vorstand
Der Vorstand der Handwerksinnung wird, wie bereits angesprochen, gem.
§ 61 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 66 HwO von der Innungsversammlung gewählt.
Das Gesetz enthält dabei keine Bestimmungen über die Größe des Vorstan-
des, weshalb diese durch die Satzung festzulegen ist (§ 55 Abs. 2 Nr. 6
HwO)57. Eine Regelung hat hingegen das Wahlverfahren erfahren, welches
regelmäßig mit verdeckten Stimmzetteln und nur im Ausnahmefall durch
Zuruf zu erfolgen hat (§ 66 Abs. 1 HwO)58. Von grundlegender Bedeutung
ist, dass die Vorstandsmitglieder gem. § 66 Abs. 4 HwO ihr Amt als Ehren-
amt und damit unentgeltlich ausüben59.
Ist die Innungsversammlung das Willensbildungsorgan der Handwerksin-
nung, so ist der Vorstand deren Vertretungs- und Willensausführungsor-
gan60. Ihm obliegt die Verwaltung der Innung61. Gem. § 66 Abs. 3 S. 2 HwO
kann die Vertretung indes auch einem Geschäftsführer übertragen werden62.
Dieser ist dann allerdings regelmäßig nur zur Vornahme der laufenden Ge-
schäfte der Verwaltung, d.h. solcher täglichen Verwaltungsaufgaben, die
nach Art und Ausmaß regelmäßig wiederkehren63, ermächtigt64. Schließlich
ist darauf hinzuweisen, dass in der Praxis mitunter auch eine Übertragung
der Verwaltung der laufenden Geschäfte auf die Kreishandwerkerschaft er-
folgt (§ 87 Nr. 5 HwO)65.
c) Die Ausschüsse
Der Dreiklang der Organe der Handwerksinnung wird komplettiert durch
die gem. § 67 HwO zu bildenden Ausschüsse. Dabei ist zwischen sog. obli-
gatorischen und fakultativen Ausschüssen zu unterscheiden66: Verpflichtend
gebildet werden müssen gem. § 67 Abs. 2 HwO ein Berufsbildungsaus-
schuss und, soweit die Innung hierzu durch die Handwerkskammer ermäch-
tigt wird (§ 33 Abs. 1 S. 3 HwO), gem. § 33 Abs. 1 HwO ein Gesellenprü-
fungs- sowie gem. §§ 39 Abs. 1. S. 2 i.V.m. 33 Abs. 1 S. 3 HwO ein
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57 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 3; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung,
S. 124; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.

58 Instruktiv dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 3 ff.
59 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 661.
60 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 66 Rn. 1.
61 Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 125 ff.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 662.
62 Vgl. etwa Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 51; Honig/Knörr, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 15; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 675.
63 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 61 Rn. 12.
64 Vgl. etwa § 36 Abs. 1 Mustersatzung für Innungen Baden-Württemberg, abgedruckt bei Schwannecke, Die

Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, Anhang 720.
65 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 675.
66 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 67 Rn. 9; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 662.



Zwischenprüfungsausschuss67. Die Konstituierung weiterer Ausschüsse zur
Wahrnehmung einzelner Angelegenheiten liegt im Ermessen der Innung68.
Angemerkt sei dabei, dass der in § 68 HwO vorgesehene Gesellenausschuss,
der im Interesse eines guten Verhältnisses zwischen den Innungsmitgliedern
und den bei diesen beschäftigten Gesellen zu errichten ist, rechtstechnisch
kein Ausschuss und damit kein Organ der Innung ist, da ihm keine In-
nungsmitglieder, sondern nur Gesellen angehören69.
3. Mitglieder der Handwerksinnung
Aufbauend auf den voranstehenden, grundlegenden Ausführungen zur
Handwerksinnung als Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren Aufga-
ben und Organen gilt der Blick nunmehr der Frage, wer konkret Mitglied
der Handwerksinnung ist und wem daher grds. die mit der Mitgliedsstellung
verbundenen, im Hauptteil dieser Untersuchung im Mittelpunkt stehenden
Mitgliedschaftsrechte zustehen.
Gem. §§ 52 Abs. 1, 58 Abs. 1-3 HwO kann jeder Inhaber eines Betriebs des
von der Innung repräsentierten Handwerks oder handwerksähnlichen Ge-
werbes ordentliches Mitglied der Innung werden, sofern er dieses im ört-
lichen Zuständigkeitsbereich der Innung70 ausübt und es den gesetzlichen
und satzungsmäßigen Vorschriften entspricht71. Erfüllt der betreffende Inha-
ber diese Voraussetzungen, hat er ein subjektiv-öffentliches Recht, also
einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch, auf Aufnahme in die entspre-
chende Handwerksinnung72.
Betriebsinhaberin eines zulassungspflichtigen Handwerks (sog. A-Betriebe)
ist in diesem Zusammenhang die gem. § 1 Abs. 1, 2 HwO in die Hand-
werksrolle eingetragene natürliche oder juristische Person bzw. Personenge-
sellschaft73. Sowohl bei Personen- als auch bei Kapitalgesellschaften sind
also die Gesellschaften selbst, und nicht etwa deren Gesellschafter, Mitglie-
der der Innung74. Dies gilt, jedenfalls seit der Anerkennung ihrer (Teil-)
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67 Dazu näher, allerdings unzutreffend im Hinblick auf § 67 Abs. 3 HwO, der einen lediglich fakultativen
Ausschuss betrifft, Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 49. Lfg. 2015, § 67
Rn. 1; vgl. ferner Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 663.

68 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 67 Rn. 4.
69 Ausführlich dazu und inhaltlich wie hier Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 68 Rn. 1; sich

dem anschließend Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 68 Rn. 5; Will, Selbstverwaltung der
Wirtschaft, S. 668 f.; a.A. und für eine Organqualität hingegen noch Fröhler, Das Recht der Handwerks-
innung, S. 129 f.

70 Dazu Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 29; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 650.
71 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 2; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 58 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649.
72 BVerwG, Urt. v. 30.09.1987 – 1 C 32/85 –, Lts. 1, juris; VG Ansbach, GewArch 1987, 340 (341); VG

Stade, GewArch 1992, 190 (190); Taubert, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl.,
38. Lfg. 2006, § 58 Rn. 2.

73 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 58 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649.
74 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 2 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649.



Rechtsfähigkeit75, auch für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts gem.
§§ 705 ff. BGB, obgleich in deren Fall in die Handwerksrolle die einzelnen
Gesellschafter, und nicht die Gesellschaft, eingetragen werden76.
Freilich kann eine Gesellschaft als rechtliches Gebilde naturgemäß grds.
nicht selbst, sondern nur durch ihre Organe handeln, sodass die Mitglied-
schaftsrechte der juristischen Personen und Personengesellschaften in der
Innung durch ihre gesetzmäßigen Vertreter, im Fall der GmbH etwa durch
den Geschäftsführer (§ 35 GmbHG), wahrgenommen werden77. Davon um-
fasst sind auch wirksam bestellte Prokuristen (§ 48 HGB)78.
Bei alledem kommt es im Übrigen nicht darauf an, ob die Eintragung in die
Handwerksrolle rechtmäßig erfolgt ist. Der Innung steht in dieser Hinsicht
nämlich keine eigene Prüfungskompetenz zu79. Hinzuweisen ist schließlich
auch grundlegend darauf, dass das Tatbestandsmerkmal „der das Gewerbe
ausübt“ in § 58 Abs. 1 S. 1 HwO nicht bedeutet, dass der Inhaber, der seit
der Novelle der Handwerksordnung aus dem Jahre 2003 gerade kein Meis-
ter mehr sein muss (§ 7 HwO n.F.)80, das jeweilige Handwerk persönlich,
also manuell, ausführt, sondern lediglich, dass dieses dem durch die Innung
vertretenen Handwerk zuzuordnen sein muss81.
Betriebsinhaber eines zulassungsfreien Handwerks (B1-Betriebe) sind eben-
falls die das Handwerk tragenden natürlichen oder juristischen Personen
bzw. Personengesellschaften82. Dabei ist lediglich zu beachten, dass eine
Eintragung in das Inhaberverzeichnis nach § 19 S. 1 HwO keine Vorausset-
zung der Innungsmitgliedschaft ist83. Demgegenüber ist eine Innungsmit-
gliedschaft im Rahmen der B2-Gewerbe, obgleich grds. ebenso möglich, in
praxi eine Ausnahme geblieben, da bislang kaum Innungen für handwerks-
ähnliche Gewerbe gebildet wurden84.
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75 Dazu nur BGH, NJW 2001, 1056 – Arge Weißes Ross.
76 Dazu BGH, NJW 2006, 3716 für das Grundbuch und dafür, dass die Eintragung eines Zusatzes „als GbR“

zulässig ist; ferner Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 7 Rn. 15; Leisner, in: ders., Hand-
werksordnung, § 7 Rn. 10; a.A. im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit der GbR wohl Karsten, in:
Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 47. Lfg. 2013, § 7 Rn. 66.

77 VG Ansbach, GewArch 1987, 340 (342); Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 63 Rn. 3; Fröh-
ler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 89.

78 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 63 Rn. 6; Kräßig, in: Schwannecke, Lsbl.,
38. Lfg. 2006, § 63 Rn. 7.

79 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 3; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung,
§ 58 Rn. 4; im Übrigen Nw. supra.

80 Dazu instruktiv etwa Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 7 Rn. 1 ff.
81 VG Stade, GewArch 1992, 190 (190); instruktiv ferner Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,

§ 52 Rn. 7; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 24 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,
S. 649; a.A. Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 6.

82 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 58 Rn. 5.
83 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649.
84 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649.



Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass de lege lata stets nur der Inhaber des
jeweiligen Handwerksbetriebs Mitglied der Innung sein kann. Daraus folgt
maßgeblich, dass Nicht-Inhaber-Betriebsleiter, Gesellen u.a. grds. keine
Mitglieder der Innung sind85.
Zur Vervollständigung des Bildes sei angemerkt, dass über die ordentliche
Vollmitgliedschaft hinaus gem. § 59 HwO auch die Möglichkeit der Auf-
nahme von Gastmitgliedern besteht. Diese nehmen allerdings gem. § 59 S. 3
HwO lediglich mit beratender Stimme an der Innungsversammlung teil86. In
den Satzungen der Handwerksinnungen wird darüber hinaus verschiedent-
lich auch eine Ehrenmitgliedschaft vorgesehen, mit welcher indes ebenso
keine echten Mitgliedschaftsrechte einhergehen87.

4. Verwirklichung der Selbstverwaltung in der Handwerksinnung
Die bereits mehrfach angesprochene Selbstverwaltung, als eigentliche rai-
son d’être der Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks, lässt sich
im Rechtssinne definieren als die regelmäßig insbesondere über die Wahl
eines Repräsentationsorgans vermittelte, eigenverantwortliche, nur einer
Rechtsaufsicht unterworfene Verwaltung eines eigenen Wirkungskreises
durch die in einer juristischen Person des öffentlichen Rechts als Selbstver-
waltungsträger organisierten Betroffenen, hier also – wie soeben festgestellt –
der Inhaber eines Handwerksbetriebs88.
Im Lichte des Selbstverwaltungsprinzips kommt der Handwerksinnung in
verschiedener Hinsicht eine herausgehobene Stellung in der Gesamtschau
der Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks zu. Zum einen geht sie
als Urform der Handwerksorganisationen, wie erwähnt, in einer kaum unter-
brochenen Traditionslinie auf die aus dem Mittelalter bekannten Zünfte zu-
rück, welche sich nicht staatlich vorgegeben, sondern aus dem Kreis der
Handwerker heraus, d.h. „bottom up“, und damit tatsächlich als eine Art
Reinform der Selbstverwaltung des Handwerks autonom entwickelt haben89.
Zum anderen ist die Innung die einzige grundständige Selbstverwaltungs-
körperschaft nicht nur des Handwerks, sondern der Wirtschaft insgesamt,
bei der das oberste Willensbildungsorgan – die Innungsversammlung – nach
dem gesetzlichen Leitbild, und auch – wie gesehen – ganz überwiegend in
der Praxis, nicht aus gewählten Vertretern, sondern aus allen Mitgliedern der
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85 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 58 Rn. 2.
86 Näher dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 651.
87 Vgl. etwa § 15 Mustersatzung für Innungen Baden-Württemberg; zum Ganzen instruktiv Tauber, in:

Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 58 Rn. 11.
88 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 134, S. 177 f.
89 Dazu bereits Nw. supra; im Übrigen Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 1 ff.; in diesem Zu-

sammenhang auch Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 695.



Körperschaft selbst besteht90. Dies hat zur Folge, dass alle sich in der Hand-
werksinnung selbst verwaltenden Handwerker unmittelbar an den Geschäf-
ten der Innung teilhaben, so dass hier aktive ehrenamtliche Arbeit – auch in
Anbetracht der sachlichen und örtlichen Beschränkung der Innungen – in
besonders hohem Maße stattfindet91. Es kann daher durchaus postuliert wer-
den, dass die historisch gewachsenen Innungen gleichsam die „Graswurzel-
organisation“ der Selbstverwaltung des Handwerks, ja der Selbstverwaltung
der Wirtschaft insgesamt, sind.

II. Die Kreishandwerkerschaft als Zusammenschluss der Innungen
eines Stadt- oder Landkreises

Sind die Ursprünge der Handwerksinnung bereits im Hohen Mittelalter zu
finden, stellt sich die Kreishandwerkerschaft, als Zusammenschluss der In-
nungen eines Stadt- oder Landkreises, im Vergleich dazu als deutlich jünger
dar. Diese Selbstverwaltungskörperschaft wurde nämlich formell erst in der
Zeit des Nationalsozialismus durch die Erste Handwerks-Verordnung vom
15. Juni 193492 eingeführt93. Dabei knüpfte der Verordnungsgeber allerdings
an die Institution der bereits seit 1881 in der Reichs-Gewerbeordnung gere-
gelten Innungsausschüsse, als Vertreter der gemeinsamen Interessen der In-
nungen an, wobei er die Zusammenarbeit aber nunmehr als verpflichtend
ausgestaltete94. Mit Erlass der Handwerksordnung durch den demokratisch
legitimierten Bundesgesetzgeber im Jahre 1953 wurde die Kreishandwer-
kerschaft dann dauerhaft im Gefüge der Selbstverwaltungskörperschaften
des Handwerks etabliert95. Ihre rechtliche Ausgestaltung ist dabei an die
Handwerksinnung, als Organisationsmodell, angelehnt: Seinen normativen
Ausdruck findet diese Grundentscheidung v.a. in § 89 HwO, der einen
Großteil der Vorschriften der HwO über die Innung für entsprechend auf die
Kreishandwerkerschaft anwendbar erklärt96.
1. Die Kreishandwerkerschaft und ihre Aufgaben
Die Kreishandwerkerschaft ist daher – wie die Innung – eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts (§§ 89 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 53 S. 1 HwO). Auch sie
wird gem. § 89 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 53 S. 2, 89 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 56
Abs. 1 HwO durch Genehmigung der Satzung, welche von der Handwerks-
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90 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 696.
91 Zu alledem Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 696.
92 RGBl. 1934, I, S. 493.
93 Näher Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 86 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,

S. 638.
94 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 86 Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 638.
95 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 86 Rn. 3.
96 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 638 f.



kammer als zuständiger Behörde erteilt wird, rechtsfähig97. Als Mitglieds-
körperschaft setzt sich die Kreishandwerkerschaft dabei aus allen Hand-
werksinnungen, die in einem bestimmten Stadt- oder Landkreis ihren Sitz
haben, zusammen (§ 86 S. 1 HwO)98. Anders als die Handwerksinnung, in
der sich jeweils die Betriebsinhaber lediglich eines bestimmten Handwerks
zusammenschließen, repräsentieren die Kreishandwerkerschaften also
handwerksübergreifend das selbstständige Handwerk des betreffenden
Stadt- oder Landkreises99.
Dementsprechend ist Grundaufgabe der Kreishandwerkerschaft gem. § 87
Nr. 1 HwO, die Gesamtinteressen des selbstständigen Handwerks und des
handwerksähnlichen Gewerbes sowie die gemeinsamen Interessen der
Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen. Gesamtinteresse meint
in diesem Rahmen letztlich das, was den meisten Nutzen für die Gesamtheit
der Mitglieder der jeweiligen Gruppe verspricht100. Entscheidend ist dabei
zum einen, dass es ausschließlich um die Interessen der selbstständigen
Handwerker geht, die Kreishandwerkerschaft mithin keine Gesellen, Lehr-
linge und andere Arbeitnehmer vertritt101. Zum anderen bedeutet die Wahr-
nehmung der Gesamtinteressen des selbstständigen Handwerks etc., dass
nicht etwa nur die Interessen der in Innungen zusammengeschlossenen
Handwerker vertreten werden, sondern auch diejenigen solcher Handwer-
ker, für deren Handwerk keine Innung besteht oder die einer bestehenden In-
nung nicht beigetreten sind102. Insoweit transzendiert die Reichweite der
Interessenvertretung, als Grundaufgabe der Kreishandwerkerschaft, also in
bemerkenswerter, rechtlich einzigartiger Weise den Mitgliederkreis der
Selbstverwaltungskörperschaft Kreishandwerkerschaft.
Die oben bei der Handwerksinnung erörterte Unterscheidung zwischen
staatlichen und nicht staatlichen Aufgaben gilt auch für die Kreishandwer-
kerschaft103. Insofern stellt sich die dargestellte Grundaufgabe aus § 87 Nr. 1
HwO in Anbetracht der Rechtsnatur der Kreishandwerkerschaft als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zwar als öffentlich (s.o.)104, wegen des mit ihr
untrennbar verbundenen Elementes der Interessenvertretung aber zugleich
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97 Dazu nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 89 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,
S. 697 f.

98 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 698.
99 Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 86 Rn. 2.
100 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 713.
101 Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 87 Rn. 3; Baier-Treu,

in: Leisner, Handwerksordnung, § 87 Rn. 5; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 713.
102 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 713.
103 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 712.
104 Dazu bereits Nw. supra; außerdem instruktiv Fröhler/Oberndorfer, Körperschaften des öffentlichen

Rechts und Interessenvertretung, S. 9 ff.



als nicht-staatlich dar105. Als staatliche Aufgaben übernimmt die Kreishand-
werkerschaft, die insoweit Teil der mittelbaren Staatsverwaltung ist, etwa
die Unterstützung der Behörden bei Maßnahmen, die das selbstständige
Handwerk berühren106 (§ 87 Nr. 4 HwO), und die Durchführung von Vor-
schriften der Handwerkskammern107 (§ 87 Nr. 6 HwO)108.
Erwähnt sei, dass alle in § 87 HwO genannten Aufgaben für die Kreishand-
werkerschaft verpflichtend sind109. Über diese Pflichtaufgaben hinausge-
hend kann sie indes auch freiwillige Aufgaben übernehmen, soweit diese
mit ihrer Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und mit den ihr
gesetzlich übertragenen Aufgaben vereinbar sind110.

2. Die Organe der Kreishandwerkerschaft
Die Anlehnung der Organisationsstruktur der Kreishandwerkerschaft an die-
jenige der Handwerksinnung gem. § 89 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 60 HwO be-
deutet, dass das Gesetz als Organe der Kreishandwerkerschaft die Mitglie-
derversammlung, den Vorstand und Ausschüsse vorsieht111. Als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts112 handelt die Kreishandwerkerschaft durch
diese Organe113. Die gesetzliche Aufzählung ist wiederum abschließend und
zugleich verpflichtend. Eine evtl. zusätzlich benannte Geschäftsführung ist
daher auch hier kein Organ, sondern lediglich eine „Hilfskraft“ der Or-
gane114.
a) Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist auch bei der Kreishandwerkerschaft das
oberste Willensbildungsorgan. Sie ist dementsprechend gem. § 89 Abs. 1
Nr. 3 i.V.m. § 61 Abs. 1 HwO grds. für die Erfüllung aller Aufgaben der
Kreishandwerkerschaft zuständig, sofern und soweit diese nicht auf andere
Organe übertragen sind („Allzuständigkeit“)115. Zu beachten ist, dass § 89
Abs. 1 Nr. 3 HwO auch auf einige Ziffern des § 61 Abs. 2 HwO verweist.
Dies hat u.a. zur Folge, dass die Mitgliederversammlung der Kreishandwer-
kerschaft bestimmte Aufgaben nicht übertragen kann, sondern vielmehr
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105 Zu alledem Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 712 f.
106 Näher dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 87 Rn. 2.
107 Näher dazu Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 87 Rn. 10.
108 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 712.
109 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 87 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 711.
110 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 87 Rn. 1; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 87 Rn. 8.
111 Etwa Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 89 Rn. 10.
112 §§ 89 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 53 HwO.
113 Siehe dazu nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 60 Rn. 1.
114 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 709.
115 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 89 Rn. 11; Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 89 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 701.



stets selbst wahrnehmen muss („Vorbehaltsaufgaben“)116. Die für die vorlie-
gende Analyse wichtigste Aufgabe ist dabei das alleinige Kreationsrecht der
Mitgliederversammlung im Hinblick auf den Vorstand und die Ausschüsse
der Kreishandwerkerschaft gem. § 89 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 Abs. 2 Nr. 4
HwO117. Die Mitgliederversammlung wählt also die Mitglieder des Vorstan-
des und der Ausschüsse der Kreishandwerkerschaft.
Da die Innungen als Mitglieder der Kreishandwerkerschaft – wie gesehen –
Körperschaften des öffentlichen Rechts, also juristische Personen, sind118,
können sie naturgemäß nicht selbst der Mitgliederversammlung angehören.
Vielmehr besteht die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft
gem. § 88 S. 1 HwO aus Vertretern der Handwerksinnungen119. Dabei wer-
den die Handwerksinnungen gem. § 66 Abs. 3 S. 1 HwO grds., und damit
regelmäßig auch in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft,
durch ihren Vorstand vertreten120.
Im Hinblick auf den Selbstverwaltungsgrad der Kreishandwerkerschaft ist
insofern bemerkenswert, dass in deren Mitgliederversammlung, ähnlich wie
in der Innungsversammlung, in Gestalt der besagten Vertreter, stets alle Mit-
gliedsinnungen repräsentiert sind121. Auch bei der Kreishandwerkerschaft ist
das Selbstverwaltungsprinzip daher organisatorisch in besonders ausgepräg-
ter Weise verwirklicht.
b) Der Vorstand
Das exekutive, willensausführende Organ ist auch bei der Kreishandwer-
kerschaft der gem. § 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 66 HwO durch die Mitglie-
derversammlung zu wählende Vorstand122. Da § 89 Abs. 1 Nr. 5 HwO den
für die Handwerksinnung geltenden § 66 HwO für umfassend anwendbar
erklärt, kann an dieser Stelle auf die obigen Ausführungen zum Recht der
Innung verwiesen werden123.
c) Die Ausschüsse
Der Dreiklang der Organe wird schließlich auch bei der Kreishandwerker-
schaft durch die Ausschüsse, die der Wahrnehmung einzelner Angelegen-
heiten dienen, komplettiert (§ 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 67 Abs. 1 HwO). Der
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116 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 88 Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 701 f.
117 Dazu eingehend Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 704.
118 Oben B. I. 1. (S. 15 f.).
119 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 88 Rn. 1; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung,

§ 88 Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 699.
120 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 88 Rn. 2.
121 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 699; im Übrigen Nw. supra.
122 Näher dazu Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 89 Rn. 15 ff. (dort auch mit Abdruck der Mus-

tersatzung für Kreishandwerkerschaften); Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung,
Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 89 Rn. 6; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 705 ff.

123 Siehe oben B. I. 1. b) (S. 19 f.).



fehlende Verweis des Gesetzes auf die Absätze 2-3 des § 67 HwO führt
allerdings dazu, dass es bei der Kreishandwerkerschaft keine obligatori-
schen Ausschüsse gibt124. Ist dies im unterschiedlichen Mitgliederkreis und
Aufgabenzuschnitt der Kreishandwerkerschaft einerseits und der Innung an-
dererseits begründet, führt dies konkret dazu, dass die einzelne Kreishand-
werkerschaft prinzipiell frei darin ist, ob und für welche Zwecke sie – im
Rahmen der geltenden Gesetzte – Ausschüsse einrichtet125.

3. Mitglieder der Kreishandwerkerschaft
Es ist oben bereits verschiedentlich angeklungen, dass sich die Kreishand-
werkerschaft aus allen Handwerksinnungen, die im Bezirk der Kreishand-
werkerschaft ihren Sitz haben, zusammensetzt (§ 86 HwO)126. Entscheidend
ist in diesem Zusammenhang einerseits, dass der Kreishandwerkerschaft
folglich keine natürlichen Personen, d.h. nicht die Handwerker selbst, ange-
hören können127. Andererseits ergibt sich aus dem Wortlaut „bilden die
Kreishandwerkerschaft“, dass die Mitgliedschaft in dieser Selbstverwal-
tungskörperschaft – anders als in der Handwerksinnung – gesetzlich ver-
pflichtend ist128. Insofern bedarf es dann auch keiner Beitrittserklärung der
einzelnen Innung zur Kreishandwerkerschaft. Vielmehr entsteht die Mit-
gliedschaft der Innung in der zuständigen Kreishandwerkerschaft ipso iure,
wenn sie durch Genehmigung ihrer Satzung rechtsfähig wird129.
Vor diesem Hintergrund sei schließlich darauf hingewiesen, dass die durch
§ 86 HwO begründete Pflichtmitgliedschaft, sofern sich die Innungen denn
auf Grundrechte berufen können, jedenfalls nach in ähnlichem Zusammen-
hang ergangener Rechtsprechung des BVerfG nicht gegen die negative Ver-
einigungsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 1 GG verstößt130. Das BVerfG hält in
ständiger Rechtsprechung an seiner – in der Literatur allerdings vielfach kri-
tisierten – Rechtsprechung fest, dass Art. 9 Abs. 1 GG in seiner negativen
Dimension nicht vor einer gesetzlich angeordneten Eingliederung in eine öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft schütze131. Verbürgt sei analog zur positi-
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124 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 89 Rn. 16 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 707.
125 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 707.
126 Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 86 Rn. 2.
127 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 86 Rn. 6; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,

§ 86 Rn. 3; Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 86 Rn. 3;
Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 698.

128 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 86 Rn. 3; Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche
Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 86 Rn. 4.

129 Brandt, in: Schwannecke, Die deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 86 Rn. 4.
130 Vgl. VG Freiburg, GewArch 1970, 220; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 86 Rn. 4; vgl.

auch Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 86 Rn. 8, die auf die negative Koalitionsfreiheit gem.
Art. 9 Abs. 3 GG Bezug nimmt.

131 Vgl. etwa BVerfGE 38, 281 (297 f.); BVerfG NVwZ 2002, 335 (336) zur IHK sowie zuletzt zur Jagdge-
nossenschaft: BVerfG, NVwZ 2007, 808.



ven Dimension der Vereinigungsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 1 GG lediglich das
Fernbleiben von Vereinigungen, die privatautonom gebildet würden, also
von privatrechtlichen Vereinigungen132.
4. Verwirklichung der Selbstverwaltung in der Kreishandwerkerschaft
Der abschließende Blick sei auch bei der Kreishandwerkerschaft der grund-
legenden Frage gewidmet, inwieweit in dieser Selbstverwaltungskörper-
schaft das Prinzip der Selbstverwaltung, d.h. der regelmäßig insbesondere
über die Wahl eines Repräsentationsorgans vermittelten, eigenverantwort-
lichen, nur einer Rechtsaufsicht unterworfenen Verwaltung eines eigenen
Wirkungskreises durch die in einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts als Selbstverwaltungsträger organisierten Betroffenen, hier der Hand-
werker133, verwirklicht ist.
Dabei ist zunächst festzustellen, dass der Kreishandwerkerschaft in der Ge-
samtschau der Selbstverwaltungskörperschaften insofern eine Sonderstel-
lung zukommt, als es sich bei ihr nicht um eine Vereinigung grundständiger
Wirtschaftssubjekte, sondern um einen Zusammenschluss anderer Selbst-
verwaltungskörperschaften, namentlich der Innungen ihres Bezirks, han-
delt134. Darüber hinaus kommt bei der Kreishandwerkerschaft, wie oben be-
reits angerissen wurde, ähnlich wie bei der Innung, das Selbstverwaltungs-
prinzip besonders ausgeprägt zur Geltung, da alle Mitgliedsinnungen – ver-
mittelt lediglich durch ihre Vertreter – im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung unmittelbar an der Willensbildung der Körperschaft beteiligt sind135. Es
kann dementsprechend festgehalten werden, dass die besonders ausgeprägte
Verwirklichung des Selbstverwaltungsprinzips in den Handwerksinnungen
in den von diesen gebildeten Kreishandwerkerschaften ihre konsequente
Fortsetzung findet136.

III. Die Handwerkskammer als Interessenvertretung des Gesamthand-
werks

Neben den bereits erläuterten Handwerksinnungen und Kreishandwerker-
schaften bestehen in der Bundesrepublik insgesamt 53 Handwerkskam-
mern137. Diese sind zur Vertretung der Interessen des Gesamthandwerks be-
rufen (§ 90 HwO)138 und üben zugleich die Rechtsaufsicht über die anderen
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132 Kritisch dazu etwa Höfling, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 9 Rn. 23 f.; von Coelln, in: Gröpl/Windt-
horst/von Coelln, Studienkommentar GG, 2. Aufl. 2015, Art. 9 Rn. 14 f.

133 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 134, S. 177 f.; im Übrigen Nw. supra.
134 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 720.
135 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 721; im Übrigen Nw. supra.
136 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 722.
137 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 642; im Übrigen Nw. supra.
138 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 6 f.; Detterbeck, Handwerksordnung, § 90 Rn. 4; Will,

Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 722.



Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks aus (§§ 75, 89 Abs. 1 Nr. 5
i.V.m. 75 HwO)139. Die Institution der Handwerkskammer wurde, nachdem
Vorformen bereits im Rahmen des revolutionären Frankfurter Handwerker-
und Gewerbekongresses 1848 erstmals in einer breiteren Öffentlichkeit dis-
kutiert worden waren140, mit der Handwerksnovelle der Gewerbeordnung
im Jahre 1897 eingeführt141. Auf deren Grundlage wurden zum 1. April 1900
im gesamten Deutschen Reich durch die zuständigen Gewerbebehörden der
Länder Handwerkskammern errichtet. In dem im Vergleich zum heutigen
Bundesgebiet allerdings auch noch wesentlich größeren Reichsgebiet wur-
den insgesamt 63 Handwerkskammern gebildet, die durch acht Gewerbe-
kammern ergänzt wurden, welche die entsprechenden Aufgaben in Sachsen
und den Hansestädten übernahmen142. Insofern unterscheidet sich der Ent-
stehungsprozess der Handwerkskammern also maßgeblich von demjenigen
etwa der Innungen, da ihre Einführung staatlicherseits oktroyiert wurde,
also strukturell „top down“ erfolgte, und nicht, wie bei den Innungen, auf ei-
gene Initiative der sich selbst verwaltenden Handwerker143.
Bei der näheren Ausgestaltung des Rechts der neuen Handwerkskammern
orientierte sich der Gesetzgeber am Recht der Innungen, die bis dato die
zentralen Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks gewesen wa-
ren144. Nachdem das Recht der Handwerkskammern im Kaiserreich und in
der Weimarer Republik zahlreiche Veränderungen erfahren hatte145, wurde
es im Nationalsozialismus zügig seines Selbstverwaltungscharakters be-
raubt und dadurch völlig denaturiert146, bevor die 71 Handwerks- bzw. Ge-
werbekammern im Kriegsjahr 1942 schließlich sogar aufgelöst und gemein-
sam mit den 111 Industrie- und Handelskammern in die sog. Gauwirt-
schaftskammern überführt wurden147. Nach Konstituierung der Bundesrepu-
blik im Jahr 1949 übernahm dann aber die Handwerksordnung-1953 die
zügig nach Kriegsende in den verschiedenen Ländern errichteten Hand-
werkskammern wieder als dritte Selbstverwaltungsorganisation des Hand-
werks in das bundesweit gültige Handwerksorganisationsrecht und verlieh
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139 Näher dazu Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 41. Lfg. 2008, § 75 Rn. 1 f.;
Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 722.

140 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 551 ff.
141 Gesetz vom 26.07.1897 – RGBl. I, S. 633; näher dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90

Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 572 ff., 581 ff., 639.
142 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 1; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90

Rn. 2, der – vermutlich aufgrund der Hinzurechnung der acht sächsischen sowie hanseatischen Gewerbe-
kammern – von insgesamt 71 Handwerkskammern spricht; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 581 ff.,
586 f., 639 f.

143 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 639.
144 Näher Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 1 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 581 ff.
145 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 585 ff.
146 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 593 ff.
147 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 604 f.



ihnen erneut bundesrechtlich den Status einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts148.

1. Die Handwerkskammer und ihre Aufgaben
Die Handwerkskammer ist eine landesunmittelbare Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts149. Rechtsfähigkeit erlangt sie mit ihrer Errichtung durch
Rechtsverordnung der zuständigen obersten Landesbehörde, d.h. regelmä-
ßig des betreffenden Fachministers bzw. -senators (§ 90 Abs. 5 S. 1
HwO)150. Dabei wird auch und insbesondere der Kammerbezirk festgelegt,
der sich gem. § 90 Abs. 5 S. 1 HS. 2 HwO in der Regel mit dem Bezirk der
höheren Verwaltungsbehörde, d.h. des Regierungspräsidiums, deckt151.
Als verpflichtende152 Grundaufgabe153 vertritt die Handwerkskammer für ih-
ren Bezirk zunächst die Interessen des gesamten Handwerks (§§ 90 Abs. 1,
91 Abs. 1 Nr. 1 HwO). Anders als die Innung und die Kreishandwerker-
schaft beschränkt sich die Interessenwahrnehmung durch die Kammer vor
diesem Hintergrund nicht auf die selbstständigen Handwerker, sondern er-
fasst auch die in den Handwerksbetrieben beschäftigten Gesellen und Lehr-
linge154. Vertretung der Interessen ist dabei weit zu verstehen und meint, wie
auch die Rechtsprechung bestätigt hat, alle Maßnahmen, die geeignet erschei-
nen, dem Handwerk bzw. dem handwerksähnlichen Gewerbe insgesamt oder
aber auch den einzelnen Kammermitgliedern zu dienen155. Dazu zählt etwa
auch die Förderung des handwerklichen Messe- und Ausstellungswesens156

sowie die Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, etwa dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH), um in gesellschaftlicher und politischer Hin-
sicht ein effektiveres Sprachrohr zur Verfügung zu haben157.
Daneben übernimmt die Handwerkskammer als Selbstverwaltungskörper-
schaft auch umfangreiche Verwaltungsaufgaben und wird dabei im Rahmen
der mittelbaren Staatsverwaltung tätig158. Aus dem Katalog der in § 91
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148 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 2; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Hand-
werksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 641 f.

149 § 90 Abs. 1 HS. 2 HwO.
150 Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 5; Detterbeck,

Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 6; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 27 f.; Will,
Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 723.

151 Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 19 ff.; Will,
Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 724 f.

152 BGH, GewArch 1986, 380 (381); ferner Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 5; Leis-
ner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 6 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 756.

153 Dazu näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 754 f.
154 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 5.
155 BGH, GewArch 1986, 380 (380 f.); ebenso Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 755 f.
156 VGH München, GewArch 1987, 202 (203); näher auch Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 756.
157 BVerwG, Urt. v. 10.06.1986 – 1 C 4/86 –, Lts. 1, juris; instruktiv Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 91 Rn. 20; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 91 Rn. 14.
158 Vgl. Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 760.



Abs. 1 HwO – nicht abschließend159 – geregelten Pflichtaufgaben160 sei
exemplarisch die Führung der Handwerksrolle (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HwO) ge-
nannt161. Schließlich übt die Handwerkskammer in diesem Rahmen – wie
bereits erwähnt – auch die Rechtsaufsicht über die Innungen sowie die
Kreishandwerkerschaften aus (§§ 75, 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 75 HwO)162.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Handwerkskammer neben
den gesetzlich vorgesehen Aufgaben freiwillig weitere Aufgaben überneh-
men kann, sofern diese den Interessen des Handwerks dienen und im Ein-
klang mit der erläuterten Grundaufgabe der Kammer stehen163. Dazu zählt
etwa die Betriebs-, Rechts- und Steuerberatung der Kammermitglieder164.
2. Die Organe der Handwerkskammer
Organe der Handwerkskammer sind gem. § 92 HwO die als Vollversamm-
lung bezeichnete Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie die Aus-
schüsse. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts165 handelt die Hand-
werkskammer durch eben diese Organe166, deren gesetzliche Aufzählung
abschließend und verpflichtend ist167. Weder der Präsident noch der zusätz-
lich benannte Hauptgeschäftsführer zählen daher, obwohl gem. § 109 S. 1
HS. 2 HwO gesetzlich vorgesehen und sogar zur Vertretung der Kammer be-
rufen168, zu deren Organen. Sie sind vielmehr lediglich „Hilfskräfte“ dersel-
ben169.
a) Die Vollversammlung
Die Vollversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan der Handwerks-
kammer170. Anders als bei der Innungsversammlung, in der alle Mitglieder
vertreten sind, und der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft,
in der alle Mitgliedsinnungen durch ihre Vertreter repräsentiert sind, setzt
sich die Vollversammlung der Handwerkskammer allerdings aus Vertretern
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159 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 755.
160 Dazu Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 91 Rn. 61; vgl. auch Detterbeck, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 91 Rn. 62.
161 Dazu näher etwa Heck, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 47. Lfg. 2016, § 91

Rn. 12.
162 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 766 f.
163 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 91 Rn. 46; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 91

Rn. 61.
164 Dazu näher Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 91 Rn. 62.
165 § 90 Abs. 1 2. HS HwO.
166 Siehe nur Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl. 34. Lfg. 2002, § 92 Rn. 1.
167 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 92 Rn. 1; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 92 Rn. 2; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 34. Lfg. 2002, § 92
Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 752, dort auch mit Nw. zur a.A.

168 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 745.
169 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 92 Rn. 5; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 34. Lfg. 2002, § 92 Rn. 3; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 92 Rn. 2; Will,
Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 753 f.

170 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 738.



der Mitglieder, welche sie mittels Wahl bestimmten, zusammen und ist
damit Ausdruck repräsentativer Demokratie171.
Die Zahl der so zu wählenden Mitglieder der Vollversammlung ist gesetz-
lich nicht geregelt und daher – zwingend eindeutig172 – in der Satzung fest-
zulegen173. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich, dass ein Drittel der Mit-
glieder der Vollversammlung Gesellen oder andere Arbeitnehmer mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung, die in einem A- oder B-Betrieb be-
schäftigt sind, sein müssen (§ 93 Abs. 1 S. 2 HwO)174. Insofern unterschei-
det das Gesetz auch zwischen der Wahlberechtigung der Vertreter des Hand-
werks und des handwerksähnlichen Gewerbes (§ 96 HwO) sowie der Ver-
treter der Arbeitnehmer (§ 98 HwO). Zu beachten ist schließlich, dass sich
die Vollversammlung gem. §§ 93 Abs. 4, 106 Abs. 1 Nr. 2 HwO nach nähe-
rer Bestimmung der Satzung bis zu einem Fünftel der Mitgliederzahl durch
Zuwahl sachverständiger Personen ergänzen kann. Als solche kommen ins-
besondere Persönlichkeiten in Betracht, die sich in besonderem Maße mit
den Verhältnissen des Handwerks, dessen wirtschaftlicher Struktur und po-
litischen Förderung beschäftigen oder beschäftigt haben175. Diese zuge-
wählten Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die ge-
wählten Mitglieder der Vollversammlung176.
Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass die gewählten Vertreter gem.
§ 94 HwO, unabhängig von dem jeweils von ihnen konkret betriebenen
Handwerk, Vertreter des gesamten Handwerks sind. Dementsprechend neh-
men sie ein freies, nur dem eigenem besten Wissen und Gewissen unter-
worfenes Mandat wahr, das sich auf die übergeordnete Interessenverfolgung
des Handwerks als solchem zu richten hat177.
In Anbetracht der Stellung der Vollversammlung als oberstem Willensbil-
dungsorgan der Handwerkskammern kommen ihr gem. § 106 HwO be-
stimmte Vorbehaltsaufgaben zu, die sie nicht auf andere Organe übertragen
kann178. Dabei bestimmt das Gesetz, anders als für die Innung und die Kreis-
handwerkerschaft, allerdings nicht ausdrücklich, dass die Vollversammlung
im Zweifel für alle Angelegenheiten der Handwerkskammer zuständig ist
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171 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 728.
172 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 93 Rn. 4.
173 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 93 Rn. 3; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 93 Rn. 3.
174 Siehe nur Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 93 Rn. 3.
175 VG Hannover, GewArch 1963, 89 (89); Karsten, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung,

Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 93 Rn. 10.
176 Näher Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 93 Rn. 6; Karsten, in: Schwannecke, Die Deut-

sche Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 93 Rn. 10.
177 Zu alledem Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 94 Rn. 1; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 94 Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 736.
178 Siehe nur Schmitz, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 37. Lfg. 2006, § 106 Rn. 2.



(„Allzuständigkeit“)179. Gleichwohl folgt dies im systematischen Zusam-
menhang des Gesetzes daraus, dass die Vollversammlung – wie beschrie-
ben – das oberste und einzige unmittelbar demokratisch legitimierte Organ
der Kammer ist180. Von den verschiedenen Aufgaben der Vollversammlung
ist für die vorliegend untersuchte Kernfragestellung wiederum vor allem das
exklusive Kreationsrecht der Vollversammlung im Hinblick auf den Vor-
stand und die Ausschüsse von entscheidender Bedeutung (§ 106 Abs. 1 Nr. 1
HwO)181.
b) Der Vorstand
Als exekutives Willensausführungsorgan sieht das Gesetz auch bei der
Handwerkskammer den Vorstand vor, welcher gem. § 108 Abs. 1-2 HwO
aus der Mitte der Vollversammlung gewählt wird und aus einem Präsiden-
ten, zwei Vizepräsidenten und ggf. weiteren Beisitzern besteht182. Die im
Zusammenhang der Vollversammlung schon angesprochene Grundregel aus
§ 108 Abs. 1 S. 2 HwO, wonach ein Drittel der Mitglieder Gesellen oder an-
dere Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung sein müssen, fin-
det ihre Fortsetzung bei der Besetzung des Vorstands: Gem. § 108 Abs. 2
HwO besteht dieser nach näherer Bestimmung der Satzung aus dem Vorsit-
zenden (Präsidenten), zwei Stellvertretern (Vizepräsidenten), von denen
einer Geselle oder ein anderer Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung sein muss, und einer weiteren Zahl von Mitgliedern.
Aufgabe des Vorstandes ist gem. § 109 S. 1 HS. 1 HwO die Verwaltung der
Handwerkskammer. Gemeint sind damit insbesondere die Durchführung der
durch die Vollversammlung gefassten Beschlüsse sowie die Vertretung der
Kammer nach außen183. Zu beachten ist allerdings, dass die Erledigung der
Geschäfte der laufenden Verwaltung, d.h. alle Verwaltungsaufgaben, die
nach Art und Umfang regelmäßig wiederkehren184, in praxi regelmäßig an-
gestellten Geschäftsführern, insbesondere dem sog. Hauptgeschäftsführer,
den das Gesetz entsprechend – wie gesehen – in § 109 S. 1 HS. 2 HwO auch
erwähnt, übertragen werden185.
c) Die Ausschüsse
Den Dreiklang der Organe der Handwerkskammer komplettieren die Aus-
schüsse. § 110 HwO regelt dabei die durch die Vollversammlung nach
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179 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 738.
180 Schmitz, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 37. Lfg. 2006, § 106 Rn. 2; Detter-

beck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 106 Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 739.
181 Dazu etwa Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 106 Rn. 5.
182 Siehe nur Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 1 ff.
183 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 745.
184 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 109 Rn. 2; im Übrigen Nw. supra.
185 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 109 Rn. 2.



freiem Ermessen186 zu bildenden Ausschüsse zur Wahrnehmung besonderer
Aufgaben187. Beispielhaft seien der Rechnungsprüfungs- und der Wahlprü-
fungsausschuss genannt188. Daneben tritt, sofern die Kammer nicht die In-
nungen zur Bildung von derartigen Ausschüssen ermächtigt hat, etwa der in
§ 33 HwO vorgesehene Gesellenprüfungsausschuss189. Angemerkt sei
schließlich, dass der Meisterprüfungsausschuss i.S.v. § 47 HwO kein Organ
der Handwerkskammer ist, da er von der höheren Verwaltungsbehörde ge-
bildet wird190.
3. Die Mitglieder der Handwerkskammer
Wer Mitglied der Handwerkskammer ist, legt das Gesetz in § 90 Abs. 2-4
HwO fest. Ähnlich wie bei der Kreishandwerkerschaft und anders als bei
der Handwerksinnung handelt es sich grds. um eine Pflichtmitgliedschaft
(„zur Handwerkskammer gehören“)191. Handwerkskammern gehören daher
– in der Terminologie des BVerfG – zu den Zwangsverbänden192. Dass die
Pflichtmitgliedschaft in Anbetracht der durch die Handwerkskammern
wahrgenommenen legitimen öffentlichen Aufgaben im Einklang mit dem
Grundgesetz steht, ist in der Rechtsprechung hinreichend geklärt193. Verfas-
sungsrechtlicher Prüfungsmaßstab ist dabei nach – in der Literatur kritisier-
ter – Auffassung des BVerfG alleine Art. 2 Abs. 1 GG und nicht die nega-
tive Vereinigungsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 1 GG. Wie schon bei der Kreis-
handwerkerschaft angerissen, begründet das BVerfG dies entscheidend mit
dem Argument, dass Art. 9 Abs. 1 GG in seiner positiven Dimension nur die
Bildung privatrechtlicher Vereinigungen gewährleiste, weshalb in der nega-
tiven Dimension kein Schutz vor der Zwangsmitgliedschaft in öffentlich-
rechtlichen Körperschaften gewährt sein könne194.
Pflichtmitglieder der Handwerkskammer sind gem. § 90 Abs. 2 HwO die In-
haber von Handwerks- und handwerksähnlichen Betrieben (A- und B-Be-
triebe) des Kammerbezirks sowie Gesellen, andere Arbeitnehmer mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung und Lehrlinge dieser Gewerbetreiben-
den. Bemerkenswert im Hinblick auf die Mitgliederstruktur ist, dass sich die
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186 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 110 Rn. 2.
187 Dazu Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 110 Rn. 1; Brandt, in: Schwannecke, Die Deut-

sche Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 110 Rn. 1.
188 Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 110 Rn. 1.
189 Dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 92 Rn. 2; Honig/Knörr, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 110 Rn. 3.
190 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 92 Rn. 3.
191 Instruktiv Leisner, in: Leisner, Handwerksordnung, § 90 Rn. 16 ff.; Detterbeck, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 7; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 725.
192 BVerfG, NVwZ 2007, 808 (811); Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 7.
193 Siehe nur die Nachweise bei BVerfG, NVwZ 2007, 808 (811); außerdem BVerwG, NJW 1999, 2292.
194 Zu alledem etwa Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 21 ff. m.w.N.; Leisner, in: Leis-

ner, Handwerksordnung, § 90 Rn. 17, 19 f.



Kammer damit, anders als etwa die Innung, nicht nur aus den Inhabern der
Handwerksbetriebe, sondern aus allen im Handwerk Tätigen zusammen-
setzt195.
Inhaber eines A-Betriebs sind in diesem Zusammenhang – wie bereits er-
läutert – die natürlichen oder juristischen Personen bzw. Personengesell-
schaften, die gem. §§ 1 Abs. 1, 7 HwO in die Handwerksrolle eingetragen
sind196. Deren Kammermitgliedschaft beginnt dementsprechend mit ihrer
Eintragung in die Handwerksrolle197. Betriebsinhaber eines B1- oder B2-
Betriebs sind ebenfalls die das Handwerk tragenden natürlichen oder juris-
tischen Personen bzw. Personengesellschaften198. Sie werden dabei mangels
konstitutiver Wirkung des B-Verzeichnisses (§ 19 HwO)199 nicht etwa mit
Eintragung in dasselbe200, sondern bereits mit Betriebsaufnahme Mitglieder
der Handwerkskammer201.
Neben den Betriebsinhabern sind gem. § 90 Abs. 2 HwO die Gesellen, an-
dere Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie die
Lehrlinge der Gewerbetreibenden Mitglieder der Handwerkskammer. Lehr-
linge sind Personen, die bei dem Gewerbetreibenden in einem Ausbildungs-
verhältnis stehen. Gesellen sind demgegenüber solche Personen, die bereits
die Gesellenprüfung bestanden haben202. Die ebenfalls erfassten anderen Ar-
beitnehmer, die erst durch die Novelle der Handwerksordnung im Jahre
1993 in den Kreis der Kammermitglieder einbezogen worden sind203, setzen
sich vornehmlich aus der zunehmenden Anzahl kaufmännischer und techni-
scher Angestellter der Handwerksbetriebe zusammen204. Lehrlinge, Gesel-
len und andere Arbeitnehmer sind jeweils für die Dauer ihres privatrecht-
lichen Anstellungsvertrages mit dem Inhaber des betreffenden Handwerks-
betriebs Mitglieder der Handwerkskammer205.
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195 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 5; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 725 f.
196 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 58 Rn. 4; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,

§ 90 Rn. 7; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 649, 726; oben B. I. 3. (S. 20 f.).
197 Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 14; Leisner, in:

ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 9; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 8; Will,
Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 726.

198 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 58 Rn. 5; oben B. I. 3. (S. 20 f.).
199 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 8.
200 So aber Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 9; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,

§ 90 Rn. 8; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 17.
201 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 726.
202 Zu alledem Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 16;

Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 726.
203 Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 16; Will, Selbst-

verwaltung der Wirtschaft, S. 726, m.w.N.
204 Dazu etwa BT-Drs. 12/5918, S. 24; Schwannecke, in: ders., Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl.,

29. Lfg. 1997, § 90 Rn. 16.
205 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 9; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 726.



Schließlich gehören gem. § 90 Abs. 3, 4 HwO heute auch bestimmte Klein-
unternehmer, die bis zur großen HwO-Novelle 2003 noch Mitglieder der In-
dustrie- und Handelskammer gewesen waren, der Handwerkskammer an206.
Voraussetzung der Mitgliedschaft ist, dass sie selbstständig eine nicht we-
sentliche (§ 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 HwO) Tätigkeit eines A-Handwerks ausüben
und die weiteren in § 90 Abs. 3 HwO genannten Voraussetzungen kumula-
tiv erfüllen207. Wichtig ist dabei Folgendes: Aus dem Erfordernis der selbst-
ständigen Tätigkeit in § 90 Abs. 3 HwO ergibt sich, dass, anders als im Fall
des § 90 Abs. 2 HwO208, nur die Kleinunternehmer selbst, aber nicht deren
abhängig Beschäftigte, Mitglieder der Handwerkskammer sind209. Hinge-
wiesen sei schließlich darauf, dass die Rechtsfigur des Kleinunternehmers
aufgrund der klaren gesetzgeberischen Systematik nicht auf B-, sondern le-
diglich auf A-Betriebe Anwendung findet210.
Andere als die erläuterten Personen sind gem. § 90 Abs. 2-4 HwO nicht Mit-
glieder der Handwerkskammer und können dies auch nicht freiwillig wer-
den211. Gleichwohl kann in der Satzung die Möglichkeit einer allerdings le-
diglich mit beratender Stimme verbundenen Ehren- oder Gastmitgliedschaft
eröffnet werden212.

4. Verwirklichung der Selbstverwaltung in der Handwerkskammer
Bei einem Vergleich der Handwerkskammer, die konzeptionell eine der jün-
geren Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks ist213, mit den zuvor
erläuterten Organisationsformen der Handwerksinnung und der Kreishand-
werkerschaft zeigen sich zahlreiche Unterschiede: So ist die Handwerks-
kammer nicht auf Initiative der Handwerker selbst, und damit „bottom up“,
sondern durch staatlichen Oktroy („top down“) entstanden. Daran anknüp-
fend ist die Kammermitgliedschaft nicht freiwillig, sondern verpflichtend.
Ferner besteht das oberste Willensbildungsorgan, die Vollversammlung,
nicht aus allen Kammermitgliedern, sondern repräsentativ aus durch diese
gewählten Vertretern.
Letzteres lässt sich freilich auch vornehmlich mit dem regelmäßig deutlich
größeren Mitgliederkreis der Kammer erklären: Schon aus dem Grund, dass
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206 Dazu näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 726 f.
207 Dazu instruktiv Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 10 ff.; Detterbeck, Handwerksordnung,

4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 9.
208 Dazu soeben oben B. III. 3. (S. 35 f.).
209 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 10; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 727.
210 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 12; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90

Rn. 14.
211 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 20.
212 Näher dazu Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 90 Rn. 15; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,

S. 727.
213 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 774.



ihr Bezirk wesentlich größer ist und ihr nicht nur die Inhaber der Hand-
werksbetriebe, sondern – wie gesehen – auch Gesellen, Lehrlinge und an-
dere Arbeitnehmer angehören, hat sie regelmäßig einen relativ großen Mit-
gliederkreis, der eine Vollrepräsentanz im Repräsentationsorgan kaum prak-
tikabel erscheinen ließe. Eine entsprechende Anpassung der binnenorgani-
satorischen Struktur, insbesondere der Willensbildung, ist vor diesem
Hintergrund schon aus Praktikabilitätsgründen sinnvoll. Obwohl die Selbst-
verwaltung, also die regelmäßig insbesondere über die Wahl eines Reprä-
sentationsorgans vermittelte, eigenverantwortliche, nur einer Rechtsaufsicht
unterworfene Verwaltung eines eigenen Wirkungskreises durch die in einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts als Selbstverwaltungsträger or-
ganisierten Betroffenen, hier der Handwerker214, durch die Handwerkskam-
mer somit nicht in der gleichen Reinform wie etwa im Falle der Innung ver-
wirklicht wird, sind in Anbetracht der zentralen Stellung der Vollversamm-
lung (§ 106 HwO) letztlich doch alle Entscheidungen auf den Willen der
Mitglieder zurückführbar, welche sich somit im Ergebnis bei der Aufgaben-
erfüllung der Kammer selbst verwalten215.
Zu beachten ist vor diesem Hintergrund, dass der Handwerkskammer
schließlich insofern eine Sonderrolle im Gefüge der Selbstverwaltungskör-
perschaften zukommt, als die sich selbst verwaltenden Handwerker durch
sie gleichzeitig die Rechtsaufsicht über die weiteren Selbstverwaltungskör-
perschaften – Innung und Kreishandwerkerschaft – und damit schlussend-
lich über sich selbst ausüben216. Dies trägt ebenfalls dazu bei, dass das
Grundprinzip der Selbstverwaltung auch in der Handwerkskammer in be-
sonders ausgeprägter Art und Weise verwirklicht ist.
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214 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 134, S. 177 f.; im Übrigen Nw. supra.
215 Zu alledem Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 775 f.
216 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 776.



C. Mitgliedschaftsrechte und Wählbarkeit in Ehrenämter der
verschiedenen Handwerksorganisationen

Auf der Grundlage der Darstellung des grundlegenden Rechtsrahmens für
die organisatorische Umsetzung der Selbstverwaltung in den Selbstverwal-
tungskörperschaften des Handwerks im voranstehenden Kapitel sollen nun
die Mitgliedschaftsrechte sowie die Wählbarkeit in Ehrenämter der einzel-
nen Organisationen herausgearbeitet werden. Besonderes Augenmerk gilt
dabei der aktuell in der Praxis höchst bedeutsamen und bislang nicht hinrei-
chend geklärten Frage, ob und wenn ja inwieweit Mitgliedschaftsrechte und
insbesondere Stimmrechte übertragen werden können.

I. Mitgliedschaftsrechte und Wählbarkeit in der Handwerksinnung
Aus der Mitgliedschaft in der Handwerksinnung fließen Mitwirkungsrechte
der Mitglieder in der Selbstverwaltung der Innung, welche die Tätigkeit der
Innung – wie gesehen – prägt. Die Selbstverwaltung findet – wie dargestellt
– maßgeblich in der Innungsversammlung, als zentralem willensbildenden
Organ der Innung, statt. Da dort grds. jedes Innungsmitglied repräsentiert
ist, besteht bei der Innung strukturell eine entsprechend breite Beteiligung
an der Beschlussfassung und an Wahlen. Konkret ausgeübt werden die Mit-
wirkungsrechte durch die Stimmabgabe des einzelnen Mitglieds.
1. Mitgliedsrechte
Als zentrales Mitgliedschaftsrecht sei daher im Folgenden zunächst das
Stimmrecht der Mitglieder näher in den Blick genommen.
a) Stimmrecht
Gem. § 63 S. 1 HwO sind in der Innungsversammlung alle ordentlichen Mit-
glieder der Handwerksinnung217 (§ 58 Abs. 1 HwO)218 stimmberechtigt. Die
sachgegenstandsbezogenen Beschlüsse über die Angelegenheiten der In-
nung (§ 61 HwO) werden folglich, ganz im Sinne des in der Innung in Rein-
form verwirklichten Prinzips der Selbstverwaltung, durch alle Innungsmit-
glieder gefasst, sofern diese an den Sitzungen der Innungsversammlung teil-
nehmen.
aa) Gleiches Stimmrecht
Dabei hat jedes Innungsmitglied, unabhängig von der Größe seines Betriebs
und anderen Differenzierungsfaktoren, stets nur eine Stimme219. Insofern
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217 Wie dargestellt, haben die Gast- und Ehrenmitglieder lediglich eine beratende Stimme. Näher dazu Baier-
Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 63 Rn. 5, 7.

218 Dazu näher oben B. I. 3. (S. 20 ff.).
219 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 2; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 63 Rn. 3.



hat der allgemeine Grundsatz der Gleichheit der Stimmen seinen Nieder-
schlag gefunden220, weshalb die Innungssatzung auch keine abweichenden
Regeln – etwa nach Betriebsgröße oder dergleichen – vorgeben darf221.
Für das natürliche Innungsmitglied ergibt sich die Umsetzung dieses Grund-
satzes gleichsam von selbst. Da als Inhaber eines Handwerksbetriebs (§ 7
Abs. 1 HwO) und damit als Mitglied der Innung (§ 58 Abs. 1 HwO) indes
– wie gesehen – nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen bzw.
Personengesellschaften in Betracht kommen und diese oft über mehrere ver-
tretungsberechtigte natürliche Personen verfügen, enthält § 63 S. 2 HwO
für diese eine ausdrückliche Klarstellung. Danach können juristische Perso-
nen und Personengesellschaften, selbst wenn sie über mehrere vertretungs-
berechtigte Personen, beispielsweise mehrere Geschäftsführer bei der
GmbH (§ 35 GmbHG), verfügen, stets nur eine Stimme für die betreffende
Gesellschaft, die als solche Mitglied der Innung ist, abgeben222. Das Stimm-
recht muss in diesem Zusammenhang – wie angedeutet – durch eine auch im
sonstigen Rechtsverkehr zur Vertretung der Gesellschaft berufene Person
wahrgenommen werden, was auch einen wirksam bestellten Prokuristen
(§ 48 HGB) einschließt223. Für die Gültigkeit der Stimmabgabe im Außen-
verhältnis der Innungsversammlung ist es dabei unerheblich, ob sie auch im
Einklang mit Beschlüssen steht, die im Innenverhältnis der Gesellschaft ge-
troffen wurden224.
bb) Ausübung des Stimmrechts und Beteiligung des Gesellenausschusses
Hingewiesen sei vor diesem Hintergrund auch darauf, dass, sofern die In-
nung ausnahmsweise eine Vertreterversammlung gem. § 61 Abs. 1 S. 3
HwO gebildet hat, selbstverständlich nur die jeweils gewählten Vertreter in
der Innungsversammlung stimmberechtigt sind225. Für die delegierende
Wahl der Vertreter durch die Innungsmitglieder gilt indes das soeben Ge-
sagte.
Der Vollständigkeit halber sei zudem erwähnt, dass § 68 Abs. 3 Nr. 2 HwO
für die gem. § 68 Abs. 2 HwO in den dort genannten Fällen erforderliche
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220 Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 89; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 653.
221 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 63 Rn. 5.
222 Zur historischen Entwicklung dieser Vorschrift instruktiv Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung,

§ 63 Rn. 1 ff.; ferner Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 63 Rn. 3; Fröhler, Das Recht der
Handwerksinnung, S. 89; Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften nach der Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 142.

223 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 3; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 63 Rn. 2; vgl. auch Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften nach der Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 142 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirt-
schaft, S. 654.

224 Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften nach der
Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 142.

225 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 9; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 653.



Beteiligung des Gesellenausschusses vorsieht, dass sämtliche Mitglieder des
Gesellenausschusses in der Innungsversammlung stimmberechtigt sind226.
cc) Ausschluss des Stimmrechts
Das Stimmrecht kann gem. § 64 HwO im Einzelfall ausgeschlossen sein,
wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die
Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen dem in Rede ste-
henden Mitglied und der Handwerksinnung betrifft. Diese zwingende227

Vorschrift entspricht dem allgemeinen, bspw. auch in § 34 BGB228 und § 47
Abs. 4 S. 2 GmbHG229 zum Ausdruck kommenden Grundsatz des Verbotes
des Richtens in eigener Sache (nemo iudex in sua causa)230.
Über § 64 HwO hinaus kann die Satzung weitere Fälle des Stimmrechts-
ausschlusses vorsehen231. Von dieser Möglichkeit hat etwa die Mustersat-
zung für Baden-Württemberg keinen, § 18 der Mustersatzung für die Hand-
werksinnungen Sachsen232 demgegenüber dahingehend Gebrauch gemacht,
dass solche Innungsmitglieder nicht stimmberechtigt sind, die mit Innungs-
beiträgen länger als ein Jahr im Rückstand sind233.
b) Aktives Wahlrecht
Die voranstehenden Ausführungen zum Stimmrecht in der Innungsver-
sammlung bei Beschlüssen über Sachfragen gelten mangels anderweitiger
Regelungen gleichermaßen für das – Personalentscheidungen betreffende –
aktive Wahlrecht bei den der Innungsversammlung in alleiniger Zuständig-
keit (§ 61 Abs. 2 Nr. 4 HwO) obliegenden Wahlen zum Vorstand und zu den
Ausschüssen der Innung234. Dies ergibt sich grundlegend daraus, dass das
aktive Wahlrecht letztlich einen weiteren Unterfall der übergeordneten Ka-
tegorie des Stimmrechts im Allgemeinen darstellt235. Der einzige Unter-
schied zur sachbezogenen Beschlussfassung über Innungsangelegenheiten
besteht darin, dass bei Wahlen keine Sach-, sondern Personalentscheidungen
getroffen werden.
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226 Dazu Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 653.
227 Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 90.
228 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 1.
229 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 64 Rn. 2.
230 Vgl. zu § 47 GmbHG Schindler, in: Beck’scher Onlinekommentar GmbHG, 27. Edition, 1.6.2016, § 47

Rn. 105.
231 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 5; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 64 Rn. 1.
232 Abgedruckt bei Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, Anhang 6.
233 Näher dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 6.
234 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 1; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 66 Rn. 4; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 90; Will,
Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.

235 Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 90.



In historisch-genetischer Perspektive lohnt sich insoweit auch ein Blick auf
den mit dem Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung vom 11. Februar
1929236 (Handwerks-Novelle) erlassenen früheren § 93a GewO, der als Vor-
gängervorschrift der heutigen §§ 63 ff. HwO anordnete:
„Berechtigt zur Wahl (…) und stimmberechtigt in der Innungsversammlung
sind die der Innung angehörenden natürlichen und juristischen Perso-
nen“237.
c) Passives Wahlrecht
Das passive Wahlrecht, also die Frage, wer in die durch die Innungsver-
sammlung zu besetzenden Vorstands- und Ausschussehrenämter wählbar
ist238, ist in der HwO nicht ausdrücklich geregelt239. Im Rahmen für die
Untersuchung, wem das passive Wahlrecht zu diesen Ehrenämtern zusteht,
sind daher der Kontext der bestehenden gesetzlichen Regelungen
(Systematik) sowie die Funktion des passiven Wahlrechts (Teleologie) in
den Blick zu nehmen.
In historisch-genetischer Perspektive ist hier allerdings zunächst der mit
der Handwerks-Novelle vom 11. Februar 1929240 unter Erweiterung des
§ 93a Abs. 2 a.F. GewO-1897241 erlassene § 93d GewO a.F. zu beachten.
Dieser ordnete als Vorgängervorschrift der Regelungen der §§ 63 ff. HwO242

an:
„Wählbar zu Mitgliedern des Vorstandes und der Ausschüsse (…) sind nur
die wahlberechtigten Innungsmitglieder oder diejenigen gesetzlichen Ver-
treter einer der Innung angehörenden juristischen Person, welche zum Amte
eines Schöffen (…) fähig sind“243.
Nach dieser Norm, die der bundesdeutsche Gesetzgeber allerdings 1953
nicht in die Handwerksordnung übernommen hat244, korrespondierte mithin
das passive Wahlrecht grds. spiegelbildlich mit dem aktiven Wahl- und
damit dem Stimmrecht245. Dass diese Regelung keinen Eingang in die Nach-
kriegs-Handwerksordnung gefunden hat, könnte nun auf den ersten Blick
dafür sprechen, dass der Gesetzgeber dem in ihr enthaltenen Grundsatz nicht
(mehr) folgen wollte. Indes ergibt sich aus der Gesetzesbegründung zur
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236 RGBl. 1929, I, S. 21.
237 Hervorhebungen durch den Verf.
238 Dazu auch Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 6.
239 Siehe Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.
240 RGBl. 1929, I, S. 21.
241 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-

wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.
242 So ausdrücklich BT-Drs. 1/1428, S. 20.
243 Hervorhebungen durch den Verf.
244 § 57 HwO a.F., siehe näher BT-Drs. 1/4172.
245 So auch Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 90 f.; Zimmermann, GewArch 2013, 471 (475).



Handwerksordnung-1953, dass sich der Gesetzgeber bei Erlass der Vor-
schriften über die Innung explizit an den §§ 81-100u Gewerbeordnung von
1897 orientiert hat und dabei beabsichtigte, deren Regelungsgehalt grds.
fortgelten zu lassen246. Historisch-genetisch spricht demnach – auch da eine
ausdrückliche abweichende Regelung unterlassen wurde – viel dafür, dass
auch ohne dass dies positiven Niederschlag im Gesetz gefunden hätte, die
Regelung des § 93d GewO-1897 inhaltlich weiterhin Bestand haben und das
passive Wahlrecht dem aktiven Wahl- und Stimmrecht daher weiter folgen
sollte. Dies hätte zur Folge, dass grds. nur ordentliche stimmberechtigte
Mitglieder der Innung wählbar wären247.
In teleologischer und systematischer Hinsicht sprechen für dieses Ergebnis
zudem das Wesen der Handwerksinnung als Selbstverwaltungskörperschaft
sowie deren konkrete Aufgaben. Vor dem Hintergrund, dass die Innung gem.
§ 54 Abs. 1 S. 1 HwO in Verwirklichung des Selbstverwaltungsprinzips vor-
nehmlich die gemeinsamen gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder zu för-
dern hat248, ist es nur folgerichtig, dass in die Ämter, welche bei der Aufga-
benerfüllung der Innung eine zentrale Rolle spielen, gerade solche Personen
gewählt werden können, deren Interessen von der Handwerksinnung letzt-
lich wahrgenommen werden sollen249. Mit anderen Worten sind in Verwirk-
lichung des Selbstverwaltungsprinzips grds. die sich selbst verwaltenden In-
haber von Handwerksbetrieben zwecks aktiver Selbstverwaltung auch in die
Ehrenämter der Handwerksinnung wählbar250.
Es bleibt daher festzuhalten, dass aus historisch-genetischen, systemati-
schen und teleologischen Gründen davon auszugehen ist, dass das passive
Wahlrecht grds. dem aktiven Stimm- und Wahlrecht folgt und somit grds.
alle ordentlichen, stimmberechtigten Innungsmitglieder in die Ehrenämter
der Handwerksinnung wählbar sind (§§ 58, 63 HwO)251. Dies gilt jedenfalls,
solange die Satzung keine anderweitigen Regelungen trifft252. Insofern lohnt
sich etwa ein Blick auf die Mustersatzung für die Innungen Sachsen, die in
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 – einschränkend – vorsieht, dass nur Personen wählbar
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246 So ausdrücklich BT-Drs. 1/1428, S. 20.
247 Dazu nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 14; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deut-

sche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 66 Rn. 5.
248 Dazu oben B. I. 1. (S. 15 f.).
249 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 1 f.; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 66 Rn. 2; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 14.
250 In diese Richtung Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.
251 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 1 f.; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksord-

nung, § 66 Rn. 14; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 2; Kräßig, in: Schwannecke,
Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 66 Rn. 5; Zimmermann, GewArch 2013, 471
(475); Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.

252 BVerwG, Beschl. v. 12.07.1982 – 5 CB 11781 = BeckRS 1982, 31250578; Baier-Treu, in: Leisner, § 66
Rn. 14; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 91.



sind, die das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten haben253. In diesem
Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die hier erzielten Ergeb-
nisse nur im Grundsatz gelten. Die Bedeutung des § 65 HwO und die Fol-
gen einer Stimmrechtsübertragung für die Wählbarkeit blieben dabei noch
unberücksichtigt und werden erst im Folgenden untersucht.
Gerade da insofern mitunter Fehlverständnisse herrschen, sei auch noch
einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass juristische Personen bzw.
Personengesellschaften, welche der Handwerksinnung angehören, nicht als
solche wählbar sind. In ihren Fällen wird das passive Wahlrecht vielmehr
von den sie in der Innungsversammlung repräsentierenden gesetzlichen
Vertretern wahrgenommen254. Die unmittelbare Verbindungslinie besteht
daher insoweit – wenn man ganz genau ist – zwischen der Ausübung des
aktiven Stimmrechts aufgrund Mitgliedschaft in der Innungsversammlung
und dem passiven Wahlrecht und nicht zwischen der grundlegenderen In-
nungsmitgliedschaft und dem passiven Wahlrecht. Erwähnenswert ist in
diesem Zusammenhang die näher qualifizierende Regelung in der Muster-
satzung für Baden-Württemberg, die in § 20 Abs. 2 – letztlich in konse-
quenter Fortführung des Rechtsgedankens des § 63 S. 2 HwO – klarstellt,
dass bei juris-tischen Personen und Personengesellschaften jeweils nur eine
Person wählbar ist.
d) Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass gem. § 63 HwO
alle ordentlichen Innungsmitglieder in der Innungsversammlung stimm- und
aktiv wahlberechtigt sind, sofern ihr Stimmrecht nicht gem. § 64 HwO oder
aufgrund von Satzungsvorschriften ausgeschlossen ist. Passiv wahlberech-
tigt sind – in unmittelbarer Anknüpfung an das Stimm- und aktive Wahlrecht
in der Innungsversammlung – grds. ebenfalls die ordentlichen Mitglieder
der Innung.

2. Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts und ggf. damit einherge-
hend der übrigen Mitgliedschaftsrechte gem. § 65 HwO

Das Gesetz eröffnet in § 65 HwO allerdings auch die weiter führende Mög-
lichkeit, das Stimmrecht des Inhabers eines handwerklichen Nebenbetriebs
auf den Leiter dieses Nebenbetriebs (Abs. 1) bzw. das Stimmrecht jedes
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253 Zu dieser Anforderung und ihrer Gesetzeskonformität instruktiv: Leisner, in: ders., Handwerksordnung,
§ 66 Rn. 19; die Rechtmäßigkeit bejahend Leisner, Zulässigkeit satzungsmäßiger Altersgrenzen für die
Wählbarkeit als Organvertreter in Handwerksorganisationen?, Ludwig-Fröhler-Institut, 2014; Will, Selbst-
verwaltung der Wirtschaft, S. 600, Fn. 155.

254 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 66 Rn. 5; Zimmer-
mann, GewArch 2013, 471 (475); Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 2; Muschiol,
Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften nach der Hand-
werksordnung, Diss. 1980, S. 146; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 660.



Mitglieds, sofern die Satzung dies zulässt, auch in anderen Ausnahmefällen
auf eine andere Person (Abs. 2) zu übertragen. Hintergrund dieser Regelun-
gen ist, dass das Stimmrecht ein höchstpersönliches Mitgliedschaftsrecht ist,
welches in entsprechender Anwendung des § 38 S. 2 BGB sowie des Ab-
spaltungsverbotes aus § 717 S. 1 BGB255 grds. nur von dem jeweiligen Mit-
glied ausgeübt und daher nicht übertragen werden kann256. Davon sieht § 65
HwO für die tatbestandlich erfassten Fälle nun aber gerade eine Ausnahme
vor, die erstmals durch die Novelle vom 11. Februar 1929257 in § 93f GewO
a.F. eingeführt wurde.
Wie bereits angesprochen wurde, hat sich der bundesdeutsche Gesetzgeber
bei Erlass der Handwerksordnung im Jahre 1953 sehr stark an den im Jahr
1929 überarbeiteten Vorschriften der GewO-1897 orientiert258, weshalb die
damaligen Gesetzesbegründungen auch heute noch für die Auslegung der
lex lata relevant sind. Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden als Kern-
frage der vorliegenden Untersuchung näher herausgearbeitet werden, wel-
che Voraussetzungen das Gesetz konkret für die Übertragung des Stimm-
rechts vorsieht (a) und sodann, welche Rechtsfolgen eine evtl. Stimm-
rechtsübertragung nach sich zieht (b).
a) Anwendungsbereich des § 65 HwO
Im Rahmen des § 65 HwO ist – wie bereits angedeutet – grundlegend zwi-
schen den Absätzen 1 und 2 zu unterscheiden. Dabei springt auf den ersten
Blick der regelungstechnische Unterschied ins Auge, dass § 65 Abs. 1 HwO
eine bestimmte Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung von Gesetzes
wegen vorsieht, während § 65 Abs. 2 HwO den Satzungsgeber der einzel-
nen Handwerksinnung dazu ermächtigt, die Möglichkeit der Stimmrechts-
übertragung „auch in anderen Ausnahmefällen“ zuzulassen. Die Reichweite
der Stimmrechtsübertragungsmöglichkeit nach § 65 Abs. 1 HwO hängt
damit allein von dessen Tatbestandsmerkmalen ab. Die Reichweite der
Stimmrechtsübertragung nach § 65 Abs. 2 HwO hängt hingegen erstens vom
Vorhandensein und dann zweitens – im Detail – von den Tatbestandsmerk-
malen einer entsprechenden Satzungsregelung, die von der Möglichkeit des
§ 65 Abs. 2 HwO Gebrauch macht, ab und sich dabei aber drittens – und
grundlegend – an die tatbestandlich umrissenen gesetzgeberischen Grenzen
des § 65 Abs. 2 HwO halten muss.
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255 Dazu Schöpflin, in: Beck’scher Onlinekommentar BGB, 40. Edition, 01.05.2016, § 38 Rn. 34.
256 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 1; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung,

§ 65 Rn. 2; Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).
257 RGBl. 1929, I, 22.
258 So ausdrücklich BT-Drs. 1/1428, S. 20.



aa) § 65 Abs. 1 HwO
§ 65 Abs. 1 HwO gibt den Inhabern eines Nebenbetriebs im Sinne von § 2
Nr. 2 oder 3 HwO das Recht, ihr Stimmrecht in der Innungsversammlung
auf den Leiter des Nebenbetriebs zu übertragen, falls dieser die Pflichten
übernimmt, die seinen Vollmachtgebern, d.h. den Betriebsinhabern, gegen-
über der Innung obliegen. Nebenbetrieb ist dabei im Sinne von § 3 Abs. 1
HwO ein Betrieb, der mit einem Unternehmen des zulassungspflichtigen
Handwerks, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft oder sonstiger
Wirtschafts- und Berufszweige verbunden ist und in dem Waren zum Absatz
an Dritte handwerksmäßig hergestellt oder Leistungen an Dritte handwerks-
mäßig bewirkt werden, es sei denn, dass eine solche Tätigkeit nur in einem
unwesentlichen Umfang ausgeübt wird (§ 3 Abs. 2 HwO)259 oder es sich um
einen Hilfsbetrieb handelt260. Leiter eines solchen Nebenbetriebs ist der in
der Handwerksrolle eingetragene Betriebsleiter261.
Das Stimmrechtsübertragungsrecht gem. § 65 Abs. 1 HwO kann satzungs-
mäßig nicht eingeschränkt werden262. Es besteht tatbestandlich nur, wenn
der Betriebsleiter die dem Inhaber gegenüber der Innung obliegenden
Pflichten übernimmt. Gemeint sind damit insbesondere die Pflicht zur Mit-
arbeit in der Innung, soweit es dem einzelnen möglich ist, sowie die Pflicht
zur Beachtung der Beschlüsse der Innungsorgane263. Nicht gemeint ist hin-
gegen die Beitragspflicht zur Innung, die weiterhin den Inhaber als Mitglied
der Innung trifft264. In formeller Hinsicht sei darauf hingewiesen, dass so-
wohl die Stimmrechtsübertragung (durch den übertragenden Nebenbetriebs-
inhaber) als auch die Übernahme der Rechte (durch den Leiter des Neben-
betriebs) schriftlich gegenüber der Handwerksinnung erklärt werden müs-
sen (§ 65 Abs. 3 HwO)265.
Sinn und Zweck der Stimmrechtsübertragungsmöglichkeit gem. § 65 Abs. 1
HwO werden überwiegend darin gesehen, die „Homogenität der Innung“ zu
wahren und zu fördern266. Ein solches Potential zur Förderung der Homo-
genität der Innung ergibt sich in den tatbestandlich erfassten Fällen aus dem
Grund, dass die Inhaber von Handwerks-Nebenbetrieben selbst regelmäßig
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259 Dazu näher etwa Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 3 Rn. 10 f.
260 OVG Münster, GewArch 2015, 135 (135); Schmitz, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung,

Lsbl., 50. Lfg., 2016, § 3 Rn. 7.
261 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg., 2006, § 65 Rn. 2.
262 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 5.
263 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 7; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,

§ 65 Rn. 4; vgl. Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38 Lfg. 2006, § 65
Rn. 4.

264 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 7; Honig/Knörr, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 2.
265 Näher Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 11; Baier-Treu, in: Leisner, § 65 HwO,

Rn. 15.
266 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474); Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 5.



in gänzlich anderen, handwerksfernen Bereichen geschäftlich tätig sind267.
Sie betreiben das Handwerk, das als Nebenbetrieb nicht den Kern ihrer Tä-
tigkeit bildet, folglich zumeist268 lediglich als zusätzliche bzw. ergänzende
Erwerbsquelle („Nischenbetrieb“)269. Dies bedeutet aber, dass der Inhaber
eines Nebenbetriebs im Rechtssinne den inhaltlichen Belangen und Heraus-
forderungen des Handwerks, deren Selbstverwaltung die Handwerksinnung
dient, in aller Regel fern steht270. Dementsprechend – so formuliert bereits
die Gesetzesbegründung zu dem im Jahr 1929 eingeführten § 93f GewO a.F.
bis heute mustergültig – „erscheint es geboten, diesen Personen die Mög-
lichkeit zu geben, die meist besser geeigneten Leiter der handwerksmäßigen
Betriebsteile mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen und
ihnen das […] Stimmrecht […] zu übertragen“271. Der Betriebsleiter des
Nebenbetriebs arbeitet nämlich täglich handwerklich und ist daher mit den
Interessen und Bedürfnissen des Handwerks deutlich besser vertraut als der
mit anderen geschäftlichen Belangen beschäftige Betriebsinhaber272. Der
Betriebsinhaber ist zwar rechtlich und wirtschaftlich Inhaber und daher In-
nungsmitglied, der Betriebsleiter des handwerklichen Nebenbetriebs hinge-
gen der eigentliche handwerksaffine Interessenträger.
Sinn und Zweck des § 65 Abs. 1 HwO liegen nach alledem darin, dass der
Inhaber eines Nebenbetriebs, dessen geschäftlicher Interessenschwerpunkt
regelmäßig nicht auf dem Handwerksbetrieb liegt, sein Stimmrecht auf den
dem Handwerk intrinsisch näher stehenden Betriebsleiter übertragen kann,
der sich mit den Herausforderungen des Handwerks typisiert wesentlich
besser auskennt. Auf diese Weise wird im Ergebnis zugleich die „Homoge-
nität der Innung“273, als Selbstverwaltungskörperschaft des Handwerks, in
der die Betroffenen ihre eigenen handwerksbezogenen Angelegenheiten
verwalten sollen, gefördert.
bb) § 65 Abs. 2 HwO
Neben der soeben behandelten Grundregelung des § 65 Abs. 1 HwO steht
die wesentlich umstrittenere Regelung des § 65 Abs. 2 HwO, die vorsieht,
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267 Vgl. Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 3: „häufig“; Honig/Knörr, Handwerksord-
nung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 1.

268 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-
wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8: „vielfach“.

269 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).
270 Zu alledem instruktiv Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 1; Muschiol, Die Aus-

übung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften nach der Handwerksord-
nung, Diss. 1980, S. 143 f.

271 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-
wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.

272 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 3; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 65 Rn. 1; vgl. auch Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 5.

273 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).



dass die Innungssatzung die Übertragung des Stimmrechts unter den Vor-
aussetzungen des § 65 Abs. 1 HwO auch „in anderen Ausnahmefällen“ zu-
lassen kann.
(1) Grundvoraussetzungen von § 65 Abs. 2 HwO
Bei der Auslegung des nicht eindeutig gefassten § 65 Abs. 2 HwO stellt sich
zunächst die Frage, was mit der gesetzlichen Formulierung „unter den dort
gesetzten Voraussetzungen“ gemeint ist. Aus dem gesetzessystematischen
Kontext geht eindeutig hervor, dass mit „dort“ § 65 Abs. 1 HwO gemeint ist.
Es stellt sich aber die Frage, welche dort gesetzten Voraussetzungen § 65
Abs. 2 HwO genau meint. Dass nicht alle Voraussetzungen des § 65 Abs. 1
HwO gemeint sein können – was grammatikalisch denkbar wäre –, ergibt
sich sachlogisch schon daraus, dass § 65 Abs. 2 HwO dann letztlich eine re-
dundante Wiederholung von § 65 Abs. 1 HwO sein könnte.
Da somit die speziellen subjektiven Voraussetzungen des Stimmrechtsüber-
tragenden und des Stimmrechtsempfängers nicht gemeint sein können, muss
mit den „dort gesetzten Voraussetzungen“ die darüber hinausgehende be-
sondere Voraussetzung des § 65 Abs. 1 HwO gemeint sein, die darin besteht,
dass der Bevollmächtigte die dem Vollmachtgeber, d.h. dem Inhaber des
Handwerksbetriebs als ordentlichem Innungsmitglied, gegenüber der In-
nung obliegenden Pflichten übernehmen muss (§ 65 Abs. 1 HwO a.E.: „falls
dieser die Pflichten übernimmt, die seinen Vollmachtgebern gegenüber der
Handwerksinnung obliegen“)274. Im Hinblick auf diese Voraussetzung sei
auf die obigen Ausführungen verwiesen275.
Ferner ergibt sich aus der systematischen Stellung des § 65 Abs. 3 HwO
nach § 65 Abs. 2 HwO, dass auch für § 65 Abs. 2 HwO das oben bereits be-
handelte Schriftformerfordernis des § 65 Abs. 3 HwO gilt276. Wichtig ist
schließlich, dass eine Stimmrechtsübertragung gem. § 65 Abs. 2 HwO nach
dem eindeutigen Gesetzeswortlaut voraussetzt, dass die Satzung der jewei-
ligen Handwerksinnung diese Möglichkeit ausdrücklich vorsieht277. Derar-
tige Regelungen finden sich aktuell etwa in § 18 der Mustersatzung für In-
nungen Baden-Württemberg278 und in § 17 Abs. 2 der Mustersatzung für In-
nungen Sachsen.
(2) Voraussetzung „in anderen Ausnahmefällen“
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274 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 10; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 65 Rn. 6; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 14.

275 Siehe oben C. II. 1. a) aa) (S 75 f.).
276 Siehe nur Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 15.
277 Siehe nur Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 6.
278 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 65 Rn. 5.



(a) Bedeutung und Bezugsobjekt der „anderen Ausnahmefälle“
Die wirklich entscheidende, bislang nicht hinreichend geklärte Frage ist
aber, welche Bedeutung dem Passus „in anderen Ausnahmefällen“ in § 65
Abs. 2 HwO zukommt. Aus dieser Formulierung könnten sich weitere Tat-
bestandsvoraussetzungen ergeben, welche die Möglichkeiten einer Stimm-
rechtsübertragung einschränken.
(aa) Krankheit etc. als anerkannte Ausnahmefälle
Nach einer weit verbreiteten Ansicht können im Lichte dieses Passus jeden-
falls einmalige oder auf einen überschaubaren Zeitraum beschränkte Ver-
hinderungsgründe wie Krankheit oder hohes Alter des Betriebsinhabers,
eine Nachlasspflegschaft oder -verwaltung, Testamentsvollstreckung oder
die Führung eines weit entfernten Filialbetriebs „andere Ausnahmefälle“
i.S.d. § 65 Abs. 2 HwO darstellen und daher taugliche Anlässe für eine
Stimmrechtsübertragung gem. § 65 Abs. 2 HwO bilden279.
Die Satzung muss dabei zwar – wie gesehen – eine entsprechende Regelung
enthalten, welche die Stimmrechtsübertragung in anderen Fällen als § 65
Abs. 1 HwO grds. erlaubt. Gleichwohl ist im Sinne einer flexiblen Handha-
bung, die gerade auf unterschiedliche Alltagskonstellationen reagieren kön-
nen sollte, nicht zu fordern, dass die Satzung alle in Betracht kommenden
Ausnahmefälle im Einzelnen ausdrücklich auflistet280. Die den Gesetzes-
wortlaut aufgreifende Formulierung des § 17 Abs. 2 Mustersatzung für In-
nungen Sachsen, wonach „[i]n Ausnahmefällen (…) das Wahl- und Stimm-
recht (…) übertragen werden“ kann, ist demnach insoweit als grds. ausrei-
chend anzusehen.
(bb) Übertragung auf Betriebsleiter und Betriebsinhaber-Kinder?
Ist die vorübergehende Übertragung aus Gründen der Verhinderung auf-
grund von Krankheit etc. somit als „anderer Ausnahmefall“ i.S.d. § 65
Abs. 2 HwO anerkannt, stellt sich allerdings darüberhinaus die Frage, ob
§ 65 Abs. 2 HwO auch als Grundlage für eine weitergehende, längerfristige
oder gar unbefristete Übertragung in Betracht kommt. Insoweit ist derzeit in
praxi eine zunehmende Tendenz zu beobachten, dass Betriebsinhaber eines
Handwerkshauptbetriebs ihr Stimmrecht – oft für einen unbestimmten Zeit-
raum – auf Betriebsleiter oder auf ihre Kinder übertragen, ohne dass es dafür
konkrete, mit den oben genannten Beispielsfällen vergleichbare Verhinde-
rungsanlässe gäbe. Im Ergebnis entzieht sich der Betriebsinhaber, der als
solcher – wie gesehen – ordentliches Mitglied der Innung ist, auf diese
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279 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 5; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 65 Rn. 9; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 5 Rn. 13; Fröhler, Das Recht der Hand-
werksinnung, S. 58; a.A. nur Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).

280 So aber Zimmermann, GewArch 2013, 471 (475); Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 58.



Weise seiner gesetzlich grds. vorgesehenen höchstpersönlichen Mitwirkung
an der Selbstverwaltung in der Innung. Bereits die Tatsache, dass dies heute
vermehrt und auch über lange Zeiträume hinweg erfolgt, lässt indes prima
facie Zweifel daran aufkommen, ob es sich dabei noch um „Ausnahmefälle“
im Sinne des § 65 Abs. 2 HwO i.V.m. der entsprechenden Satzungsvor-
schrift handeln kann. Dies gibt Anlass zu der Frage, ob eine solche Stimm-
rechtsübertragung rechtlich zulässig ist.
Im Folgenden ist daher mittels einer näheren Auslegung des § 65 Abs. 2
HwO zu untersuchen, ob das erläuterte Vorgehen in der Praxis im Einklang
mit den Vorgaben der Handwerksordnung steht. Ausgangspunkt der Ausle-
gung ist dabei der Wortlaut des § 65 Abs. 2 HwO: Dieser spricht – wie er-
wähnt – von „Ausnahmefällen“, was schon vom allgemeinen Wortsinn dar-
auf hindeuten könnte, dass eine Stimmrechtsübertragung nur im Einzelfall
und unter besonderen Umständen, wie etwa der oben erwähnten Krankheit,
erfolgen darf281. Damit im Einklang steht in historisch-genetischer Perspek-
tive auch die Gesetzesbegründung zu der oben bereits angesprochenen Vor-
gängernorm von § 65 Abs. 2 HwO: Der Reichsgesetzgeber forderte bei
Erlass des § 93f GewO-1897 im Jahr 1929282 nämlich, dass stets darauf zu
achten sei, dass eine Stimmrechtsübertragung unter Anwendung von § 93f
Abs. 2 GewO-1897 (heute § 65 Abs. 2 HwO) „nur in wirklich dringenden
Fällen“ erfolgen dürfe283. Grundsätzlich solle der Betriebsinhaber als Mit-
glied der Innung selbst am Innungsleben teilnehmen und sich nicht durch
andere Personen, wie etwa seinen Betriebsleiter, vertreten lassen284. Es
wurde bereits ausgeführt, dass sich der Bundesgesetzgeber bei Erlass der
Handwerksordnung 1953 maßgeblich an den Vorschriften der Reichsgewer-
beordnung orientierte, so dass insoweit auch deren Begründungen für eine
historische Auslegung der HwO herangezogen werden können285. Sowohl
die historische Einordnung des § 65 Abs. 2 HwO als auch dessen Wortlaut
sprechen somit prima facie jedenfalls für eine restriktive Auslegung der
Norm. Daraus könnte gefolgert werden, dass eine Stimmrechtsübertragung
nur in besonders gelagerten Einzelfällen, wie den eingangs erörterten
(Krankheit des Betriebsinhabers etc.), für zulässig zu erachten ist286. Eine
grundsätzliche, längerfristige Stimmrechtsübertragung auf Betriebsleiter
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281 Vgl. Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 9; Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche
Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg., 2006, § 65 Rn. 5; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008,
§ 65 Rn. 5; Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 13.

282 RGBl. 1929, I, S. 22.
283 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-

wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.
284 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-

wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.
285 Vgl. BT-Drs. I/4172, S. 9.



und Kinder des Betriebsinhabers könnte danach – ohne besonderen Anlass –
unzulässig sein.
Ein anderes Ergebnis könnte sich jedoch ergeben, wenn – mit einer Auffas-
sung in der Literatur – ein Ausnahmefall im Sinne von § 65 Abs. 2 HwO be-
reits dann anzunehmen wäre, wenn eine Situation gegeben ist, in der nicht
damit zu rechnen ist, dass der Betriebsinhaber das größtmögliche Interesse
und die größtmögliche Kompetenz zur Teilnahme am Innungsleben mit-
bringt287. Dies könnte, auch im Sinne des von Zimmermann postulierten ob-
jektiven Verständnisses dieses Interesses288, etwa dann aus strukturellen
Gründen anzunehmen sein, wenn der Inhaber des Handwerksbetriebs ge-
rade kein Handwerker ist und vielmehr nur sein Betriebsleiter die Meister-
qualifikation besitzt. In diesem Fall wäre der Betriebsleiter mit den Interes-
sen und Bedürfnissen des Handwerks, welche die Innung gem. § 54 HwO
zu wahren hat, – wie oben angedeutet – nämlich regelmäßig vertrauter als
der Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber. Dies könnte dann im Lichte des be-
reits angesprochenen Sinns und Zwecks der Selbstverwaltung in der Innung
und im Hinblick auf die „Homogenität der Innung“289 in teleologischer, aber
auch systematischer Perspektive gerade für die Möglichkeit zur Übertra-
gung des Stimmrechts auf den Betriebsleiter sprechen.
Für die Entscheidung zwischen den sich damit gegenüberstehenden
Auslegungs-möglichkeiten von § 65 Abs. 2 HwO ist von grundlegender Be-
deutung, dass – wie gesehen – mit der Novelle der Handwerksordnung im
Jahre 2003 das frühere Inhaberprinzip aufgegeben wurde. Da es nach § 7
Abs. 1 HwO für die Eintragung als Inhaber eines Betriebs eines zulassungs-
pflichtigen Handwerks heute auf die Meisterqualifikation des Betriebsleiters
ankommt, muss der Inhaber eines Handwerksbetriebs selbst von Gesetzes
wegen kein ausgebildeter und geprüfter Handwerker (mehr) sein. Dieser Sy-
stemwechsel hat nun aber zur Folge, dass die beschriebene Situation, in wel-
cher der Betriebsinhaber kein Handwerker ist und daher u.U. ein geringeres
intrinsisches Interesse und eine geringere Kompetenz zur Teilnahme an den
Geschäften der Innung hat als der Betriebsleiter, zum gesetzlich typisierten
Regelfall geworden ist290. Vor diesem Hintergrund ließe sich dann aber ar-
gumentieren, dass in dieser Situation entsprechend auch kein Ausnahmefall
im Sinne von § 65 Abs. 2 HwO mehr gesehen werden kann291. Dies hätte
dann wiederum zur Folge, dass eine Übertragungsmöglichkeit gem. § 65
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286 Vgl. insofern auch Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 9; Honig/Knörr, Handwerks-
ordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 5.

287 So Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474); dazu auch Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65
Rn. 13.

288 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).
289 Siehe die Nachweise oben C. I. 2. a) aa) (S 45 f.).
290 So Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 9.



Abs. 2 HwO mangels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzung des Vorlie-
gens eines „anderen Ausnahmefalles“ ausschiede.
Vor diesem Hintergrund, der in den genannten, praktisch wichtigen Fällen
zu einer unterschiedlichen Beurteilung führen könnte, bedarf es einer ge-
naueren Untersuchung, was genau der Bezugspunkt der angesprochenen
Ausnahme ist, wovon also letztlich gem. § 65 Abs. 2 HwO ausnahmsweise
abgewichen werden darf. Zu beachten ist dabei zunächst, dass § 65 Abs. 2
HwO von „anderen Ausnahmefällen“ spricht292, womit das Gesetz – wie ge-
sehen – an § 65 Abs. 1 HwO anknüpft293. Grammatikalisch-systematisch
könnte § 65 Abs. 2 HwO daher dahingehend zu verstehen sein, dass der in
§ 65 Abs. 1 HwO geregelte Sachverhalt294 als eine Art von „Grund-“Aus-
nahmesituation anzusehen ist, während § 65 Abs. 2 HwO daran anknüpfend
eine Stimmrechtsübertragung nur in vergleichbaren, ähnlich gelagerten Aus-
nahmekonstellationen erlaubt295. Insofern ist allerdings zu beachten, dass
die oben bereits näher herausgearbeitete Situation, an die § 65 Abs. 1 HwO
anknüpft296, in der Realität jedoch gerade keinen Ausnahmefall darstellt:
Wie erläutert, ist nämlich häufig297 bis regelmäßig298 davon auszugehen,
dass der Inhaber eines Nebenbetriebs kein Handwerker ist, den Nebenbe-
trieb nur als zusätzliche Erwerbsquelle betreibt und der Fokus seiner ge-
schäftlichen Interessen demnach auf dem Hauptbetrieb, der in vielen Fällen
kein Handwerksbetrieb ist, liegt299.
Wenn die Situation des § 65 Abs. 1 HwO also gar keinen Ausnahmefall dar-
stellt, ist aber umso mehr fraglich, woran die vom Gesetzgeber gewählte
Formulierung der „anderen Ausnahmefälle […]“ anknüpft. Wenn der § 65
Abs. 1 HwO zugrunde liegende Sachverhalt keinen Ausnahmecharakter hat,
spricht viel dafür, dass die gesetzliche Regelung als solche normativ eine
Ausnahme darstellen sollte. Das Gesetz bringt dann insofern mit der ge-
wählten Formulierung – im Einklang mit den Grundgedanken des Selbst-
verwaltungsprinzips – zum Ausdruck, dass der „Normalzustand“300 in der
Innung weiterhin darin besteht, dass die Betriebsinhaber als ordentliche Mit-
glieder ihr Stimmrecht selbst ausüben. Von dieser Regel werden jedoch Aus-
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291 So Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 9.
292 Hervorhebung durch den Verf.
293 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474); Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 58.
294 Dazu ausführlich oben C. I. 2. a) aa) (S. 45 ff.).
295 In diese Richtung Zimmermann, GewArch 2013, 471 (474).
296 Siehe oben C. I. 2. a) aa) (S. 45 ff.).
297 Vgl. Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 1.
298 Vgl. Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 5: „meist“.
299 Siehe dazu oben C. I. 2. a) aa) (S. 45 ff.); ferner auch Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur

Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichswirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.
300 Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des Reichs-

wirtschaftsministers A 1 Nr. 1853, S. 8.



nahmen zugelassen: namentlich die Übertragung des Stimmrechts auf den
Nebenbetriebs-Betriebsleiter in § 65 Abs. 1 HwO als grundlegende und die
anderweitige Übertragung des Stimmrechts in § 65 Abs. 2 HwO als daran
anknüpfende weitere Ausnahme. Gesetzlich untersagt wäre danach nur eine
etwa im bürgerlichen Vereinsrecht vorgesehene (§§ 40 S. 1 i.V.m. 38 BGB)
generelle Übertragbarkeit der Mitgliedschaftsrechte301. Folgt man diesem
Verständnis vom grundlegenden Regel-Ausnahme-Charakter des § 65
Abs. 1, Abs. 2 HwO, könnte die potentiell mangelnde Nähe des Nicht-Hand-
werker-Betriebsinhabers zu den typischen Aufgaben und Geschäften der In-
nung somit durchaus den entscheidenden Grund für eine gesetzgeberische
Billigung der Übertragbarkeit des Stimmrechts auf den Betriebsleiter dar-
stellen. Bei derartigen Stimmrechtsübertragungen müsste allerdings dessen
ungeachtet grds. darauf geachtet werden, dass das vom Gesetzgeber ange-
strebte und vorausgesetzte normative Regel-Ausnahme-Verhältnis als sol-
ches nicht in Frage gestellt wird302.
Gegen eine solche Auslegung von § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO ließe sich frei-
lich wiederum aus grammatikalischer Perspektive ins Feld führen, dass das
Gesetz von „Ausnahmefällen“303 spricht. Der verwendete Plural könnte dar-
auf hindeuten, dass gerade die zur Stimmrechtsübertragung führenden
unterschiedlichen Fälle (Sachverhalte), wie beispielsweise Krankheit und
Ähnliches, ausnahmsweise vorliegen müssen. Indes ließe sich eine derartige
Interpretation – wie gezeigt – mit der Anknüpfung „andere […]“ an § 65
Abs. 1 HwO schwerlich in Einklang bringen. In diesem Sinne lässt der Plu-
ral vielmehr nur darauf schließen, dass es nach Auffassung des Gesetzgebers
tatsächlich unterschiedliche Konstellationen geben kann, in denen von der
Ausnahmebefugnis des § 65 Abs. 2 HwO Gebrauch gemacht werden darf.
Die voranstehenden Grunderwägungen zur Auslegung von § 65 Abs. 2 HwO
i.V.m. § 65 Abs. 1 HwO lassen sich wie folgt zusammenfassen: Eine auf
dem Wortlaut des § 65 Abs. 2 HwO sowie dem systematischen Zusammen-
spiel der Absätze 1 und 2 des § 65 HwO basierende Auslegung spricht dafür,
dass nicht der zu einer Stimmrechtsübertragung führende Sachverhalt aus-
nahmsweise vorliegen muss, sondern die Übertragung als solche normativ
eine Ausnahme darstellen muss. Dies bedeutet, dass prinzipiell unterschied-
liche Sachverhalte als Grundlage für eine Stimmrechtsübertragung gem.
§ 65 Abs. 2 HwO in Betracht kommen, solange dies das offensichtlich vom
Gesetzgeber intendierte normative Regel-Ausnahme-Verhältnis nicht ge-
fährdet. Eine Stimmrechtsübertragung könnte danach auch dann in Betracht
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kommen, wenn ein Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber wegen seiner feh-
lenden eigenen Handwerkereigenschaft keine gesteigerte Nähe zu den Auf-
gaben der Innung aufweist, daher typisiert auch keine gesteigerte Kompe-
tenz und kein gesteigertes Interesse an der Mitarbeit in der Innung innehat
und vor diesem Hintergrund – gerade im Einklang mit dem Grundprinzip
der Selbstverwaltung – den Innungsaufgaben näher stehenden Betriebsleiter
mit der Wahrnehmung des Stimmrechts beauftragt304.
(b) Wahrung des normativen Regel-Ausnahme-Verhältnisses
Fraglich ist allerdings gerade, ob bei einer solchen Lösung noch das gesetz-
geberisch vorgegebene Regel-Ausnahme-Verhältnis gewahrt ist. Wie ein-
gangs erwähnt, erfolgt die Übertragung des Stimmrechts auf den Betriebs-
leiter nämlich häufig auf unbestimmte Zeit, obgleich § 65 Abs. 2 HwO de
lege lata – wie gesehen – gerade nicht zulassen soll, dass die Übertragung
des Stimmrechts auf eine vom Betriebsinhaber, als Innungsmitglied, ver-
schiedene Person zum Regelfall wird305.
(aa) Übertragbarkeit auf Betriebsleiter als systematische Folge der Aufgabe

des Inhaberprinzips
Insofern ist allerdings zu erwägen, ob die Übertragung des Stimmrechts
durch den Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber auf den Betriebsleiter geset-
zessystematisch und teleologisch möglicherweise eine Sonderrolle ein-
nimmt, aufgrund derer sie im Lichte von § 65 Abs. 2 HwO auch für einen
längeren Zeitraum zulässig sein könnte. Für ein derartiges Verständnis der
Norm spricht in teleologischer Perspektive zunächst die mit der Hand-
werksnovelle von 2003 erfolgte Stärkung der Rolle des Betriebsleiters:
Gem. § 7 Abs. 1 HwO hängt die Eintragung des Inhabers eines Handwerks-
betriebs in die Handwerksrolle seitdem – wie gesehen – entscheidend von
der Meisterqualifikation des Betriebsleiters ab306. Diese Strukturentschei-
dung des Gesetzgebers bringt pars pro toto zum Ausdruck, in welchem
Maße die Rolle des Betriebsleiters, der ohnehin schon die fachlich-techni-
sche Verantwortung für die handwerklichen Vorgänge im Betrieb trägt307, im
systematischen Zusammenhang der HwO aufgewertet wurde308.
Zwar sind in der Praxis Betriebsinhaber und Betriebsleiter auch weiterhin in
vielen Fällen identisch, so dass in diesen Fällen der Betriebsinhaber selbst
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die handwerkliche Qualifikation besitzt309. Gleichwohl stellt es im Lichte
der Entwicklung des Handwerksorganisationsrechts einen Systemwechsel
dar, dass nunmehr auch und gerade handwerklich nicht bewanderte Unter-
nehmer310 Handwerksbetriebe unterhalten können, sofern sie dafür Meister-
Betriebsleiter einstellen311. Die entsprechenden Nicht-Handwerker-Unter-
nehmer sind sodann gem. § 52 Abs. 1 HwO – wie gesehen – auch ordentli-
che Mitglieder der Innung. Der Doyen des modernen deutschen Hand-
werksrechts Ludwig Fröhler (1920-1995) hätte einen solchen Systemwech-
sel wahrscheinlich noch für geradezu unmöglich gehalten, konstatierte er
doch in seinem Grundlagenwerk zum Recht der Handwerksinnung einst,
dass es die „ratio der Regelung der Innungsmitgliedschaft durch die Hand-
werksordnung“ sei, dass „nur solche Personen in Innungsangelegenheiten
mitreden können, die die Ausbildung zum selbständigen Handwerker [Meis-
terqualifikation] besitzen und die Funktionen eines selbständigen Handwer-
kers, zum mindesten in ihrem wesentlichen Umfang ausüben“312. Fröhler
sah in diesem Grundprinzip auch einen Garanten für die Effektivität der In-
nungsarbeit.
Dass diese, vom historischen Gesetzgeber313 sowie auch vom BVerfG314 ge-
teilte Grundvorstellung von der Selbstverwaltung in der Handwerksinnung
seit der Aufgabe des Inhaberprinzips, nach dem der Betriebsinhaber, und
damit das Innungsmitglied selbst die Meisterqualifikation besitzen musste,
manifest in Frage gestellt ist, scheint nun aber der Reformgesetzgeber nicht
hinreichend bedacht zu haben. Insofern fällt nämlich auf, dass der Gesetz-
geber das Recht der Innungen mit deren Aufgaben und ihrer Organisation
trotz der durch die Reform möglich gewordenen veränderten Mitglieder-
struktur – auch Nicht-Handwerker können nun vermehrt Innungsmitglieder
sein – nicht umfassend an den Systemwechsel angepasst hat315. Um vor dem
so entstandenen Spannungsverhältnis zwischen der Aufgabe des Inhaber-
prinzips einerseits und der fortbestehenden Grundkonzeption der Innung an-
dererseits die überkommene ratio des Rechts der Innungsmitgliedschaft
sowie die Effektivität der Innung mit ihren Aufgaben zur Stärkung der Inte-
ressen der in ihr organisierten Handwerker möglichst weitgehend realisieren
zu können, kann es daher als sachgerecht und mithin als geradezu geboten
erscheinen, wenn Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber ihr Stimmrecht auch
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längerfristig auf ihre der handwerklichen Berufsausübung näher stehenden
Betriebsleiter übertragen dürfen. Eine solche Auslegung von § 65 Abs. 2
HwO könnte dem überwölbenden Telos des Gesetzes insgesamt am besten
zur Geltung verhelfen.
(bb) Zu möglichen Gegenargumenten
Um nicht vorschnell dieser weiterführenden Auslegung der entscheidenden
Norm des § 65 Abs. 2 HwO im Lichte des überwölbenden Telos des Geset-
zes zuzustimmen, sei seine Tragfähigkeit im Lichte möglicher Gegenargu-
mente validiert: Insofern ließe sich erstens einwenden, dass auch bereits vor
der Aufgabe des Inhaberprinzips – jenseits der Nebenbetriebsfälle des § 65
Abs. 1 HwO – Nicht-Handwerker in der Innung vertreten sein konnten316.
So wurden schon damals die Mitgliedschaftsrechte juristischer Personen
durch deren gesetzliche Vertreter wahrgenommen (§ 63 S. 2 HwO), die auch
vor 2003 gem. § 7 Abs. 4 HwO a.F. selbst keine handwerklichen Qualifika-
tionen besitzen mussten. Bei juristischen Personen kam es daher schon
immer allein auf die Meisterprüfung des Betriebsleiters an. Bereits in An-
betracht dieses Sachverhalts hätte der Gesetzgeber die binnenorganisatori-
schen Regeln des Innungsrechts anpassen können, was er jedoch nicht getan
hat317. Daraus könnte nun wiederum gefolgert werden, dass die Beteiligung
eines Nicht-Handwerkers als Innungsmitglied aus gesetzgeberischer Sicht
keine Konsequenzen für das Recht der Innung, und damit auch für die
Stimmrechtsübertragung, haben sollte318. Allerdings ist ein solcher Schluss
nicht zwingend. Vielmehr kann der Gesetzgeber bspw. gerade davon ausge-
gangen sein, dass die bestehenden Regeln zum Umgang mit Nicht-Hand-
werkern in der Innung ausreichten und insbesondere § 65 Abs. 2 HwO in
seiner geltenden Fassung eine Stimmrechtsübertragung ermögliche. Hinzu
kommt, dass die Aufgabe des Inhaberprinzips zu einer deutlichen Zunahme
an Nicht-Handwerkern unter den Innungsmitgliedern geführt hat. Aus der
Tatsache, dass der Gesetzgeber eine anderweitige Regelung früher unterlas-
sen hat, ergibt sich daher nicht der Schluss, dass eine längerfristige Stimm-
rechtsübertragung auf den Betriebsleiter gem. § 65 Abs. 2 HwO ausge-
schlossen erscheint.
Zweitens könnte der dargestellten Argumentation entgegen gehalten wer-
den, dass der Gesetzgeber das Wahl- und Stimmrecht in der Handwerks-
kammer (§§ 90 ff. HwO und Anlage C zur HwO) im Zuge der Handwerks-
novelle 2003 maßgeblich reformiert hat319. Aus der Tatsache, dass er selbi-
ges für die Innung nicht getan hat, könnte geschlossen werden, dass er die
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bestehenden Regeln bewusst beibehalten und insofern auch keine Ausle-
gung im Lichte der Aufgabe des Inhaberprinzips zulassen wollte320. Doch ist
auch eine solche Argumentation keinesfalls zwingend. Vielmehr besteht
grds. Einigkeit, dass sich das Verständnis bestehender gesetzlicher Regeln
dynamisch im systematischen Zusammenhang des auch durch grundlegende
Reformen wie die Aufgabe des Inhaberprinzips geprägten, aktualisierten ob-
jektivierten Willens des Gesetzgebers ergibt321.
In diesem Kontext bietet es sich an, einen weiteren möglichen Einwand
gegen die längerfristige Übertragung des Stimmrechts auf den Betriebsleiter
gem. § 65 Abs. 2 HwO in den Blick zu nehmen: So könnte argumentiert
werden, dass § 65 Abs. 1 HwO die Möglichkeit zur Übertragung des Stimm-
rechts für einen unbestimmten Zeitraum auf den Betriebsleiter ausdrücklich
nur für handwerkliche Nebenbetriebe vorsieht. Ein darauf basierender Um-
kehrschluss (argumentum e contrario) könnte dafür sprechen, dass eine an-
derweitige längerfristige Übertragung des Stimmrechts auf den Betriebslei-
ter als in der von § 65 Abs. 1 HwO geregelten Konstellation nach dem ge-
setzgeberischen Willen ausgeschlossen sein sollte322. Allerdings ist, erstens,
auch ein solcher Umkehrschluss nicht zwingend. Zweitens besteht ein ent-
scheidender rechtstechnischer Unterschied zwischen § 65 Abs. 1 und § 65
Abs. 2 HwO, der klar gegen eine solche Schlussfolgerung spricht323: § 65
Abs. 1 HwO sieht die Übertragungsmöglichkeit nämlich qua Gesetz vor,
wohingegen § 65 Abs. 2 HwO die Entscheidung darüber, ob auch andere als
die in Abs. 1 geregelte Übertragungen zugelassen werden, in die Hand der
Innungsversammlung, als Satzungsgeber, legt. Hätte der Gesetzgeber diese
Entscheidung – abgesehen von ihrem Ausnahmecharakter – Schranken
unterwerfen wollen, hätte er mit § 65 Abs. 1 HwO keine über die Satzungs-
bestimmung hinausgehende positive Übertragungsregelung geschaffen,
sondern letztlich negative Vorgaben gemacht. Mit anderen Worten: § 65
Abs. 1 HwO bringt im Ergebnis lediglich typisiert zum Ausdruck, dass der
Gesetzgeber der Auffassung war, dass die Stimmrechtsübertragungsmög-
lichkeit bei einem handwerklichen Nebenbetrieb stets sachgerecht ist und
daher von Gesetzes wegen zulässig sein sollte. Ob es darüber hinaus noch
andere Konstellationen gibt, in denen dies sachgerecht erscheint, sollte hin-
gegen grds. der Satzungsgeber entscheiden. Ein Umkehrschluss aus § 65
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Abs. 1 HwO lässt sich daher nicht entscheidend als Argument gegen die hier
untersuchte längerfristige Stimmrechtsübertragung eines Nicht-Handwer-
ker-Betriebsinhabers auf den Betriebsleiter gem. § 65 Abs. 2 HwO ins Feld
führen.
Allerdings könnte ein anderer systematischer Grund gegen die Möglichkeit
einer solchen Stimmrechtsübertragung sprechen: Zu beachten ist nämlich,
dass sich aus dem gesetzlichen Kontext und den Gesetzesmaterialien ergibt,
dass der Gesetzgeber die Innung jedenfalls partiell als eine „Arbeitgeber-
und Unternehmerorganisation der übrigen Wirtschaft“324 konzipiert hat,
welche die gemeinsamen gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder fördert
(§ 54 Abs. 1 S. 1 HwO). Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhang freilich
stets der Betriebsinhaber. Mit diesem Verständnis erscheint es prima facie
schwer vereinbar, wenn nun in größerem Umfang Betriebsleiter, die gerade
Arbeitnehmer sind, das Stimmrecht der Betriebsinhaber ausüben und inso-
fern als Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber in den Innungsorganen vertreten.
Diesem speziellen Argument ist jedoch bereits entgegen zu halten, dass der-
selbe Gesetzgeber in § 65 Abs. 1 HwO bei handwerklichen Nebenbetrieben
gerade von Gesetzes wegen erlaubt hat, dass Betriebsleiter, und damit Ar-
beitnehmer, die Willensbildungsrechte ihrer Arbeitgeber, der Inhaber des
Nebenbetriebs, wahrnehmen. Der Gesetzgeber hat also die Möglichkeit der
Vertretung der Interessen der Betriebsinhaber durch angestellte Betriebslei-
ter grundsätzlich anerkannt. Hinzu kommt entscheidend, dass der jeweilige
Betriebsinhaber als Arbeitgeber auch nach der Stimmrechtsübertragung, sei
es gem. § 65 Abs. 1 oder gem. § 65 Abs. 2 HwO, die endgültige Entschei-
dungsmacht behält, da er den Übertragungsakt gem. § 65 Abs. 1 und § 65
Abs. 2 HwO jederzeit widerrufen kann (vgl. § 168 BGB)325. Detterbeck
spricht insofern treffend von einer besonderen Abhängigkeit des Betriebs-
leiters von dem das Stimmrecht übertragenden Innungsmitglied326. In Anbe-
tracht dessen gefährdet die Übertragung des Stimmrechts auf den Betriebs-
leiter den Charakter der Innung als Arbeitgeberorganisation nicht struktu-
rell.
(cc) Ergänzende Argumente für die Übertragbarkeit
Vielmehr erscheint es aus einem anderen gesetzessystematischen Grund
sogar gerade als sachgerecht, bei Nicht-Handwerker-Betriebsinhabern eine
weiterreichende Übertragungsmöglichkeit des Stimmrechts auf deren hand-
werklich qualifizierte Betriebsleiter anzuerkennen: Nach § 54 Abs. 1 S. 2
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Nr. 2 HwO ist es eine Pflichtaufgabe der Innung327, ein gutes Verhältnis zwi-
schen Meistern, Gesellen und Lehrlingen anzustreben328. Ein Nicht-Hand-
werker-Betriebsinhaber, der als solcher Mitglied der Innung ist, besitzt ge-
rade keine Meisterqualifikation. Er ist daher prima facie auch weniger qua-
lifiziert, zur Herstellung des gesetzlich angestrebten guten Verhältnisses
beizutragen. Demgegenüber ist der Meister-Betriebsleiter für diese Aufgabe
– ebenso wie für die gem. § 54 Abs. 1 Nr. 3 HwO zu regelnde Lehrlings-
ausbildung – prädestiniert. Insofern demonstrieren die Nr. 2 und Nr. 3 von
§ 54 Abs. 1 S. 2 HwO zweierlei: Zum einen ist die Existenz dieser Normen
ein weiteres Indiz dafür, dass der Gesetzgeber bei der Aufgabe des Inhaber-
prinzips die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die binnenorganisa-
torische Struktur der Innung nicht vollständig zu Ende gedacht zu haben
scheint. Zum anderen erscheint es in Anbetracht der Aufgabe des Inhaber-
prinzips wegen der sachlichen und fachlichen Nähe des Betriebsleiters zum
Handwerk in einem Betrieb, dessen Inhaber kein Handwerker ist, als sinn-
voll, wenn nicht sogar im Sinne des tieferen Gesetzeszweckes als geboten,
die Interessenvertretung in der Innung vom Betriebsleiter wahrnehmen zu
lassen.
Dieser Schluss wird auch durch die überwölbende Intention des Gesetzge-
bers gestützt, die er mit dem Erlass der Handwerksnovelle 2003 verfolgte.
Ausweislich der Gesetzesbegründung war es sein Ziel, das Handwerk „zu-
kunftsfähig, zukunftssicher und europafest“ zu machen329. Dabei sei „durch
die Entwicklung des Handwerks […] das Leitbild des durch einen hand-
werklich befähigten Inhaber geführten Betriebs entbehrlich geworden“330.
Nimmt man dies ernst, erscheint es aber im Sinne einer Zukunftsfähigkeit
auch der Selbstverwaltung nicht nachvollziehbar, warum gleichzeitig alle
Innungsangelegenheiten weiterhin durch den Betriebsinhaber selbst erledigt
werden müssten. Vielmehr sind die vorhandenen gesetzlichen Strukturen,
die der Gesetzgeber der sonstigen Fortentwicklung misslicherweise nicht
ausdrücklich angepasst hat, im Lichte der Aufgabe des Inhaberprinzips aus-
zulegen und anzuwenden. Diese teleologischen Erwägungen sprechen nach
allem dafür, eine Übertragung des Stimmrechts auf den mit dem Handwerk
genuin vertrauten Meister-Betriebsleiter gem. § 65 Abs. 2 HwO auch für
einen längeren Zeitraum zuzulassen.
(c) Zwischenergebnis zur Auslegung von § 65 Abs. 2 HwO
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Zusammenfassend lässt sich nach alledem zur Auslegung von § 65 Abs. 2
HwO feststellen: § 65 Abs. 2 HwO schließt eine freie, generelle Übertra-
gung des Stimmrechts vom Betriebsinhaber auf eine andere Person grds.
aus. Die Ausübung des Stimmrechts durch den Betriebsinhaber bleibt viel-
mehr der gesetzlich intendierte Regelfall, während die Übertragung den
Ausnahmefall darstellen soll. Sofern der Betriebsinhaber allerdings kein
Handwerker ist, also von der gesetzgeberisch herbeigeführten Aufgabe des
Inhaberprinzips profitiert, soll er nach dem Gesamtzusammenhang der ge-
setzlichen Regelungen die Möglichkeit haben, sein Stimmrecht auch für län-
gere Zeit auf seinen handwerklichen Fragen wesentlich näher stehenden Be-
triebsleiter zu übertragen331.
Das § 65 Abs. 2 HwO inhärente gesetzliche Regel-Ausnahme-Verhältnis
wird dabei insofern gewahrt, als diese längerfristige Übertragungsmöglich-
keit nur dann besteht, wenn der Betriebsinhaber selbst nicht handwerklich
qualifiziert ist und sein Stimmrecht vor diesem Hintergrund auf den Be-
triebsleiter überträgt. Angesichts der Aufgabe des Inhaberprinzips kann der
Betriebsinhaber das Stimmrecht insofern auch für eine längere Zeit und
ohne Hinzutreten eines – den eingangs erwähnten Anlässen vergleichbaren
– weiteren konkreten Grundes auf den Betriebsleiter übertragen.
Die oben diskutierten historisch-genetischen, systematischen und teleologi-
schen Argumente sprechen gleichzeitig dafür, dass es in allen anderen Fäl-
len de lege lata demgegenüber dabei bleibt, dass der Betriebsinhaber in In-
nungsangelegenheiten grds. selbst tätig werden soll und dementsprechend
sein Stimmrecht gem. § 65 Abs. 2 HwO nur im konkreten Einzelfall wie
bspw. Krankheit übertragen kann. Eine längere Übertragung beispielsweise
auf ein Kind des Betriebsinhabers, das nicht Betriebsleiter ist, oder andere
Personen ist wegen des Ausnahmecharakters der Stimmrechtsübertragung
gem. § 65 Abs. 2 HwO de lege lata mithin ausgeschlossen. Im Hinblick auf
die in der Praxis zu beobachtende Tendenz zur Übertragung entweder auf
Betriebsleiter oder aber auf Kinder des Betriebsinhabers ergibt sich also eine
differenzierende Antwort: Während die erstgenannte Praxis grds. im Ein-
klang mit § 65 Abs. 2 HwO steht, ist dies bei der zweitgenannten Praxis
nicht der Fall.
Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass es im Sinne einer zeitgemä-
ßen Organisationsstruktur der Handwerksinnung, die sich der Herausforde-
rung des stetig sinkenden Organisationsgrades und vor allem auch der oben
erörterten, in der gesamten Gesellschaft zu beobachtenden sinkenden Be-
reitschaft zum nachhaltigen ehrenamtlichen Engagement stellen muss, de
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lege ferenda als sinnvoll erscheinen könnte, im Rahmen einer zukünftigen
Gesetzesreform nicht nur eine gesetzgeberische Klarstellung des vorliegend
durch Auslegung erzielten Ergebnisses, sondern darüber hinausgehend, in
Anlehnung an das bürgerliche Recht auch eine grds. großzügigere Regelung
der Übertragbarkeit des Stimmrechts in Erwägung zu ziehen. Die struktu-
rellen Risiken für die Betriebsinhaber und für das Grundprinzip der Selbst-
verwaltung in der Handwerksinnung sind schon aus dem Grund überschau-
bar, dass der Betriebsinhaber die Übertragung – wie gesehen – jederzeit wi-
derrufen kann, wenn derjenige, dem er sein Stimmrecht übertragen hat, ge-
gen seine Interessen agiert. Verfassungsrechtliche oder einfachgesetzliche
Vorgaben, die eine solche Reform des Rechts der Handwerksinnung verbie-
ten würden, sind nicht ersichtlich.
(3) Ergebnis
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Stimmrechtsübertragung gem. § 65
Abs. 2 HwO de lege lata die Ausnahme bleiben muss. Als solche kommt sie
zum einen in Betracht, wenn der Betriebsinhaber als ordentliches Mitglied
der Innung wegen eines konkreten Anlasses bzw. Grundes, beispielsweise
Krankheit, kurzfristig verhindert ist. Zum anderen kann auch eine längerfri-
stige Stimmrechtsübertragung auf einen Betriebsleiter erfolgen, wenn der
Betriebsinhaber selbst kein Handwerker ist. Dies ergibt sich maßgeblich auf
der Grundlage einer systematischen und teleologischen Auslegung des § 65
Abs. 2 HwO im Lichte der durch die Handwerksnovelle von 2003 erfolgten
Aufgabe des Inhaberprinzips.
Um Streitigkeiten innerhalb der Innung zu vermeiden, könnte es sinnvoll
sein, diese Übertragungsmöglichkeit tatbestandlich ausdrücklich in der In-
nungssatzung zu erlauben, auch wenn eine solche ausdrückliche Umschrei-
bung des konkreten Einzelfalls in der Satzung – wie in anderem Zu-
sammenhang ausgeführt – zu ihrer Rechtsgültigkeit nicht unbedingt erfor-
derlich ist. Eine derartige Satzungsbestimmung wäre jedenfalls – wie gese-
hen – rechtmäßig und daher gem. § 56 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 HwO durch die
zuständige Behörde zu genehmigen.
b) Rechtsfolgen einer Übertragung des Stimmrechts
Nachdem voranstehend untersucht worden ist, in welchen Fällen und auf
wen das aktive Stimmrecht des Innungsmitglieds in der Innungsversamm-
lung gem. § 65 HwO übertragen werden kann, stellt sich nun die An-
schlussfrage, welche Rechtsfolgen eine derartige Übertragung des Stimm-
rechts nach sich zieht. Für die Praxis ist dabei insbesondere die Frage rele-
vant, ob die Bevollmächtigten auch in Innungsämter wählbar sind (passives
Wahlrecht).
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Bevor dieser Frage näher nachgegangen wird, sei aber vorab – da insofern
viel Begriffsverwirrung herrscht – noch einmal ausdrücklich klargestellt,
dass der Bevollmächtigte, d.h. derjenige, dem das Stimmrecht übertragen
worden ist, nicht etwa Innungsmitglied wird. Die Mitgliedschaft verbleibt
vielmehr ausschließlich beim Betriebsinhaber (§ 52 Abs. 1 HwO)332. Der
Bevollmächtigte übt nach der Übertragung lediglich das Stimmrecht an-
stelle des Betriebsinhabers in der Innungsversammlung aus333. Dies umfasst
in jedem Fall das Recht zur sachbezogenen Stimmabgabe bei Beschlussfas-
sungen der Innungsversammlung über die Angelegenheiten der Innung
(§ 62 HwO)334. Mitgliedschaftsrechte und -pflichten, die ohne das Stimm-
recht ausgeübt werden können und nicht gem. § 65 HwO vom Bevollmäch-
tigten übernommen wurden, liegen hingegen weiterhin in der Hand des Be-
triebsinhabers als ordentlichem Innungsmitglied335. Dies gilt insbesondere
für die Pflicht zur Beitragszahlung336. Zu untersuchen ist hingegen im Fol-
genden, ob neben dem Stimmrecht in Sachfragen auch das aktive und pas-
sive Wahlrecht auf den Bevollmächtigten übergeht.
aa) aktives Stimm- und aktives Wahlrecht
Zu klären ist daher zunächst, ob die Übertragung des Stimmrechts i.S.d.
§ 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO auch die Übertragung des aktiven, personenbezo-
genen Wahlrechts umfasst. Dafür spricht, dass Wahlen – wie gesehen – als
Sonderformen von Abstimmungen angesehen werden können, bei denen
eine Stimme abgegeben wird, und § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO allgemein und
einschränkungslos von der Übertragung des „Stimmrechts“ spricht. Der ein-
zige Unterschied zur Beschlussfassung über sachgegenständliche Innungs-
angelegenheiten besteht darin, dass bei Wahlen keine Sach-, sondern Perso-
nalentscheidungen getroffen werden.
Dementsprechend sprach die schon mehrfach erwähnte Vorgängernorm des
§ 65 HwO ausdrücklich von einer Übertragung des „Wahl- und Stimm-
rechts“ (§ 93 GewO-1897 i.d.F. des Gesetzes vom 11.02.1929337). Dass der
Bundesgesetzgeber bei Erlass der Handwerksordnung 1953 diese klarstel-
lende Formulierung nicht übernommen hat, sollte nicht etwa eine bewusste
Entscheidung des Gesetzgebers gegen eine Übertragbarkeit des aktiven
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332 Kräßig, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 65 Rn. 3; Baier-Treu,
in: Leisner, Handwerksordnung, § 65 Rn. 7.
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337 Siehe Reichstags-Drs. IV/405, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung, Vorlage des
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Wahlrechts zum Ausdruck bringen. Hintergrund des Verzichts auf die aus-
drückliche Erwähnung des Wahlrechts war vielmehr gerade die Einsicht,
dass der Begriff des Stimmrechts umfassend ist und daher grds. auch das ak-
tive Wahlrecht einschließt338. Der Gesetzgeber konnte die gesonderte Er-
wähnung des Wahlrechts daher aus redaktionellen Gründen als redundant
entfallen lassen.
Insgesamt ist daher zu schließen, dass die Stimmrechtsübertragung gem. §
65 Abs. 1 oder Abs. 2 HwO auch ohne entsprechende ausdrückliche Anord-
nung im Gesetz auch die Übertragung des aktiven Wahlrechts zu den Eh-
renämtern in der Handwerksinnung umfasst.
bb) Zum umstrittenen Übergang auch des passiven Wahlrechts
Weniger eindeutig und entsprechend umstritten ist die Rechtslage allerdings
im Hinblick auf das passive Wahlrecht, also die Wählbarkeit in Innungseh-
renämter. Insofern ist daran zu erinnern, dass das Gesetz, wie bereits erläu-
tert, schon für den Normalfall der Ausübung des Stimmrechts durch den Be-
triebsinhaber das passive Wahlrecht für die Innungsämter nicht ausdrücklich
regelt (§ 63 HwO). Dabei wurde im Kontext des Grundfalls gem. § 63 HwO
oben die Auffassung vertreten, dass das passive Wahlrecht mit dem aktiven
Wahl- und Stimmrecht koinzidiert, ohne dass es einer konkreten Normie-
rung bedarf339. Zu untersuchen ist dementsprechend, ob diese Prämisse auch
im Rahmen von § 65 HwO Gültigkeit beansprucht.
(1) Das einheitliche Stimmrechtskonzept des Gesetzes als Argument für den

Übergang des passiven Wahlrechts
Dafür spricht aus grammatikalisch-semantischer und gesetzessystemati-
scher Perspektive zunächst, dass das Gesetz sowohl in § 63 HwO, als der
Grundnorm über die Stimm- und damit Wahlberechtigung, als auch in § 65
HwO jeweils allgemein vom Stimmrecht spricht. Im Sinne einer konsisten-
ten Wortlautauslegung könnte daher davon auszugehen sein, dass für den
Spezialfall des § 65 HwO nichts anderes gelten sollte als für den Regelfall
des § 63 HwO. Dies hätte zur Folge, dass mit der Übertragung des Stimm-
rechts gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO auch das passive Wahlrecht gemeint
wäre und dieses daher grds. auf den Bevollmächtigten überginge340. Dieses
Verständnis entspräche auch den Vorstellungen des historischen Gesetzge-
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bers, wie sie in seiner Gesetzesbegründung zu § 93f GewO-1897 zum Aus-
druck kommen341.
Allerdings kann gleichlautenden Formulierungen im Gesetz durchaus auch
eine unterschiedliche Bedeutung zukommen, wenn ein unterschiedlicher ge-
setzgeberischer Kontext dies gebietet (Relativität der Rechtsbegriffe). Mit-
hin wäre es zumindest denkbar, dass demselben Begriff des Stimmrechts
einerseits in § 63 HwO und andererseits in § 65 HwO eine andere Bedeu-
tung zukommen könnte. In diesem Zusammenhang ist im systematischen
Kontext der GewO bemerkenswert, dass der Wortlaut der §§ 70, 71 HwO
gerade zwischen aktivem und passivem Wahlrecht unterscheidet: § 70 HwO
regelt unter Verwendung des Begriffs der „Wahl“ das aktive Wahlrecht,
während § 71 HwO unter Verwendung des Begriffs „wählbar“ das passive
Wahlrecht zum Gesellenausschuss der Innung behandelt342. Daraus, so wird
argumentiert, könne sich im Umkehrschluss ergeben, dass der Begriff des
Stimmrechts in § 65 HwO gerade nur das aktive Stimmrecht in Sachfragen
und das damit regelmäßig verbundene aktive Wahlrecht meine, die Übertra-
gung des passiven Wahlrechts hingegen einer § 71 HwO vergleichbaren aus-
drücklichen Regelung bedurft hätte343.
Gegen einen solchen Schluss spricht jedoch bereits, dass im Lichte dieses
Arguments, wenn man es denn konsequent zu Ende denkt, letztlich auch
eine ausdrückliche Regelung hinsichtlich des passiven Wahlrechts ordent-
licher Innungsmitglieder erforderlich wäre, sich eine solche allerdings
weder in § 63 HwO noch in § 66 HwO findet344. Nähme man die erläuterte
Argumentation beim Wort, hätte dies aber die missliche Konsequenz, dass
in der Innung niemand mehr passiv wahlberechtigt wäre. Dies würde das so-
fortige Ende der Selbstverwaltung in der Innung bedeuten, was ersichtlich
nicht gesetzgeberisch intendiert sein kann.
Zweitens spricht gegen den genannten Schluss der Literatur, dass die ei-
gentliche Funktion von § 71 HwO darin besteht, drei über die allgemeinen
Wahlberechtigungsvoraussetzungen des § 70 HwO hinausgehende zusätzli-
che Anforderungen an die Wählbarkeit von Gesellen in den Gesellenaus-
schuss zu statuieren345. Gäbe es dieses Bedürfnis – und entsprechend § 71
HwO – nicht, bliebe es aber, im Einklang mit den oben zu § 63 HwO er-
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zielten Ergebnissen346, auch im vorliegend relevanten Kontext dabei, dass
grds. derjenige wählbar ist, der auch aktiv zum Gesellenausschuss wahlbe-
rechtigt ist.
Drittens spricht gegen den genannten Schluss, dass der Gesellenausschuss,
auf den sich die Regelungen der §§ 70 f. HwO beziehen – wie gesehen347 –,
schon kein Organ der Innung ist. Damit sind aber auf ihn bezogene Rege-
lungen bereits nicht ohne weiteres auf Regelungen übertragbar, die sich auf
genuine Innungsorgane beziehen.
Insgesamt lässt sich die Regelungstechnik der §§ 70, 71 HwO daher nicht
überzeugend gegen den Schluss ins Feld führen, dass mit einer Übertragung
des Stimmrechts gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO grds. auch das passive
Wahlrecht auf den Bevollmächtigten übergeht.
Als Zwischenergebnis ist vor diesem Hintergrund hier festzuhalten, dass der
Wortlaut des § 65 HwO auch im Lichte seiner systematischen Einbettung in
den Gesamtkontext des Innungsorganisationsrechts keine abschließende
eindeutige Aussage hinsichtlich der Übertragung des passiven Wahlrechts
zulässt. Um diese Frage entscheiden zu können, sind daher weitergehende
systematische und teleologische Erwägungen anzustellen.
(2) Weitergehende systematische und teleologische Argumente
(a) Wahrung des Charakters der Innung als Arbeitgeber- und Unterneh-

merorganisation
Gegen die Wählbarkeit des Bevollmächtigten, also insbesondere des Neben-
betriebs- (§ 65 Abs. 1 HwO) bzw. des Hauptbetriebs-Betriebsleiters (§ 65
Abs. 2 HwO), könnte dabei zunächst das bereits angesprochene gesetzgebe-
rische Verständnis der Innung als einer mit einer „Arbeitgeber- und Unter-
nehmerorganisation der übrigen Wirtschaft“348 vergleichbaren Einrichtung
sprechen. Insoweit könnte es nämlich durchaus fraglich sein, ob eine Tätig-
keit des bevollmächtigten Betriebsleiters beispielsweise im Innungsvorstand
mit seiner Rolle als Arbeitnehmer im Handwerksbetrieb des Betriebsinha-
bers vereinbar ist. Im schlimmsten Falle könnte hier die durch die Innung
wahrzunehmende Vertretung der Arbeitgeberinteressen Schaden nehmen349.
Insofern ist allerdings erneut darauf zu verweisen, dass der Betriebsinhaber
die Stimmrechtsübertragung, und damit auch entsprechend eine evtl. Wahl
des Bevollmächtigten in ein Innungsamt, jederzeit widerrufen kann (vgl.
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§ 168 BGB). Folglich behält der Betriebsinhaber stets die letztgültige Ent-
scheidungsmacht in Innungsangelegenheiten. Mithilfe seiner Widerrufs-
möglichkeit kann er, sofern er seine Interessen durch den Betriebsleiter nicht
angemessen repräsentiert sieht, die Interessenvertretung jeder Zeit wieder
an sich ziehen350. Diese Letztentscheidungsmacht des Arbeitgebers ist aber
strukturell hinreichend, um den Charakter der Innung als Organisation, in
der Arbeitgeberinteressen vertreten werden, zu wahren.
(b) Jederzeitige Widerrufsmöglichkeit
Die soeben angesprochene Widerruflichkeit der Stimmrechtsübertragung,
und damit verbunden auch einer eventuellen Wahl des Bevollmächtigten in
ein Innungsehrenamt, könnte allerdings umgekehrt gerade gegen die Wähl-
barkeit eines gem. § 65 HwO Bevollmächtigten sprechen. So wird in der Li-
teratur vertreten, dass es mit der Bedeutung eines Innungsamtes, insbeson-
dere im Vorstand der Innung, prima facie unvereinbar wäre, wenn ein in die-
ses Amt gewählter Vertreter jederzeit vom Betriebsinhaber wieder abberu-
fen werden könnte351. Zum einen könnte nämlich die Effektivität der In-
nungsarbeit darunter leiden, dass sich die übrigen Vorstandsmitglieder unter
Umständen wiederholt an neue Beteiligte anpassen müssten. Zum anderen
könnte es grds. problematisch sein, wenn der demokratische Wahlakt der In-
nungsversammlung, die den betreffenden Bevollmächtigten in sein Amt ge-
wählt hat (§ 66 Abs. 1 HwO), durch die Entscheidung eines Einzelnen, näm-
lich des Betriebsinhabers, welcher den Gewählten gem. § 65 HwO bevoll-
mächtigt hat und nun seine Stimmrechtsübertragung zurückzieht, konterka-
riert werden könnte.
Dieser Argumentation ist jedoch entgegen zu halten, dass bspw. auch ein ge-
wählter Betriebsinhaber nach den allgemeinen Grundsätzen jederzeit seinen
Rücktritt vom Innungsamt erklären, insofern die Effektivität der Innungsor-
gane einschränken und den demokratischen Akt der Innungsversammlung
negieren könnte. Bevollmächtigt ein Betriebsinhaber seinen Betriebsleiter
im Sinne von § 65 HwO, agiert der Bevollmächtigte letztlich als „verlän-
gerter Arm“ des Vollmachtgebers. Dann kann aber im Lichte des Gesetzes-
zwecks kein Unterschied zwischen einer Abberufungs- und einer
Rücktrittsmöglichkeit eben des Betriebsinhabers, als eigentlichem Innungs-
mitglied, bestehen.
Bei näherem Hinsehen könnte ein für die vorliegende Fragestellung rele-
vanter Unterschied zwischen beiden Fallkonstellationen indes darin liegen,
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dass der bevollmächtigte Betriebsleiter in einer die Effektivität der In-
nungsarbeit mindernden Art und Weise in der Freiheit seiner Mandatsaus-
übung eingeschränkt sein könnte, wenn er jederzeit „fürchten“ müsste,
durch seinen Betriebsinhaber abberufen zu werden352. Doch ist diese fakti-
sche Abhängigkeit vom Willen des Betriebsinhabers im systematischen Zu-
sammenhang des Innungsrechts im Gegenteil gerade begrüßenswert. Denn
die Innung setzt sich de lege lata weiterhin aus den Betriebsinhabern zu-
sammen (§ 52 HwO), die als solche gemeinsam die Aufgaben der Innung
(§ 54 HwO) erfüllen sollen. Um eine interessengerechte Arbeit in der In-
nung zu ermöglichen, sieht § 65 HwO daher zwar vor, dass das Stimmrecht
auf einen Betriebsleiter übertragen werden kann. Um die Letztentschei-
dungsbefugnis des Betriebsinhabers als ordentlichem Innungsmitglied (§ 52
HwO) aufrecht zu erhalten, ist es vor diesem Hintergrund dann aber gerade
zielführend, wenn sich der Betriebsleiter der jederzeitigen Widerrufsmög-
lichkeit seiner Mitwirkung in der Innung ausgesetzt sieht. Im Ergebnis wird
er in Anbetracht dessen die Interessen und Ansichten des Betriebsinhabers
in der Innungsarbeit besonders effektiv vertreten.
Überdies ist im systematischen Kontext des Gesetzes zu berücksichtigen,
dass § 66 Abs. 2 S. 1 HwO schon von Gesetzes wegen eine Regelung in der
Innungssatzung ermöglicht, nach der die Bestellung des Vorstands jederzeit
widerruflich ist. Dabei ist es anerkannt, dass sich der Widerruf auch nur auf
ein einzelnes Vorstandsmitglied beschränken kann353. Diese ausdrückliche
Regelung zeigt, dass nach Auffassung des Gesetzgebers die jederzeitige
Widerrufsmöglichkeit bspw. eines Vorstandsamtes kein strukturelles Hin-
dernis für die Übernahme und Ausübung eines Amtes in der Innung darstel-
len sollte.
Angemerkt sei, dass eine Auffassung in der Literatur in diesem Kontext zwi-
schen wichtigen und unwichtigen Innungsämtern unterscheidet, wobei in
Anbetracht der Widerruflichkeit der Stimmrechtsübertragung nur die Wähl-
barkeit des Bevollmächtigten in wichtige Ämter versperrt sein soll354. Er-
scheint die feinsinnige Differenzierung zwischen wichtigen und unwichti-
gen Ämtern auf den ersten Blick überzeugend, spricht gegen eine solche
Differenzierung jedoch grundlegend die soeben angeführte gesetzliche Wer-
tung des § 66 Abs. 2 S. 1 HwO, welche demonstriert, dass der Gesetzgeber
eine Widerrufsmöglichkeit für grds. vereinbar mit dem Amt als Vorstand,
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das eindeutig ein wichtiges Amt ist355, hält. Warum die besondere Abhän-
gigkeit des Widerrufs von einer bestimmten Person, dem konkreten Be-
triebsinhaber, es dem Bevollmächtigten dann aber verwehren soll, wichtige
Innungsämter zu übernehmen, erschließt sich nicht. Zudem bliebe unklar,
welche Ämter im Einzelnen in diesem Sinne wichtig und welche unwichtig
wären und wo damit die genaue Grenzziehung zu erfolgen hätte. Auch die
gebotene Rechtssicherheit spricht daher gegen eine solche differenzierende
Lösung, so bestechend sie auf den ersten Blick wirkt.
(c) Tariffähigkeit der Innung
Allerdings könnte die Wählbarkeit des im Sinne von § 65 HwO Bevoll-
mächtigten in Innungsehrenämter aus einem anderen gesetzessystemati-
schen Grund unzulässig sein: § 54 Abs. 3 Nr. 1 HwO verleiht der Innung –
wie erwähnt – die besondere Fähigkeit, Tarifverträge abzuschließen, soweit
und solange solche Verträge nicht durch den Innungsverband für den Be-
reich der Handwerksinnung geschlossen worden sind356. Würde nun ein be-
vollmächtigter Betriebsleiter in den Vorstand der Innung gewählt, könnte er
– gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern – als Vertreter der In-
nung (§ 66 Abs. 3 S. 1 HwO) am Abschluss solcher Tarifverträge mitwirken.
In diesem Falle wäre auf Seiten der Arbeitgeber – vertreten durch die In-
nung – ein Arbeitnehmer am Vertragsschluss beteiligt. Dies könnte nun aber
prima facie das allgemein bekannte koalitionsrechtliche Gebot der Gegner-
freiheit verletzen357, wonach eine Arbeitnehmerkoalition keine Arbeitgeber
und ein Arbeitgeberverband keine Gewerkschaften oder Arbeitnehmer zum
Mitglied haben darf358.
Um die Überzeugungskraft dieses Arguments überprüfen zu können, ist zu-
nächst von entscheidender Bedeutung, dass das oft pauschal postulierte
Gebot der Gegnerfreiheit rechtlich nur für Koalitionen i.S.v. Art. 9 Abs. 3
GG oder andere Tarifvertragsparteien gem. § 2 TVG gilt. Die Gegnerfreiheit
ist nämlich eine der Voraussetzungen, damit eine Vereinigung als Koalition
bzw. Tarifvertragspartei i.S.d. Regelungen qualifiziert werden kann359. Für
die Überzeugungskraft des oben angeführten Arguments ist daher entschei-
dend, ob die Innungen überhaupt als Koalitionen bzw. Tarifvertragsparteien
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355 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 65 Rn. 8 nennt das Amt eines Vorstandsmitglieds gerade
als Bsp. für ein wichtiges Innungsamt im Sinne seiner differenzierenden Bewertung.

356 Zur Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung BVerfG, NJW 1966, 2305.
357 Vgl. dazu Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaf-

ten nach der Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 147.
358 Dazu näher Waas, in: Beck’scher Onlinekommentar Arbeitsrecht, 41. Edition, 01.09.2016, § 2 TVG

Rn. 10 ff.; Löwisch/Rieble, in: dies., TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 57 ff.
359 Vgl. BVerfG, NJW 1954, 1881 (1882); Löwisch/Rieble, in: dies., TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 56; Höfling,

in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 9 Rn. 59; Cornils, in: Beck’scher Onlinekommentar GG, 30. Edition,
01.03.2015, Art. 9 Rn. 49.



i.S.d. Regelungen einzuordnen sind. Nur dann müssten sie nämlich auch
zwingend das Gebot der Gegnerfreiheit beachten.
Eine Koalition i.S.d. Art. 9 Abs. 3 GG ist eine zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen gegründete Vereinigung i.S.v.
Art. 9 Abs. 1 GG360. Eine Vereinigung i.S.d. Art. 9 Abs. 1 GG ist dann ge-
geben, wenn sich eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen für
längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlos-
sen und einer organisierten Willensbildung unterworfen hat (vgl. § 2 Abs. 1
VereinsG)361. Wie oben bereits in anderem Kontext angerissen wurde, er-
fasst dies somit definitionsgemäß lediglich privatrechtliche Vereinigungen.
Öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie die Innung (§ 53 HwO), sind hin-
gegen nicht dazuzuzählen362. Folglich ist die Innung also keine Vereinigung
i.S.v. Art. 9 Abs. 1 GG und daher jedenfalls keine Koalition im Sinne von
Art. 9 Abs. 3 GG363. Gleiches gilt allerdings in Anknüpfung an den verfas-
sungsrechtlichen Koalitionsbegriff auch für die Zuordnung zum einfachge-
setzlichen Begriff des Arbeitgeberverbandes i.S.v. § 2 Abs. 1 TVG. Auch
dieser umfasst keine öffentlich-rechtlichen Vereinigungen wie die Hand-
werksinnung364. Somit kann festgehalten werden, dass Innungen weder Koa-
litionen i.S.v. Art. 9 Abs. 3 GG noch Tarifvertragsparteien gem. § 2 Abs. 1
TVG sind. Der Gesetzgeber hat ihnen die Tariffähigkeit gem. § 54 Abs. 3
Nr. 1 HwO vielmehr jenseits dieser allgemeinen Kategorien, im Rahmen
eines spezialgesetzlichen Sonderfalls, verliehen365. Diese spezialgesetzliche
Verleihung hat nun aber – wie erwähnt – zur Folge, dass Innungen für den
Abschluss von Tarifverträgen keine weiteren Voraussetzungen erfüllen, also
auch das Gebot der Gegnerfreiheit nicht beachten, müssen366. Daraus ergibt
sich, dass die Tariffähigkeit der Innung formal jedenfalls nicht gegen die
Wählbarkeit eines bevollmächtigten Betriebsleiters in den Vorstand etc.
spricht.
Gleichwohl könnte argumentiert werden, dass selbst wenn das Gebot der
Gegnerfreiheit aus den genannten systematischen Gründen für Innungen
keine formale Geltung entfaltet, es doch de facto zu nicht hinnehmbaren
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360 Höfling, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 9 Rn. 56; Cornils, in: Beck’scher Onlinekommentar GG,
30. Edition, 01.03.2015, Art. 9 Rn. 44 ff.

361 Höfling, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 9 Rn. 8.
362 BVerfG, Urt. v. 29.07.1959 – 1 BvR 394/58 –, Rn. 48, juris; Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-

mann/Hopfauf, GG, 12. Aufl. 2011, Art 9 Rn. 6, 9; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Lsbl., 77. Lfg. 2016,
Art. 9 Rn. 55, 66.

363 Rieble, GewArch 2014, 265 (265).
364 Peter, in: Däubler, TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 106, 131; Kluth, GewArch 2013, 377 (378 f.).
365 Peter, in: Däubler, TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 131; Löwisch/Rieble, in: dies., TVG, 3. Aufl. 2012, § 2

Rn. 421; Rieble, GewArch 2014, 265 (265); Kluth, GewArch 2013, 377 (379).
366 Löwisch/Rieble, in: dies., TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 423; Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch

juristische Personen oder Personengesellschaften nach der Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 147; Rieble,
GewArch 2014, 265 (265).



Interessenkonflikten kommen könnte, wenn bei Tarifvertragsverhandlungen
auf Seiten der Arbeitgeber, die durch die Innung vertreten werden, Arbeit-
nehmer beteiligt sind367. Dem ist indes u.a. entgegen zu halten, dass es sich
bei der Befugnis zum Tarifvertragsabschluss gem. § 54 Abs. 3 Nr. 1 HwO
– wie gezeigt – um eine sog. Kann-Aufgabe der Innung handelt. Folglich
kann die Innung ausweislich § 55 Abs. 2 Nr. 2 HwO in der Satzung auf diese
Aufgabenerfüllung verzichten368. Sofern und soweit bevollmächtigte Be-
triebsleiter Mitglied des Innungsvorstandes wären, könnte sich auf diesem
Wege mithin jeder Eindruck eines Interessenkonfliktes vermeiden lassen.
Darüber hinaus ist auch hier zu berücksichtigen, dass der Betriebsinhaber
als Arbeitgeber gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO bevollmächtigte angestellte
Personen jederzeit wieder abberufen kann. Auch dadurch können Interes-
senkonflikte effektiv ausgeschlossen werden. Schlussendlich wurde gezeigt,
dass der bevollmächtigte Betriebsleiter gerade in Anbetracht der jederzeit
gegebenen Widerrufsmöglichkeit seiner Bevollmächtigung bereits grds. ge-
neigt sein wird, die Interessen des Betriebsinhabers effektiv zu verwirk-
lichen. Dies alles spricht dagegen, aus der Tariffähigkeit der Innung und der
bloßen Möglichkeit eines Interessenkonflikts eines in den Vorstand gewähl-
ten angestellten Betriebsleiters etc. ein zwingendes Argument gegen die
Wählbarkeit gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO bevollmächtigter Personen ab-
zuleiten.
Nach alledem ist zu schließen, dass die Innungsaufgabe des Abschlusses
von Tarifverträgen einer Wählbarkeit des gem. § 65 HwO Bevollmächtigten
in Innungsehrenämter wie den Vorstand nicht entgegensteht.
(d) Charakter der Innung als Selbstverwaltungskörperschaft
Schlussendlich könnte gegen eine Übertragung des passiven Wahlrechts
gem. § 65 HwO aber noch der grundlegende Charakter der Innung als
Selbstverwaltungskörperschaft sprechen369. Wie erwähnt, kennzeichnet die
Innung nämlich ein besonders hoher Gehalt an materieller Selbstverwal-
tung, sind doch alle Mitglieder der Innung in der Innungsversammlung als
deren zentralem willensbildenden Organ vertreten370. Selbstverwaltung
meint dabei in materieller Hinsicht – wie gesehen – die regelmäßig insbe-
sondere über die Wahl eines Repräsentationsorgans vermittelte, eigenver-
antwortliche, nur einer Rechtsaufsicht unterworfene Verwaltung eines eige-
nen Wirkungskreises durch die in einer juristischen Person des öffentlichen
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367 Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften nach der
Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 147.

368 Löwisch/Rieble, in: dies., TVG, 3. Aufl. 2012, § 2 Rn. 424; Rieble, GewArch 2014, 265 (265).
369 Dazu Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften
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Rechts als Selbstverwaltungsträger organisierten Betroffenen, hier der Inha-
ber von Handwerksbetrieben371. Vor diesem Hintergrund könnte argumen-
tiert werden, dass diese durch das Selbstverwaltungsprinzip angestrebte ei-
genverantwortliche Verwaltung der eigenen Angelegenheiten durch die Be-
triebsinhaber bedroht sein könnte, wenn gem. § 65 HwO bevollmächtigte
Personen, die keine Betriebsinhaber sind, in die Innungsämter, in denen
dann entscheidend die aktiv-tätige Selbstverwaltung stattfindet, wählbar
sind.
Gegen eine solche, auf den ersten Blick durchaus schlüssige und zudem am
grundlegenden Selbstverwaltungsprinzip orientierte Argumentation spricht
indes, dass § 65 Abs. 1 HwO ausdrücklich und – aufgrund der oben vorge-
nommenen Auslegung – auch § 65 Abs. 2 HwO bereits insofern eine Ein-
schränkung des Selbstverwaltungsprinzips in seiner reinen Ausprägung zu-
lassen, als das Stimmrecht der sich selbst Verwaltenden auf Betriebsleiter
etc. übertragen werden darf. Die daran anknüpfende Wählbarkeit eben die-
ser bevollmächtigten Personen in Innungsämter tut dem Selbstverwaltungs-
prinzip in Anbetracht dessen keinen weiteren Abbruch. Sie ist vielmehr die
logische Konsequenz des oben angesprochenen Systemwechsels infolge der
Aufgabe des Inhaberprinzips durch die Novelle von 2003. Es entspricht
letztlich gerade dem Grundgedanken der Selbstverwaltung des Handwerks,
wenn insbesondere die handwerksnäheren Betriebsleiter die Aufgaben der
Selbstverwaltung des Handwerks wahrnehmen. Außerdem sei auch an die-
ser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Stimmrechtsübertra-
gung jederzeit widerruflich ist und die endgültige Entscheidungsmacht
daher stets beim Betriebsinhaber liegt. Eine Übertragbarkeit auch des passi-
ven Wahlrechts gewährleistet somit eine auch praktisch vernünftige Syn-
these aus einer Aktivierung der handwerklichen Expertise insbesondere der
Betriebsleiter für die Selbstverwaltung einerseits, ohne dass diese dabei vom
Willen der Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber, als den Innungsmitgliedern,
entkoppelt würden, andererseits. Auch der Charakter der Handwerksinnung
als Selbstverwaltungskörperschaft spricht daher letztlich nicht gegen eine
Wählbarkeit der gem. § 65 HwO Bevollmächtigten in Innungsämter.
(e) Charakter der Innung als Selbstverwaltungskörperschaft
Schlussendlich streitet gerade die teleologische Einordnung des § 65 HwO
in den Gesamtkontext des Innungsorganisationsrechts für eine mit der
Stimmrechtsübertragung einhergehende Übertragung des passiven Wahl-
rechts auch auf gem. § 65 HwO bevollmächtigte Personen, insbesondere
Betriebsleiter: Oben wurde erläutert, dass eine Stimmrechtsübertragung auf
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Betriebsleiter sowohl in den Fällen des § 65 Abs. 1 HwO als auch in den Fäl-
len des § 65 Abs. 2 HwO sachgerecht ist, wenn der Betriebsinhaber des
Neben- bzw. Hauptbetriebs kein größtmögliches Interesse an und keine
größtmögliche Kompetenz in den Angelegenheiten der Handwerksinnung
hat. In diesen Fällen steht der Betriebsleiter dem Handwerk und dessen Be-
dürfnissen regelmäßig näher als der Betriebsinhaber, der selbst kein Hand-
werker ist. Um die insofern der Effektivität der Innungsarbeit dienende
Stimmrechtsübertragung konsequent zu Ende zu führen, erscheint es nach
Sinn und Zweck des § 65 HwO, der im Lichte der Aufgabe des Inhaber-
prinzips ausgelegt wird, sinnvoll, wenn nicht sogar geradezu als geboten,
dass die im Sinne von § 65 HwO bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter
auch in Innungsehrenämter wählbar sind. Letztlich wird so der Selbstver-
waltung des Handwerks und damit dem Handwerk der größte Dienst erwie-
sen372.
(f) Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Gesetz die Rechts-
folgen einer Stimmrechtsübertragung gem. § 65 HwO nicht im Einzelnen
ausdrücklich regelt. Dafür, dass mit der Bevollmächtigung auch das pas-
sive Wahlrecht übertragen wird, spricht ein einheitliches und gesamtheitli-
ches Wortlautverständnis der binnenorganisatorischen Regelungen der
Handwerksordnung zur Handwerksinnung. Entscheidend streiten aber tele-
ologische Erwägungen für die Wählbarkeit der Bevollmächtigten. Die
gegen eine einheitliche Behandlung von aktivem und passivem Wahlrecht
vorgebrachten Argumente können nicht überzeugen. Sofern der Betriebsin-
haber sein Stimmrecht gem. § 65 HwO überträgt, überträgt er somit zu-
gleich auch vollumfänglich sein passives Wahlrecht auf den Bevollmäch-
tigten373.
cc) Ergebnis
Im Hinblick auf die Rechtsfolgen einer Stimmrechtsübertragung gem. § 65
HwO ergibt sich nach alledem, dass auf diesem Wege nicht nur das einfache
sachbezogene Abstimmungsrecht, sondern auch das aktive sowie auch das
passive Wahlrecht auf den Bevollmächtigten übertragen werden. Dies be-
deutet, dass ein gem. § 65 HwO ordnungsgemäß Bevollmächtigter grds.
auch in alle Innungsehrenämter wählbar ist. Freilich sei darauf hingewiesen,
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dass eine derartige Wahl regelmäßig nur dann sinnvoll sein wird, wenn der
Bevollmächtigte im Sinne von § 65 Abs. 1 HwO oder im Sinne des oben er-
läuterten Sonderfalls von § 65 Abs. 2 HwO für eine längere Zeit mit der
Wahrnehmung des Stimmrechts beauftragt ist. Denn eine bloß kurzfristige
Vertretung – bspw. im Krankheitsfall – stellt – obwohl rechtlich grds. mög-
lich – rein praktisch gesehen keine sinnvolle Grundlage für eine Wahl in ein
Innungsamt dar.

3. Ergebnis zur Handwerksinnung
Die Mitgliedschaftsrechte in Form des sachentscheidungsbezogenen
Stimm- sowie aktiven und passiven Wahlrechts werden in der Innung grds.
durch die Innungsmitglieder selbst wahrgenommen. § 65 HwO ermöglicht
allerdings unter den dort geregelten Voraussetzungen eine Übertragung die-
ser Rechte. Dabei ist die zunehmend verbreitete Praxis, nach welcher
Nicht-Handwerker-Betriebsinhaber ihr Stimmrecht auch längerfristig gem.
§ 65 Abs. 2 HwO auf Betriebsleiter übertragen, im Lichte der gesetzlichen
Stärkung der Rolle des Betriebsleiters rechtlich grds. zulässig. Die Über-
tragung auf Kinder des Betriebsinhabers ist hingegen ohne Vorliegen wei-
terer Gründe i.S.d. § 65 Abs. 2 HwO nicht zulässig. Sofern sich der Be-
triebsinhaber für eine Übertragung gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO ent-
scheidet, geht nicht nur das sachbezogene Stimmrecht, sondern gehen auch
das aktive sowie passive Wahlrecht vollumfänglich auf den Bevollmäch-
tigten über.

II. Mitgliedschaftsrechte und Wählbarkeit in der Kreishandwerker-
schaft

Die Mitgliedschaft in der Kreishandwerkerschaft bringt als entscheidendes
Recht die Mitwirkungsmöglichkeit in der Selbstverwaltung von Hand-
werksangelegenheiten im Rahmen der Kreishandwerkerschaft mit sich. Die
Selbstverwaltung erfolgt hier – wie oben dargestellt – maßgeblich in der
Mitgliederversammlung als zentralem willensbildenden Organ. In dieser ist
jede Mitgliedsinnung der Kreishandwerkerschaft durch gewählte Vertreter
– ausweislich § 66 Abs. 3 S. 1 HwO regelmäßig durch den Vorstand – re-
präsentiert (§ 88 HwO) und dementsprechend an der Beschlussfassung bzw.
an den Wahlen innerhalb der Kreishandwerkerschaft beteiligt. Ausgeübt
wird dieses Mitwirkungsrecht vornehmlich durch die Stimmabgabe.

1. Mitgliedschaftsrechte in der Kreishandwerkerschaft
Als zentrales Mitgliedschaftsrecht ist daher im Folgenden die rechtliche Re-
gelung des Stimmrechts in der Kreishandwerkerschaft näher zu untersu-
chen.
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a) aktives Stimm- und aktives Wahlrecht
Gem. § 88 S. 2 und 3 HwO üben in der Mitgliederversammlung der Kreis-
handwerkerschaft die Vertreter der Handwerksinnungen deren Stimmrecht
aus. Diese Ausübungsregelung beruht darauf, dass die Innungen als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts (§ 53 HwO) nicht selbst, sondern nur durch
ihre Vertreter handlungsfähig sind374. Vertreter der Innung ist dabei nach der
allgemeinen Regel des § 66 Abs. 3 S. 1 HwO – wie erwähnt – der Vorstand.
Allerdings ist dies in § 88 HwO im Hinblick auf die Vertretung in der Mit-
gliederversammlung nicht gesetzlich vorgeschrieben, sodass die Innungs-
versammlungen grds. auch andere Vertreter als den Vorstand in die Mitglie-
derversammlung der Kreishandwerkerschaft entsenden können375. Entschei-
dend ist insofern die Regelung in der Satzung der jeweiligen Innung376. In
diesem Zusammenhang sei exemplarisch auf § 34 Abs. 2 Mustersatzung für
Innungen Baden-Württemberg verwiesen377, nach dem die Vertretung der
Innung für einzelne Rechtsgeschäfte durch Beschluss der Innungsversamm-
lung einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern oder dem Geschäftsführer
übertragen werden kann. Außerdem ist anzumerken, dass in der Praxis in
Anknüpfung an den Wortlaut von § 88 S. 2 HwO „Die Vertreter oder ihre
Stellvertreter“ zumeist auch ein Stellvertreter benannt wird378.
Gem. § 88 S. 3 HwO entfällt in der Mitgliederversammlung auf jede Mit-
gliedsinnung der Kreishandwerkerschaft grds. eine Stimme379. Dies ergibt
sich auch aus dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit der Stimmen380.
Allerdings können Handwerksinnungen gem. § 88 S. 4 HwO – anders als in
der Innungsversammlung – nach Maßgabe der Satzung der Kreishandwer-
kerschaft, entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder bis zu höchstens zwei Zu-
satzstimmen zuerkannt werden. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass
die Stimmen einer Innung in diesem Fall gem. § 88 S. 4 HwO a.E. sogar un-
einheitlich abgegeben werden können, sofern die Satzung der Kreishand-
werkerschaft dies vorsieht381. Eine Bestimmung über die Möglichkeit, einer
Innung mehrere Stimmen zuzuteilen, findet sich beispielsweise in § 8 der
Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften der Handwerkskammer für
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374 Vgl. Muschiol, Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen oder Personengesellschaften
nach der Handwerksordnung, Diss. 1980, S. 149.
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werksordnung, § 88 Rn. 1.

377 Abgedruckt bei Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, Anhang 720.
378 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 88 Rn. 2.
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381 Näher Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 88 Rn. 3; Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche

Handwerksordnung, Lsbl., 38. Lfg. 2006, § 88 Rn. 3 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 699.



München und Oberbayern382, wobei nach dieser Regelung die Stimmen
einer Mitgliedsinnung allerdings nur einheitlich abgegeben werden kön-
nen383. Dafür, in der Satzung im Falle der Zuteilung mehrerer Stimmen auch
die Möglichkeit der uneinheitlichen Stimmabgabe vorzusehen, sprechen die
schwer überwindlichen praktischen Schwierigkeiten, die ansonsten bei ge-
heimen Abstimmungen entstehen können384.
Mit der Möglichkeit der Zuteilung mehrerer Stimmen an eine Mitgliedsin-
nung und der Tatsache, dass die Stimmen einer Handwerksinnung bei einer
entsprechenden Satzungsbestimmung auch uneinheitlich abgegeben werden
können, ist verbunden, dass in der Satzung der Kreishandwerkerschaft eben-
falls vorgesehen werden kann und vorgesehen werden sollte, dass eine In-
nung, die über mehrere Stimmen verfügt, in der Mitgliederversammlung
auch durch mehrere Vertreter repräsentiert werden kann385.
Fraglich ist vor diesem Hintergrund, was das in § 88 S. 2 HwO normierte
Stimmrecht der Mitgliedsinnungen in der Mitgliederversammlung der
Kreishandwerkerschaft im Einzelnen umfasst. Im Gesetzeswortlaut ist das
Wahlrecht auch hier nicht explizit genannt. Insofern ist zunächst festzuhal-
ten, dass das Stimmrecht dem natürlichen Wortsinn nach jedenfalls das
Recht zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen über sachbezogene An-
gelegenheiten der Kreishandwerkerschaft (§§ 89 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. 62
HwO) vermittelt. Darüber hinaus muss eine Handwerksinnung, repräsentiert
durch ihre Vertreter, mangels entgegenstehender Angaben im Gesetz aber
auch das aktive Wahlrecht innehaben. Dafür spricht bereits entscheidend,
dass es sich bei Wahlen grds. auch um Abstimmungen handelt, bei denen
eine Stimme abgegeben wird. Der einzige Unterschied zur Beschlussfas-
sung über Angelegenheiten der Kreishandwerkerschaft besteht – wie gese-
hen – darin, dass bei Wahlen keine Sach-, sondern Personalentscheidungen
getroffen werden. Mithin haben die Mitgliedsinnungen gem. § 88 S. 2 HwO
das sachgegenstandsbezogene Stimm- und das aktive Wahlrecht, wobei bei-
des durch ihre Vertreter ausgeübt wird386. Dies setzt etwa § 8 Abs. 4 der
Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften der Handwerkskammer für
München und Oberbayern voraus, nach dem „wahl- und stimmberechtigt in
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382 § 8 der Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften, hrsgg. v.d. Handwerkskammer für München und
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Rn. 1 ff.; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 88 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirt-
schaft, S. 699.



der Mitgliederversammlung […] die Vertreter der Mitgliedsinnung oder
deren Stellvertreter“ sind387.
Zu beachten ist, dass das Stimmrecht gem. §§ 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 64
HwO ausgeschlossen sein kann, wenn die Beschlussfassung die Vornahme
eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechts-
streits zwischen der in Rede stehenden Mitgliedsinnung und der Kreishand-
werkerschaft betrifft388. Diese zwingende389 Vorschrift soll Interessenkolli-
sionen vermeiden und entspricht rechtlich dem allgemeinen – auch in § 34
BGB390 und § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG391 zum Ausdruck kommenden – Ver-
bot des Richtens in eigener Sache (nemo iudex in sua causa)392. Im Übrigen
sei auf die voranstehenden Ausführungen im Rahmen der Untersuchung des
Rechts der Handwerksinnung verwiesen393.
Festzuhalten bleibt somit, dass jeder Mitgliedsinnung das Stimm- und aktive
Wahlrecht, vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Satzung der
Kreishandwerkerschaft gem. § 88 S. 4 HwO, mit dem Gewicht von grds. je
einer Stimme zusteht (§ 88 S. 1-3 HwO). Dieses Stimmrecht nehmen die
Vertreter der Handwerksinnungen oder deren Stellvertreter in der Mitglie-
derversammlung der Kreishandwerkerschaft wahr.
b) Passives Wahlrecht
Das passive Wahlrecht, also die Wählbarkeit in die durch die Mitgliederver-
sammlung zu besetzenden Vorstands- und Ausschussämter, ist im Gesetz
auch für die Kreishandwerkerschaften nicht ausdrücklich geregelt394. Als
Ausgangspunkt für die Untersuchung, wem das passive Wahlrecht zusteht,
sind daher im Rahmen einer historisch-genetischen, systematischen und te-
leologischen Auslegung die bestehenden gesetzlichen Regelungen sowie die
Funktion des passiven Wahlrechts im Gesamtkontext des Rechts der Kreis-
handwerkerschaft in den Blick zu nehmen.
aa) Historisch-genetische Auslgegung
Dabei ist zunächst festzustellen, dass – anders als im Recht der Handwerks-
innung – eine historisch-genetische Auslegung der §§ 88, 89 HwO keinen
Aufschluss über die Wählbarkeitsvoraussetzungen gibt. Wie erläutert,
wurde die Kreishandwerkerschaft, aufbauend auf Vorläuferorganisationen
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aus dem Kaiserreich als solche erst im Nationalsozialismus durch die Erste
Handwerks-Verordnung vom 15. Juni 1934 eingeführt395. § 57 Erste Hand-
werks-Verordnung396 sah für den sog. Beirat der Kreishandwerkerschaft ent-
sprechend dem nach der nationalsozialistischen Ideologie auch den vormals
demokratisch geprägten Bereichen der Selbstverwaltung oktroyierten „Füh-
rerprinzip“397 allerdings keine Wahl der Mitglieder vor. Vielmehr wurde der
Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft „top down“ durch die Handwerks-
kammer ernannt398. In einem zweiten Schritt hatte der Vorsitzende dann sei-
nerseits die übrigen Beiratsmitglieder zu ernennen399. Als der Bundesge-
setzgeber die Kreishandwerkerschaft 1953 als Selbstverwaltungskörper-
schaft des Handwerks in die Handwerksordnung übernahm, erließ er mit
§ 81 HwO a.F. eine dem heutigen § 88 HwO nahezu wortgleich entspre-
chende Vorschrift, hat also – wie bereits erwähnt – zwar das demokratische
Selbstverwaltungsprinzip wieder eingeführt, dabei aber das passive Wahl-
recht ebenfalls nicht ausdrücklich geregelt400.
bb) Systematische Auslegung
Fehlt es somit an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung, wer in die
Ehrenämter der Kreishandwerkerschaft wählbar ist, ist zunächst eine syste-
matische Auslegung der relevanten Vorschriften der Handwerksordnung
vorzunehmen: In Anknüpfung an das im Zusammenhang mit der Untersu-
chung des Rechts der Handwerksinnung herausgearbeitete Wortlautver-
ständnis des in § 88 HwO verwendeten Begriffs des „Stimmrechts“ spricht
insoweit viel dafür, dass das passive Wahlrecht auch hier mit dem Stimm-
und aktiven Wahlrecht einhergeht401. Im Sinne eines einheitlichen und kon-
sistenten Verständnisses des Gesetzes sollte, so lässt sich argumentieren, an
dieser Stelle nämlich nichts anderes gelten als bei der Handwerksinnung.
Allerdings wurde oben ebenfalls bereits betont, dass gleichlautenden Be-
griffen an verschiedenen Stellen im Gesetz durchaus unterschiedliche Be-
deutung zukommen kann (Relativität der Rechtsbegriffe)402. Daher ist eine
einheitliche Begriffsauslegung und damit Gesetzesanwendung zwar nahe-
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liegend, aber jedenfalls nicht zwingend, so dass weitere, inbes. teleologi-
sche, Erwägungen anzustellen sind.
cc) Teleologische Auslegung
Der Telos der einschlägigen Regelungen spricht entscheidend dafür, dass es
auch bei der Kreishandwerkerschaft einen Zusammenhang zwischen akti-
vem und passivem Wahlrecht gibt: Mitglieder der Kreishandwerkerschaft
sind – wie gesehen – die Innungen, welche freilich als solche nicht in Ämter
der Kreishandwerkerschaft gewählt werden können, da sie als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts (§ 53 HwO) selbst nicht handlungsfähig sind.
Gewählt werden können lediglich die die Innung in der Mitgliederver-
sammlung repräsentierenden Vertreter403. Diese werden nach den Satzungs-
regelungen der jeweiligen Innung letztlich von der Innungsversammlung
entsandt und sprechen aufgrund dieses Bevollmächtigungsakts in der Kreis-
handwerkerschaft für die jeweilige Innung.
In Anbetracht des Charakters der Kreishandwerkerschaft als Selbstverwal-
tungskörperschaft ist es dabei nur sachgerecht, wenn die die sich selbst ver-
waltenden Mitglieder der Kreishandwerkerschaft repräsentierenden Perso-
nen diese Selbstverwaltung dann auch praktisch ausüben und daher in
Ämter der Kreishandwerkerschaft wählbar sind404. So kann der Grundge-
danke der Selbstverwaltung auch auf Seiten des passiven Wahlrechts mög-
lichst effektiv umgesetzt werden. Dies alles spricht ähnlich wie bei den
Handwerksinnungen dafür, dass die Vertreter der Innungen in der Mitglie-
derversammlung der Kreishandwerkerschaft auch passiv wahlberechtigt
sind.
Dafür spricht aus teleologischer Perspektive ferner, dass gem. § 87 Nr. 1
HwO a.E. die vornehmliche Aufgabe der Kreishandwerkerschaft unter an-
derem darin besteht, die gemeinsamen Interessen der Handwerksinnungen
ihres Bezirks wahrzunehmen405. Eine solche Wahrnehmung der gemeinsa-
men Interessen der Handwerksinnungen des Bezirks der Kreishandwerker-
schaft wird dann besonders effektiv sein, wenn die die einzelnen Hand-
werksinnungen in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft
vertretenden Personen auch in die Ämter der Kreishandwerkerschaft ge-
wählt werden können, wo sie dann im Rahmen der aktiven Selbstverwaltung
der Kreishandwerkerschaft tätig werden können, um eben jene Interessen zu
verwirklichen406.
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Es ergibt sich folglich, dass in die einzelnen Ehrenämter der Kreishandwer-
kerschaft die natürlichen Personen gewählt werden können, die ihre Innung
auch in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft vertreten407.
Dies gilt im Sinne der Rechtssicherheit und -klarheit – anknüpfend an die
oben angestellten Überlegungen408 – sowohl für den besonders wichtigen
Vorstand als auch für die anderen Ehrenämter.
Lediglich im Rahmen rein beratender Funktionen, wie etwa der Mitglied-
schaft in bestimmten Ausschüssen, spricht auch im Sinne des Selbstverwal-
tungsprinzips nichts dagegen, auch Fachleute, die nicht der Mitgliederver-
sammlung angehören, in ein Amt zu berufen, um ihren Sachverstand für die
Arbeit der Kreishandwerkerschaft nutzbar zu machen409. Dafür bedarf es
aber stets einer entsprechenden Regelung in der Satzung der Kreishandwer-
kerschaft. Insofern ergibt sich etwa aus der Regelung in § 26 Abs. 1 der
Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften der Handwerkskammer Chem-
nitz410 „werden von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte […] ge-
wählt“, dass die passive Wahlberechtigung dort nicht nur für den Vorstand,
sondern auch für sämtliche Ausschusspositionen auf die Vertreter der In-
nungen in der Mitgliederversammlung beschränkt ist.
dd) Ergebnis der Auslegung
Festzuhalten bleibt nach alledem, dass in der Kreishandwerkerschaft grds.
die die Innungen in der Mitgliederversammlung repräsentierenden Vertreter
auch die passive Wahlberechtigung für die einzelnen Ehrenämter besitzen.
Für den Vorstand der Kreishandwerkerschaft sehen dementsprechend etwa
§ 18 Abs. 1 der Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften411 und § 19
Abs. 1 der Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften der Handwerks-
kammer Chemnitz412 eine Wahl durch die „Mitgliederversammlung aus
ihrer Mitte“ vor. Weitere Wählbarkeitsvorrausetzungen stellen die Satzun-
gen der Kreishandwerkerschaften dabei – im Gegensatz zu denjenigen der
Handwerksinnungen413 – regelmäßig nicht auf.
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c) Zwischenergebnis
Das sachgegenstandsbezogene Stimm- und das aktive Wahlrecht in der Mit-
gliederversammlung der Kreishandwerkerschaft steht gem. §§ 88, 89 HwO
den Mitgliedsinnungen zu, auf die – vorbehaltlich einer abweichenden Re-
gelung in der Satzung der Kreishandwerkerschaft – grds. je eine Stimme
entfällt. Diese Rechte der Mitgliedsinnungen nehmen deren sie in der Mit-
gliederversammlung repräsentierenden Vertreter wahr. In konsequenter Um-
setzung des in der Kreishandwerkerschaft verwirklichten Selbstverwal-
tungsprinzips besitzen diese Vertreter auch das passive Wahlrecht in die ver-
schiedenen Ämter der Kreishandwerkerschaft, in denen aktiv-tätige Selbst-
verwaltung stattfindet, wie namentlich den Vorstand.
d) Wahlrecht auch der gem. § 65 HwO Bevollmächtigten?
aa) Folgeproblem für das Recht der Kreishandwerkerschaft aus § 65 HwO
Vor dem Hintergrund dieses Zwischenergebnisses zur Wählbarkeit in Ämter
der Kreishandwerkerschaft stellt sich in Anknüpfung an die oben erzielten
Ergebnisse zu den Wählbarkeitsvoraussetzungen in der Handwerksinnung
eine weiterführende Frage, die in der Literatur – soweit ersichtlich – bisher
nicht näher erörtert wurde: Oben wurde grundlegend untersucht, ob ein In-
nungsmitglied sein Stimmrecht in der Innung gem. § 65 Abs. 2 HwO für
einen längeren Zeitraum auf seinen Betriebsleiter übertragen kann. Da dies
im Lichte der vom Gesetzgeber vorgenommenen Aufgabe des Inhaberprin-
zips bejaht wurde, war in der Folge zu untersuchen, ob dieser bevollmäch-
tigte Betriebsleiter und auch der gem. § 65 Abs. 1 HwO bevollmächtigte Be-
triebsleiter infolge der Stimmrechtsübertragung auch das passive Wahlrecht
in der Innung erwirbt, also in Innungsehrenämter wählbar ist414. Auch diese
Frage wurde im Lichte der gesetzlichen Systematik und Teleologie positiv
beantwortet. Der gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO bevollmächtigte Betriebs-
leiter ist also grds. in alle Innungsämter wählbar. Fraglich ist nun aber, wel-
che Konsequenzen sich daraus für das vorliegend beleuchtete Organisa-
tionsrecht der Kreishandwerkerschaft ergeben.
bb) § 65 HwO-Bevollmächtigte auch in der Kreishandwerkerschaft wähl-

bar?
In diesem Zusammenhang ist zunächst festzustellen, dass der gem. § 65
HwO Bevollmächtigte – wie gesehen – auch in den Vorstand der Innung ge-
wählt werden (§§ 63, 66 HwO) und insofern die Innung gem. § 66 Abs. 3
S. 1 HwO rechtsgeschäftlich nach außen vertreten kann. In diesem Amt
kann er dann entsprechend auch seine Innung in der Mitgliederversamm-
lung der Kreishandwerkerschaft repräsentieren. Selbst wenn der Bevoll-
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mächtigte nicht in den Vorstand der Handwerksinnung gewählt wird, könnte
die Innungsversammlung ihn auf Grundlage der oben erzielten Ergebnisse
zu ihrem Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerker-
schaft ernennen (vgl. § 88 HwO)415. Ergibt sich all dies logisch konsequent
aus der Anwendung der Ergebnisse der oben angestellten Untersuchung
zum Recht der Handwerksinnung auf das Organisationsrecht der Kreis-
handwerkerschaft, stellt sich nun aber die Folgefrage, ob der die Hand-
werksinnung in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft ver-
tretende, gem. § 65 HwO Bevollmächtigte dann auch in einem weiteren
Schritt passiv in Ämter der Kreishandwerkerschaft gewählt werden kann.
cc) Der fehlende Verweis von § 89 HwO auf § 65 HwO
Dagegen könnte sprechen, dass der gem. § 65 HwO Bevollmächtigte die
Wählbarkeit in der Innung nur aufgrund der durch den Betriebsinhaber aus-
gesprochenen Stimmrechtsübertragung erworben hat. § 89 HwO, der als
zentrale Norm des Rechts der Kreishandwerkerschaft einen Großteil der
Normen der HwO über die Innung für auf die Kreishandwerkerschaft ent-
sprechend anwendbar erklärt, verweist nun aber – als eine der wenigen Aus-
nahmen im Innungsrecht – nicht auf § 65 HwO416. Daraus könnte geschlos-
sen werden, dass die Stimmrechtsübertragung in der Innung gem. § 65 HwO
keine Wirkung für die Kreishandwerkerschaft entfalten sollte.
Einem solchen Schluss ist allerdings entgegen zu halten, dass der fehlende
Verweis auf § 65 HwO in § 89 HwO bei näherem Hinsehen gesetzessyste-
matisch zunächst lediglich die Folge hat, dass innerhalb der Kreishandwer-
kerschaft eine Stimmrechtsübertragung von Vertretern der Mitgliedsinnun-
gen auf andere Personen, wie sie im Innungsrecht gem. § 65 HwO zulässig
ist, nicht möglich sein soll417. Aussagen über die Wahlberechtigung in der
Kreishandwerkerschaft ergeben sich – wie gesehen – demgegenüber nur aus
§ 88 HwO. Diese Norm geht nun aber – wie gesehen – davon aus, dass jeder
durch die Innung ordnungsgemäß zum Vertreter Bestimmte in der Mitglie-
derversammlung der Kreishandwerkerschaft auch passiv wahlberechtigt ist.
Ein solcher Vertreter kann – so die Aussage von § 65 HwO, soweit dieser
sich auf das Binnenverfassungsrecht der Innung bezieht – auch und gerade
ein Bevollmächtigter sein.
Das Recht der Kreishandwerkerschaft schränkt die Benennung eines Vertre-
ters der Innung – wie erwähnt – nicht ein, sondern überlässt dies dem Orga-
nisationsrecht der Innung und damit letztlich der alleinigen Entscheidung
der Innungsversammlung. Sofern die Innung die Entscheidung trifft, eine
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gem. § 65 HwO bevollmächtigte und damit auch mit dem passiven Wahl-
recht ausgestatte Person zu ihrem Vertreter zu ernennen, muss dies daher
auch für die Vertretung der Innung innerhalb der Kreishandwerkerschaft Be-
stand haben. Daraus folgt in einem weiteren Schritt konsequenter Weise,
dass gem. § 65 HwO Bevollmächtigte als Vertreter ihrer Innung auch ohne
Einschränkung in Ämter der Kreishandwerkerschaft gewählt werden kön-
nen.
dd) Zwischenergebnis zur Wählbarkeit gem. § 65 HwO Bevollmächtigter
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Personen, denen gem. § 65
HwO das Stimmrecht in der Handwerksinnung übertragen wird, nicht nur
ohne Weiteres Vertreter ihrer Innung in der Mitgliederversammlung der
Kreishandwerkerschaft sein können, sondern dass sie konsequenter Weise
auch als solche in Ämter der Kreishandwerkerschaft gewählt werden kön-
nen. Sie besitzen also dort auch das passive Wahlrecht.
e) Ergebnis
Das Stimm- und aktive Wahlrecht in der Kreishandwerkerschaft steht den
Mitgliedsinnungen – vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Sat-
zung der Kreishandwerkerschaft – mit dem Gewicht von grds. je einer
Stimme zu. Dabei werden die Innungen durch von ihnen benannte Vertreter
repräsentiert. Diese Vertreter besitzen zugleich das passive Wahlrecht in alle
Ämter der Kreishandwerkerschaft. Im Einklang mit den im Rahmen der
Untersuchung der Handwerksinnung erzielten Ergebnissen gilt dies auch für
Personen, denen gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO das Stimmrecht in der Hand-
werksinnung vom Betriebsinhaber übertragen worden ist.
2. Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts und ggf. damit einherge-

hend der übrigen Mitgliedschaftsrechte
Die Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts und ggf. damit einherge-
hend der übrigen Mitgliedschaftsrechte besteht – wie erwähnt – in der
Kreishandwerkerschaft nicht. Dies genau ist die Folge davon, dass § 89
Abs. 1 Nr. 4 und 5 HwO nicht auf § 65 HwO verweisen418. Der fehlende
Verweis durch den Gesetzgeber ist auch systematisch sachgerecht, da eine
Stimmrechtsübertragung schon gar nicht notwendig ist: Das Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft wird durch von der
Innung benannte Vertreter ausgeübt. Sofern diese Vertreter ihr Stimmrecht
nicht mehr wahrnehmen möchten, brauchen sie dieses nicht zu übertragen.
Vielmehr kann die Innungsversammlung schlicht einen anderen Vertreter
benennen. Alternativ kann ein ggf. bereits benannter Stellvertreter die Rolle
des Repräsentanten in der Mitgliederversammlung der Kreishandwerker-
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schaft übernehmen. Der fehlende Verweis des Gesetzgebers auf § 65 HwO
in § 89 HwO erklärt sich also damit, dass ein solcher Verweis schlicht nicht
erforderlich war. Er sollte jedoch – wie gesehen – nicht etwa die passive
Wahlberechtigung innerhalb der Innung gem. § 65 HwO bevollmächtigter
Vertreter in der Kreishandwerkerschaft ausschließen.

3. Ergebnis zur Kreishandwerkerschaft
Die Mitgliedschaftsrechte in der Kreishandwerkerschaft in Form des
Stimm- sowie aktiven Wahlrechts in der Mitgliederversammlung stehen
den Mitgliedsinnungen der Kreishandwerkerschaft zu, wobei diese Rechte,
da die Handwerksinnungen juristische Personen sind, durch deren gewählte
Vertreter wahrgenommen werden. Diese Vertreter, zu denen auch gem. § 65
HwO Bevollmächtigte zählen können, besitzen konsequenter Weise auch
das passive Wahlrecht in der Kreishandwerkerschaft. Eine Übertragung der
Rechte im Sinne von § 65 HwO ist innerhalb der Kreishandwerkerschaft
indes ausgeschlossen, allerdings auch systematisch nicht erforderlich.

III. Mitgliedschaftsrechte und Wählbarkeit in der Handwerkskammer
Die Mitwirkungsmöglichkeit in der Selbstverwaltung des Handwerks im
Rahmen der Handwerkskammer ist als entscheidendes Selbstverwaltungs-
recht mit der Mitgliedschaft in der Handwerkskammer verbunden. Diese
Mitwirkung findet – wie ausgeführt – in erster Linie in der Vollversamm-
lung als zentralem willensbildenden Organ der Handwerkskammer statt. Die
Vollversammlung setzt sich gem. § 93 Abs. 1 HwO aus Vertretern zusam-
men, die aus dem Kreise der Mitglieder der Handwerkskammer gewählt
werden. Insofern ist zwischen zwei gestuften Mitwirkungsrechten zu unter-
scheiden: Zunächst bestimmen die Mitglieder durch einen Wahlakt die Ver-
treter, welche sie in der Vollversammlung repräsentieren. Sodann nehmen
diese Vertreter in der Vollversammlung an deren Beschlussfassung (§ 106
HwO) und ihrerseits an weiteren Wahlakten (§ 108 HwO) teil. Ausgeübt
werden diese beiden Dimensionen der Mitwirkung an der Selbstverwaltung
durch die Stimmabgabe in der Vollversammlung.

1. Mitgliedschaftsrechte
Vor diesem Hintergrund ist das Stimmrecht in der Vollversammlung der
Handwerkskammer näher zu untersuchen. Im Lichte der vorliegend unter-
suchten Fragestellung gilt dabei erneut dem aktiven und passiven Wahlrecht
besondere Aufmerksamkeit.
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a) aktives Stimm- und aktives Wahlrecht bei der Bestimmung der Mitglie-
der der Vollversammlung

Die Wahl der Mitglieder der Vollversammlung ist grds. in §§ 93 ff. HwO ge-
regelt. Diese Vorschriften werden gem. § 95 Abs. 2 HwO durch die in An-
lage C zur HwO enthaltene Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder der
Vollversammlung der Handwerkskammern ergänzt, welche als materieller
Teil der Handwerksordnung zwingende, durch Satzungsrecht der einzelnen
Handwerkskammer nicht änderbare Vorgaben enthält419.
Im Folgenden seien aus Gründen der Verständlichkeit zunächst die allge-
meinen Wahlrechtsgrundsätze für die Wahl zur Vollversammlung der Hand-
werkskammer in den Blick genommen, bevor darauf aufbauend näher auf
die aktive und im Anschluss daran auf die passive Wahlberechtigung einge-
gangen wird:
aa) Wahlrechtsgrundsätze
Die Mitglieder der Vollversammlung werden gem. § 95 Abs. 1 S. 1 HwO in
allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt420. Die Wahl zur
Vollversammlung wird dabei seit der Handwerksnovelle 2003 als Briefwahl
durchgeführt (§ 95 Abs. 1 S. 2 HwO)421. Allgemeine Wahl bedeutet im Kon-
text der Handwerkskammerwahlen, dass die in §§ 96 ff. HwO genannten
Personen422 grds. wahlberechtigt und darüber hinausgehende Einschränkun-
gen des Wahlrechts durch die Satzung der jeweiligen Handwerkskammer
unzulässig sind423. Als freie Wahl darf die Wahlentscheidung nicht durch
Zwang oder Täuschung beeinflusst werden424. Gleichheit der Wahl bedeutet,
dass jeder Wähler gleich viele Stimmen – in der Regel eine – hat (Zähl-
wertgleichheit) und jeder dieser Stimmen auch im Ergebnis das gleiche Ge-
wicht zukommt (Erfolgswertgleichheit)425. Die geheime Wahl schließlich
gewährleistet, dass nicht nur die Kenntnisnahme von der konkreten Wahl-
entscheidung, sondern auch davon, ob überhaupt gewählt wurde, ausge-
schlossen sein muss426. Wichtig ist bei alledem, dass ein Verstoß gegen diese
Grundsätze nicht die Nichtigkeit der Wahl zur Folge hat, sondern vielmehr

83

419 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 7; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 95
Rn. 8; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729.

420 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 05 Rn. 1 ff.; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 95
Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729.

421 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 1; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 95
Rn. 1.

422 Dazu im Einzelnen unten C. III. 1. a) bb) (S 84 ff.).
423 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 1; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729.
424 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729.
425 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729.
426 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 3; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 729 f



jedem Wahlberechtigten das Recht gibt, gem. § 101 HwO Einspruch gegen
die Wahl einzulegen427.
Im Hinblick auf die praktische Durchführung der Wahl ist von großer Be-
deutung, dass die Wahl zur Vollversammlung der Handwerkskammer keine
Personen-, sondern eine Listenwahl ist (§ 95 Abs. 1 S. 1 HwO). Dabei sind
für die Wahl der Vertreter des Handwerks und des handwerksähnlichen Ge-
werbes (§ 96 HwO) sowie der Vertreter der Arbeitnehmer (§ 98 HwO)428 ge-
trennte Listen zu bilden (vgl. § 8 Abs. 1 Anlage C zur HwO)429.
Angemerkt sei schließlich, dass ein Vertreter des Handwerks gem. § 12
Abs. 1 S. 2 Anlage C zur HwO nur dann aktiv wahlberechtigt ist, wenn der
Betreffende am Tag der Wahl zur Vollversammlung in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist. Dieses setzt sich aus einem Auszug aus der Handwerks-
rolle (§ 6 HwO) und dem Verzeichnis nach § 19 HwO zusammen. Die Ver-
treter der Arbeitnehmer sind demgegenüber gem. § 13 Abs. 2 Anlage C zur
HwO grds. nur wahlberechtigt, wenn sie einen Wahlberechtigungsschein
vorlegen430. Dieser besteht in einer Bescheinigung, welche eine Unterschrift
des Betriebsrates, soweit dieser in Betrieben vorhanden ist, und in allen
übrigen Betrieben eine Unterschrift des Betriebsinhabers oder seines ge-
setzlichen Vertreters trägt (§ 13 Abs. 1 Anlage C zur HwO)431.
Vor dem Hintergrund dieses vom Gesetzgeber gezogenen grundsätzlichen
Rahmens für die Wahlen zur Vollversammlung der Handwerkskammer, als
zentralem Selbstverwaltungsakt der Kammermitglieder, ist nun auf die
speziellen Regelungen zur aktiven Wahlberechtigung einzugehen. Dabei ist
– wie bereits angedeutet – zwischen den Vertretern des Handwerks (§ 96
HwO) einerseits sowie den Vertretern der Arbeitnehmer (§ 98 HwO) ande-
rerseits zu unterscheiden.
bb) aktives Stimm- und aktives Wahlrecht im Einzelnen
(1) Vertreter des Handwerks
Zur Wahl der Vertreter des Handwerks und des handwerksähnlichen Ge-
werbes in die Vollversammlung der Handwerkskammer sind gem. § 96
Abs. 1 HwO die in der Handwerksrolle (§ 6 HwO) oder im Verzeichnis nach
§ 19 HwO eingetragenen natürlichen und juristischen Personen und Perso-
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427 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 4; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 95 Rn. 1.

428 Zu dieser Unterscheidung auch oben B. III. 2. a) (S. 31 f.).
429 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 95 Rn. 5.
430 Ausweislich § 13 Abs. 2 Anlage C zur HwO besteht auch die Möglichkeit, dass ein kurzfristig arbeitslo-

ser Arbeitnehmer wahlberechtigt sein kann, sofern er eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit über seine
kurzfristige Arbeitslosigkeit vorlegt. Näher dazu Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 13 Anlage C
HwO Rn. 12 f.

431 Näher Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 730 f.



nengesellschaften sowie die in das Verzeichnis nach § 90 Abs. 4 S. 2 HwO
eingetragenen natürlichen Personen (Kleinunternehmer)432 berechtigt. Ein-
getragene Kleinunternehmer i.S.v. § 90 Abs. 3 und 4 HwO433 sind allerdings
nur zur Wahl der Vertreter ihrer Personengruppe berechtigt, sofern die Sat-
zung der jeweiligen Handwerkskammer gem. § 93 Abs. 2 S. 2 HwO be-
stimmt, dass die Aufteilung der Zahl der Mitglieder der Vollversammlung
auch die Personen nach § 90 Abs. 3 und 4 HwO zu berücksichtigen hat. Da
die Kleinunternehmer im Handwerk weiterhin eine eher seltene Ausnahme
darstellen434, wird bislang von dieser Möglichkeit regelmäßig kein Ge-
brauch gemacht435. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Wahlrecht also
maßgeblich bei den in der Handwerksrolle oder dem Inhaberverzeichnis
eingetragenen Personen, d.h. den Inhabern der Handwerksbetriebe, liegt436.
Dabei haben alle beteiligten Personen, mithin auch die juristischen Personen
und Personengesellschaften, gem. § 96 Abs. 1 S. 4 HwO jeweils nur eine
Stimme. Das Wahl- und Stimmrecht juristischer Personen und Personenge-
sellschaften wird – im Einklang mit den oben zu § 63 HwO getroffenen
Feststellungen – durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen437.
Sind damit die Grundprinzipien des aktiven Wahlrechts umrissen, sieht das
Gesetz gleichzeitig verschiedene Einschränkungen und Konkretisierungen
vor: So kann das Wahlrecht gem. § 96 Abs. 1 S. 3 HwO nur von volljähri-
gen Personen ausgeübt werden, d.h. von solchen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben (§ 2 BGB). Dabei wird gem. § 187 Abs. 2 S. 2 BGB – ab-
weichend von der sonstigen Berechnung von Fristen – der Geburtstag mit-
gerechnet, sodass wahlberechtigt bereits derjenige ist, der am Wahltag sei-
nen 18. Geburtstag feiert438. Außerdem ist von der Wahl ausgeschlossen,
wer infolge eines strafgerichtlichen Urteils das Recht, in öffentlichen Ange-
legenheiten zu wählen oder zu stimmen, verloren hat. Ein solcher Verlust
des Wahlrechts ist gem. § 45 Abs. 5 StGB durch Urteilsspruch ausdrücklich
anzuordnen439.
Schließlich kennt § 96 Abs. 3 HwO auch eine sog. Behinderung an der Aus-
übung des Wahlrechts. Diese greift beispielsweise dann ein, wenn der Be-
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432 Dazu näher Leisner, in: Leisner, Handwerksordnung, § 94 Rn. 4; Karsten, in: Schwannecke, Die Deutsche
Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 93 Rn. 3.

433 Dazu näher Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 90 Rn. 13 ff.
434 Karsten, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 93 Rn. 3.
435 So sehen etwa §§ 4 ff. der Satzung der Handwerkskammer Wiesbaden vom 03.12.2007 (<https://

www.hwk-wiesbaden.de/artikel/satzung-44,0,209.html>, Abruf: April 2017), eine Beteiligung der Klein-
unternehmer nicht vor.

436 Siehe nur Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 96 Rn. 1 ff.; Will, Selbstverwaltung der Wirt-
schaft, S. 731 f.

437 Siehe oben C. I. 1. a) (S. 38 f.).
438 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 96 Rn. 3.
439 Näher Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 96 Rn. 4.



troffene wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in einem psychiatri-
schen Krankenhaus untergebracht ist (§ 96 Abs. 3 Nr. 1 HwO). Obwohl das
Gesetz ausweislich des Wortlauts der einschlägigen Vorschriften systema-
tisch zwischen dem Ausschluss des Stimmrechts (§ 96 Abs. 2 HwO) und der
Behinderung an der Ausübung (§ 96 Abs. 3 HwO) unterscheidet, sind die
Rechtsfolgen letztlich dieselben: Auch wer lediglich an der Wahl behindert
ist, kann an ihr mangels einer gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit zur
Stellvertretung oder Stimmrechtsübertragung im Ergebnis nicht teilneh-
men440.
(2) Vertreter der Arbeitnehmer
Zur Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in die Vollversammlung der Hand-
werkskammer sind gem. § 98 Abs. 1 HwO die Gesellen und die weiteren Ar-
beitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung, sofern sie am Tag der
Wahl volljährig (§ 2 BGB)441 und in einem Betrieb eines Handwerks (A-
und B1-Handwerke) oder eines handwerksähnlichen Gewerbes (B2-Ge-
werbe) beschäftigt sind, berechtigt. Geselle ist dabei, wer die Gesellenprü-
fung gem. §§ 31 Abs. 1 S. 1, 32 HwO bestanden hat442. Als Arbeitnehmer
beschäftigt im Sinne der Norm sind solche Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt
der Wahl in einem ordnungsgemäßen Arbeitsverhältnis mit dem Inhaber
eines der genannten Handwerksbetriebe stehen. Eine bloß gelegentliche Be-
schäftigung ohne Begründung eines ordentlichen Arbeitsverhältnisses ist
daher nicht ausreichend443.
Das Gesetz erklärt in § 98 Abs. 1 S. 2 HwO auch bei der Wahl der Arbeit-
nehmervertreter die Ausschluss- und Behinderungsgründe des § 96 Abs. 2
und 3 HwO für anwendbar, sodass insofern auf die obigen Ausführungen
verwiesen sei444. Gesondert anzumerken ist insofern nur, dass gem. § 98
Abs. 2 HwO eine kurzfristige Arbeitslosigkeit, die am Tag der Wahl nicht
länger als drei Monate besteht, das Wahlrecht unberührt lässt. Diese Vor-
schrift wurde mit der Handwerksnovelle 1994 eingeführt und hat die Inten-
tion, eine von saison- und konjunkturabhängigen Beschäftigungsänderun-
gen unabhängige kontinuierliche Arbeit in den Handwerkskammern sicher-
zustellen445.
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440 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 96 Rn. 15; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 96
Rn. 5.

441 Siehe oben C. III. 1. a) bb) (1) (S. 84).
442 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 98 Rn. 11.
443 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 98 Rn. 2; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 98

Rn. 11; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 732.
444 Siehe oben C. III. 1. a) bb) (1) (S. 84 f.).
445 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 98 Rn. 5.



(3) Ergebnis
Das Stimm- und aktive Wahlrecht bei der Bestimmung der Mitglieder der
Vollversammlung der Handwerkskammer steht für die Vertreter des Hand-
werks gem. § 96 HwO grds. den Betriebsinhabern und für die Vertreter der
Arbeitnehmer gem. § 98 HwO grds. den Gesellen und anderen Arbeitneh-
mern mit abgeschlossener Berufsausbildung zu. Dabei sieht das Gesetz ver-
schiedene Einschränkungen des Wahlrechts in Form von Ausschluss- und
Behinderungsgründen vor.
b) Passives Wahlrecht
Auf der Grundlage der Ergebnisse zum aktiven Wahlrecht der Mitglieder
der Handwerkskammer im Hinblick auf die Vertreter in der Vollversamm-
lung sind nun die Voraussetzungen des passiven Wahlrechts bei der Bestim-
mung der einzelnen Mitglieder der Vollversammlung, d.h. die Wählbarkeit
zum Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer, zu untersu-
chen. Auch insoweit ist grds. zwischen den Vertretern des Handwerks (§ 97
HwO) einerseits und den Vertretern der Arbeitnehmer (§ 99 HwO) anderer-
seits zu unterscheiden.
aa) Passives Wahlrecht der Vertreter des Handwerks
Das passive Wahlrecht der Vertreter des Handwerks ist in § 97 HwO aus-
drücklich geregelt. Dabei differenziert das Gesetz zwischen natürlichen Per-
sonen (Abs. 1 und 3) und gesetzlichen Vertretern juristischer Personen bzw.
vertretungsberechtigten Gesellschaftern von Personengesellschaften (Abs. 2).
(1) Natürliche Personen
Natürliche Personen sind als Vertreter des Handwerks – dies umfasst gem.
§ 97 Abs. 1 und 3 HwO sowohl das zulassungspflichtige (A-Handwerk) als
auch die zulassungsfreien B1-Handwerke und B2-Gewerbe – in die Voll-
versammlung wählbar, wenn sie im oben erörterten Sinne aktiv wahlbe-
rechtigt sind (§§ 97 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. 96 HwO)446, seit mindestens
einem Jahr ohne Unterbrechung (§§ 187 Abs. 1, 188 BGB)447 ein Handwerk
im Kammerbezirk selbstständig betreiben, die Befugnis zum Ausbilden von
Lehrlingen (§§ 22, 22a, 22b HwO) besitzen und am Wahltag volljährig (§ 2
BGB)448 sind.
Das selbstständige Betreiben eines Handwerks erfordert dabei die rechtmä-
ßige Ausübung des Handwerks. Im Falle der Ausübung eines A-Handwerks

87

446 Dazu oben C. III. 1. a) (S. 83 f.).
447 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 1.
448 Siehe oben C. III. 1. a) bb) (1) (S. 84 f.).



muss der Betreffende daher in die Handwerksrolle eingetragen sein449. In
diesem Kontext ist indes allein die tatsächliche Eintragung entscheidend. Es
kommt also nicht darauf an, ob die Voraussetzungen zur Eintragung tat-
sächlich vorliegen450.
Zur Ausbildung von Lehrlingen ist gem. § 22 HwO befugt, wer die persön-
liche und fachliche Eignung dazu besitzt. Die persönliche Eignung ist gem.
§ 22a HwO nur negativ definiert451. Wer fachlich geeignet ist, ist dem-
gegenüber in § 22b HwO positiv geregelt. Die fachliche Eignung hat in mo-
dernisierter Fortführung einer langen Tradition regelmäßig nur derjenige,
der die Meisterprüfung abgelegt oder auf anderem Wege seine beruflichen
sowie berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nachgewiesen (§ 22b
Abs. 2 HwO) bzw. eine andere derartige Prüfung (§ 22b Abs. 3 HwO) be-
standen hat452. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass in Anbe-
tracht des Charakters der fachlichen Eignung als höchstpersönlicher Eigen-
schaft453 der Ausbilder stets in eigener Person die Kriterien erfüllen muss.
Mithin führt die Einstellung eines qualifizierten Betriebsleiters nicht etwa
dazu, dass der Betriebsinhaber selbst die Ausbildungsbefugnis erlangt. Viel-
mehr ist in einem solchen Fall nur der Betriebsleiter ausbildungsbefugt454.
Für die vorliegend untersuchte Fragestellung hat all dies vor allem zur
Folge, dass gem. § 97 Abs. 1 Nr. 1 lit. b HwO der bereits angesprochene Be-
triebsinhaber, der dem Handwerk fern steht und auf keinem Wege – auch
nicht mittels eines dem ausgebübten Handwerk entsprechenden Hochschul-
studiums (vgl. §§ 7 Abs. 2, 22b Abs. 2 Nr. 2 lit. a HwO)455 – eine Ausbil-
dungsbefugnis erworben hat, nicht in die Vollversammlung der Handwerks-
kammer wählbar ist, obwohl er als Inhaber im Sinne von § 7 Abs. 1 HwO
das Handwerk selbstständig betreibt (§ 97 Abs. 1 Nr. 1 lit. a HwO).
Ob sich dies harmonisch in die bereits verschiedentlich angesprochene Auf-
gabe des sog. Inhaberprinzips einfügt, ist dabei äußerst fraglich. Denn bei
der entsprechenden Reform hat der Gesetzgeber gerade erkannt, dass „durch
die Entwicklung des Handwerks […] das Leitbild des durch einen hand-
werklich befähigten Inhaber geführten Betriebs entbehrlich geworden“
sei456. Dass der nicht handwerklich befähigte Betriebsinhaber dann aber
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449 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 1.
450 Vgl. Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 97 Rn. 7.
451 Siehe nur Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 22a Rn. 1.
452 Näher mit einer instruktiven Übersicht Urbanek, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung,

Lsbl., 41. Lfg. 2008, § 22b Rn. 23, 40; außerdem Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 22b
Rn. 4 ff.

453 BVerwG, GewArch 1981, 301 (301); Lang, in: Leisner, Handwerksordnung, § 22b Rn. 1; Honig/Knörr,
Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 22c Rn. 17.

454 Dazu Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 22b Rn. 5.
455 Näher Lang, in: Leisner, Handwerksordnung, § 22b Rn. 5.
456 BT-Drs. 15/1206, S. 26.



nicht Vertreter in der Vollversammlung der Kammer werden kann, ist nicht
völlig konsequent. Freilich erscheint es andererseits – wie oben im Rahmen
der Auslegung von § 65 HwO entwickelt wurde – als sachgerecht, wenn die
Selbstverwaltung des Handwerks auch weiterhin maßgeblich von hand-
werklich qualifizierten Personen vorgenommen wird. Doch wäre es in Fort-
führung der Aufgabe des Inhaberprinzips folgerichtig und daher de lege fe-
renda erwägenswert, wenn gleichzeitig auch dem nicht handwerklich be-
wanderten Inhaber die Möglichkeit eröffnet würde, sich ebenfalls in der
Selbstverwaltung zu engagieren.
(2) Vertreter von juristischen Personen und Personengesellschaften
Für aktiv wahlberechtigte juristische Personen oder Personengesellschaften
sind gem. § 97 Abs. 1 Nr. 2 HwO deren gesetzliche Vertreter bzw. die ver-
tretungsberechtigten Gesellschafter wählbar, sofern die betreffende juristi-
sche Person oder Personengesellschaft im Bezirk der Handwerkskammer
seit mindestens einem Jahr ein Handwerk selbständig betreibt (lit. a). Dabei
ist eine Umwandlung der Rechtsform unschädlich457. Außerdem müssen die
Vertreter im Bezirk der Handwerkskammer seit mindestens einem Jahr ohne
Unterbrechung gesetzliche Vertreter oder vertretungsberechtigte Gesell-
schafter einer in der Handwerksrolle eingetragenen juristischen Person oder
Personengesellschaft sowie am Wahltag volljährig sein (lit. b). Der wesent-
liche systematische Unterschied zum passiven Wahlrecht natürlicher Perso-
nen gem. § 97 Abs. 1, 3 HwO besteht also darin, dass die vertretungsbe-
rechtigten Personen der juristischen Personen bzw. Personengesellschaften
unabhängig von einer aufgrund persönlicher und fachlicher Eignung erwor-
benen Ausbildungsbefugnis458 wählbar sind459.
(3) Ausschluss des passiven Wahlrechts
Schließlich regelt das Gesetz auch Fälle, in denen das passive Wahlrecht
ausgeschlossen ist. Gem. § 97 Abs. 1 S. 2 HwO ist nicht wählbar, wer in-
folge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter oder
infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen
Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. Anders als beim aktiven Wahlrecht tritt
dieser Rechtsverlust gem. § 45 Abs. 1 StGB bei einer Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr wegen eines Verbrechens automa-
tisch ein460. Über die genannten Einschränkungen hinausgehende Vorgaben
zur Wählbarkeit in der Satzung der Handwerkskammer sind aufgrund der
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457 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 5; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 97 Rn. 4.

458 Dazu oben C. III. 1. b) aa) (1) (S. 87).
459 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 5; Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Hand-

werksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 97 Rn. 4; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 733.
460 Näher dazu Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 97 Rn. 17 f.



klaren gesetzlichen Vorgaben, die als abschließende Aufzählung anzusehen
sind, unzulässig461.
bb) Passives Wahlrecht der Vertreter der Arbeitnehmer
Die § 97 HwO entsprechende Vorschrift über das passive Wahlrecht der Ar-
beitnehmervertreter findet sich in § 99 HwO. Danach sind in die Vollver-
sammlung der Handwerkskammer als Arbeitnehmervertreter wählbar die
aktiv wahlberechtigten462 Arbeitnehmer, die am Wahltag volljährig sind (§ 2
BGB) und eine Gesellenprüfung (§§ 31, 32 HwO) oder andere Abschluss-
prüfung, mit der nicht handwerkliche Auszubildende ihre Ausbildung been-
den463, bestanden haben. Dabei muss der Betreffende die Gesellen- oder Ab-
schlussprüfung nicht in dem Handwerk abgelegt haben, das der Hand-
werksbetrieb, bei dem er angestellt ist, ausübt464. Den beschriebenen Ar-
beitnehmern sind ausweislich § 99 Nr. 2 HwO diejenigen gleichgestellt, die
in einem Betrieb eines handwerksähnlichen Gewerbes beschäftigt sind und
nicht nur vorübergehend mit Arbeiten betraut sind, die gewöhnlich nur von
einem Gesellen oder einem Arbeitnehmer ausgeführt werden, der einen Be-
rufsabschluss hat.
§ 99 HwO sieht weder ausdrücklich als solcher noch mittels eines Verwei-
ses auf §§ 97, 99 HwO Ausschlussgründe für das passive Wahlrecht von Ar-
beitnehmervertretern vor465. Allerdings ergibt sich ein solcher zum einen be-
reits daraus, dass – wie erwähnt – nur die aktiv wahlberechtigten Arbeit-
nehmer wählbar sind. Aktiv wahlberechtigt ist gem. §§ 98 Abs. 1 S. 2 i.V.m.
96 Abs. 2 und 3 HwO aber nur derjenige, bei dem keine der dort genannten
Ausschlussgründe, wie bspw. eine ausdrückliche Aberkennung des Rechts,
in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder abzustimmen (§ 45 Abs. 5
StGB), eingreifen. Zum anderen folgt schon aus der Anwendung von § 45
Abs. 1 StGB, dass die Wählbarkeit auch dann ausgeschlossen ist, wenn der
Betreffende wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt wird und somit von Rechts wegen für die
Dauer von fünf Jahren die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verliert466. Eines ausdrück-
lichen – letztlich aber nur deklaratorischen – Verweises auf diese Rechts-
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461 OVG Lüneburg, BB 1971, 412 (412); Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 4;
Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 97 Rn. 2; dazu auch instruktiv Leisner, in: ders., Hand-
werksordnung, § 97 Rn. 19; ders., Zulässigkeit satzungsmäßiger Altersgrenzen für die Wählbarkeit als Or-
ganvertreter in Handwerksorganisaionen?, 2014, S. 29 ff.

462 Näher Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 99 Rn. 4.
463 Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 99 Rn. 2; Will, Selbst-

verwaltung der Wirtschaft, S. 734.
464 Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 99 Rn. 2.
465 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 99 Rn. 6.
466 von Heinschtel-Heinegg, in: Beck’scher Onlinekommentar StGB, 32. Edition, 01.09.2016, § 45 Rn. 1.



folge bedarf es daher gesetzessystematisch nicht467.
cc) Ergebnis
Zu Mitgliedern der Vollversammlung der Handwerkskammer sind als Ver-
treter des selbständigen Handwerks demnach gem. § 97 HwO entweder der
ausbildungsbefugte Betriebsinhaber als natürliche Person oder die gesetz-
lichen Vertreter der den Betrieb tragenden juristischen Person bzw. Perso-
nengesellschaft wählbar. Für die Arbeitnehmer wählbar sind gem. § 99
HwO die mittels einer Abschlussprüfung qualifizierten Arbeitnehmer. Dabei
können – wie in der Praxis seit Langem üblich – auch Stellvertreter gewählt
werden468.
Gemeinsam ist beiden das passive Wahlrecht betreffenden Vorschriften,
dass jeweils nur passiv in die Vollversammlung wahlberechtigt ist, wer auch
das aktive Wahlrecht besitzt, und das alle Beteiligten volljährig (§ 2 BGB)
sein müssen. Diese Voraussetzungen müssen am Tag der Wahl vorliegen.
Eine spätere Heilung ist ausgeschlossen469. Hingewiesen sei schließlich dar-
auf, das der Gewählte seine Wahl ausweislich § 102 HwO nur ablehnen
kann, wenn er das 60. Lebensjahr vollendet hat oder durch Krankheit oder
Gebrechen daran gehindert ist, das Amt ordnungsgemäß zu führen. Andere
Gründe können in Anbetracht dieser abschließenden Liste nicht vorgetragen
werden470. Zudem sind Ablehnungsgründe nur zu berücksichtigen, wenn sie
binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei der
Handwerkskammer geltend gemacht werden471.
c) aktives Stimm- und aktives Wahlrecht in der Vollversammlung
Die auf Grundlage der §§ 95 ff. HwO Gewählten sind demokratisch legiti-
mierte Mitglieder der Vollversammlung, als dem zentralen willensbildenden
Organ der Handwerkskammer. In Anbetracht dessen stehen ihnen – auch
ohne explizite Regelung im Gesetz – eigene organschaftliche Rechte zu472.
Diese schließen – so das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zur ver-
gleichbaren Situation in der Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer – „die Rechte auf Teilnahme und Rede, Antrag und Abstimmung
sowie auf ausreichende Information“ ein473. Die Mitglieder der Vollver-
sammlung der Handwerkskammer sind daher – im Einklang mit den oben
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467 Insofern dogmatisch unzutreffend für eine „entsprechende Anwendung“: Leisner, in: ders., Handwerks-
ordnung, § 99 Rn. 6; Webers, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998,
§ 99 Rn. 1.

468 Exemplarisch sei insofern auf § 6 der Satzung der Handwerkskammer Wiesbaden verwiesen.
469 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 99 Rn. 2.
470 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 102 Rn. 1.
471 § 102 Abs. 2 HwO.
472 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 736.
473 BVerwG, GewArch 2004, 331 (332); Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 736.



zur Handwerksinnung sowie zur Kreishandwerkerschaft erzielten Ergebnis-
sen – sowohl im Hinblick auf die durch die Vollversammlung zu regelnden
sachgegenstandsbezogenen Angelegenheiten der Kammer (§ 106 HwO) als
auch bei durch die Vollversammlung vorzunehmenden Wahlen (für den Vor-
stand: § 108 HwO) stimm- und aktiv wahlberechtigt474. Dabei kommt nach
dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit der Stimmen jedem Mitglied
grds. eine Stimme zu475.
Im Gesetz finden sich keine weitergehenden Regelungen in Bezug auf das
Stimm- und aktive Wahlrecht. Allerdings muss jedenfalls ein oben bereits
mehrfach angesprochenes Prinzip auch bei den Abstimmungen in der Voll-
versammlung der Handwerkskammer gelten: das allgemeine – auch in § 34
BGB476 und § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG477 zum Ausdruck kommende – Verbot
des Richtens in eigener Sache478. Dieses stellt einen allgemeinen Rechts-
grundsatz dar und ist dementsprechend auch ohne explizite Nennung im Ge-
setz auf die Vollversammlung der Handwerkskammer anwendbar479. Folg-
lich dürfen Mitglieder der Vollversammlung im Falle einer Interessenkolli-
sion nicht abstimmen. Eine solche ist etwa dann gegeben, wenn der zu tref-
fende Kammerbeschluss das Mitglied, dessen Unternehmen oder einen sei-
ner Angehörigen unmittelbar betrifft480. Eine entsprechende Regelung kann
sich auch – angesichts der Geltung als allgemeiner Rechtsgrundsatz letztlich
deklaratorisch – in der Satzung der Kammer finden. Insofern sei auf § 12
Abs. 4 der Mustersatzung für Handwerkskammern481 verwiesen, wonach
Mitglieder nicht „an der Beratung und Beschlussfassung über solche Ange-
legenheiten, die [ihr] persönliche[s] Interesse (…) berühren“, teilnehmen
dürfen.
Festzuhalten bleibt aber vor allem, dass grds. alle in die Vollversammlung
gewählten Mitglieder dort auch stimm- und aktiv wahlberechtigt sind. In
dieser Stimm- und Wahlberechtigung liegt gerade der zentrale Wert der Mit-
gliedschaft in der Vollversammlung. Auch die gem. § 93 Abs. 4 HwO Zu-
gewählten sind grds. umfassend stimm- und aktiv wahlberechtigt482. § 93
Abs. 4 S. 1 2. HS HwO ordnet insofern ausdrücklich an, dass zugewählte
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474 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 736.
475 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 738.
476 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 1.
477 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 64 Rn. 2.
478 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 4; zu § 47 GmbHG Schindler, in: Beck’scher On-

linekommentar GmbHG, 27. Edition, 01.06.2016, § 47 Rn. 105.
479 Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 737.
480 Vgl. etwa § 25 Hessische Gemeindeordnung (HGO); Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 737.
481 Abgedruckt bei Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, Anhang 5.
482 Siehe dazu oben B. III. 2. a) (S. 31).



Mitglieder gleiche Rechte und Pflichten wie die gewählten Mitglieder der
Vollversammlung haben.
d) Passives Wahlrecht in der Vollversammlung
Als für den im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehenden
Gegenstand entscheidende Folgefrage ist nun herauszuarbeiten, wer das
passive Wahlrecht in der Vollversammlung besitzt, wer also in die einzelnen
Ehrenämter innerhalb der Handwerkskammer in denen aktiv-tätige Selbst-
verwaltung stattfindet, wählbar ist. Dabei sind zunächst die in § 108 HwO
geregelten Vorstandsämter und sodann die in § 110 HwO normierten Aus-
schussmitgliedschaften in den Blick zu nehmen.
aa) Vorstandsämter
(1) Wahl aus der Mitte der Vollversammlung
§ 108 HwO sieht vor, dass der Vorstand der Handwerkskammer als willens-
ausführendes Organ von der Vollversammlung „aus ihrer Mitte“ gewählt
wird. Diese Formulierung des Gesetzes macht deutlich, dass alle Vorstands-
mitglieder der Vollversammlung angehören müssen483. Für die vorliegend
untersuchte Fragestellung bedeutet dies allerdings vor allem, dass passiv
wahlberechtigt für Vorstandsämter der Handwerkskammer (nur) die zum
Zeitpunkt der Vorstandswahl der Vollversammlung angehörenden Mitglie-
der sind484.
(2) Wahl zugewählter Vollversammlungsmitglieder
Dies hat zunächst die Konsequenz, dass auch gem. § 93 Abs. 4 HwO zuge-
wählte Mitglieder in den Vorstand gewählt werden können, da sie – wie ge-
sehen485 – die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Vollversamm-
lungsmitglieder haben486. Sofern es sich um einen Zugewählten auf Arbeit-
nehmerseite handelt, muss dieser entsprechend § 93 Abs. 2 HwO eine abge-
schlossene Berufsausbildung haben487. Ist an der Wählbarkeit der Zuge-
wählten in den Vorstand im Grundsatz nicht zu rütteln, stellt sich in der Pra-
xis im Zusammenhang mit der Vorstandswahl Zugewählter indes folgendes
Problem: Die Vollversammlung wird in der Regel in ihrer ersten, konstitu-
ierenden Sitzung zunächst den Vorstand wählen und erst im Anschluss daran
über die Zuwahl in die Vollversammlung entscheiden. Diese chronologische
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483 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 1; Leisner, in: ders., Handwerksordnung,
§ 108 Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 743.

484 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 1; Schwannecke, Die Deutsche Handwerksord-
nung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 1.

485 Dazu ereits oben B. III. 2. a) (S. 31).
486 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 108 Rn. 2; Detterbeck, Handwerksordnung, § 108 Rn. 1; Will,

Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 743.
487 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 1.



Abfolge hat zur Folge, dass Zugewählte keine praktische Möglichkeit
haben, initial in den Vorstand gewählt zu werden. Zwar mag dies prima
facie als Einschränkung der Mitgliedschaftsrechte der Zugewählten anzuse-
hen sein und damit in letzter Konsequenz sogar als unzulässig erscheinen488.
Doch sieht das Gesetz letztlich keinen Zeitpunkt für die Zuwahl vor, son-
dern erlaubt diese während der gesamten Wahlperiode der Vollversamm-
lung. Dementsprechend ist das beschriebene Vorgehen in der Praxis grds. als
rechtmäßig anzusehen489. Freilich lässt sich das Problem auch durch eine
– insofern zu empfehlende, im Übrigen auch zulässige – Satzungsregelung
umgehen, welche die Zuwahl von Mitgliedern in die Vollversammlung
chronologisch vor der Vorstandswahl verortet490.
(3) Fehlen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen
Der Vorstand besteht gem. § 108 Abs. 2 HwO nach näherer Bestimmung der
Satzung aus dem Vorsitzenden (Präsidenten), zwei Stellvertretern (Vizeprä-
sidenten), von denen einer Geselle oder ein anderer Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung sein muss, und einer weiteren Zahl von Mit-
gliedern. Zwar enthält das Gesetz in § 108 Abs. 3 und 4 HwO unterschied-
liche Regelungen für die Wahl einerseits des Präsidenten (Abs. 3) und an-
dererseits der Vizepräsidenten (Abs. 4)491. Doch werden dabei keine weiter-
gehenden Anforderungen an die passive Wahlberechtigung für diese hervor-
gehobenen Vorstandsämter aufgestellt als für die übrigen Vorstandsämter
(„weitere Mitglieder“). Grds. kann daher jedes Mitglied der Vollversamm-
lung zum Präsidenten oder Vizepräsidenten gewählt werden492.
Sofern ein Zugewählter zum Präsidenten oder Vizepräsidenten gewählt wer-
den soll, ist allerdings einschränkend zu fordern, dass dieser die Wählbar-
keitsvoraussetzungen der §§ 97, 99 HwO erfüllt. Es wäre nämlich nicht
sachgerecht und widerspräche der Systematik des Gesetzes, wenn die Hand-
werkskammer als Selbstverwaltungskörperschaft des Handwerks nicht von
einem Angehörigen der in ihr repräsentierten Berufsgruppe vertreten würde
(vgl. § 109 S. 1 HS. 2 HwO)493.
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488 So Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 1.
489 So auch Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 108 Rn. 1; Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung,

Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 1; a.A. aber Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 1.
490 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 108 Rn. 2.
491 Dazu näher Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 108 Rn. 8 f.; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft,

S. 743 f.
492 Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 4; Leisner, in: ders.,

Handwerksordnung, § 108 Rn. 6; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 2;
Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 3.

493 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 3; in diese Richtung auch Detterbeck, Hand-
werksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 2.



(4) Ausschlussgrund Interessenkollision im Bereich der Aufsicht?
Fraglich ist vor diesem Hintergrund, ob die Wählbarkeit in den Vorstand
ausgeschlossen sein kann. Das Gesetz sieht – wie erwähnt – selbst keine
Ausschlussgründe vor. Allerdings könnte sich ein solcher aus dem bereits
erwähnten – auch in § 34 BGB494 und § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG495 zum Aus-
druck kommenden – Verbot des Richtens in eigener Sache ergeben.
Ein praktisch wichtiger, spezieller Anwendungsfall dieses Grundsatzes
könnte dabei im Bereich der Handwerkskammer aus deren bereits erwähn-
ter Aufgabe, die Aufsicht über die Handwerksinnung (§ 75 HwO) und über
die Kreishandwerkerschaft (§§ 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 75 HwO) auszuüben,
folgen. Mit dieser Aufsichtsaufgabe erschiene es prima facie kaum verein-
bar, wenn Vorstandsmitglieder der Innung oder der Kreishandwerkerschaft
auch im Vorstand der Kammer repräsentiert sein und somit die Aufsicht über
ihre eigene Selbstverwaltungskörperschaft ausüben könnten496.
In Ermangelung einer dieses evidente Problem aufgreifenden gesetzlichen
Regelung ist allerdings davon auszugehen, dass das passive Wahlrecht die-
ser Personen in den Vorstand der Handwerkskammer nur dann gänzlich
ausgeschlossen ist497, wenn die Satzung der Handwerkskammer eine ent-
sprechende Regelung enthält498. Im Hinblick auf die Ämter des Präsiden-
ten und der Vizepräsidenten enthält beispielsweise § 18 Abs. 2 der Satzung
der Handwerkskammer Wiesbaden eine solche Norm499. Besteht eine sol-
che Satzungsregelung allerdings nicht, dann ist zwar die Wahl von Vor-
standsmitgliedern der Innung und der Kreishandwerkerschaft in den Vor-
stand der betreffenden Kammer möglich. Die so in den Kammervorstand
gewählten Vorstandsmitglieder der Innung sowie der Kreishandwerker-
schaft sind dann aber jedenfalls aufgrund des allgemeinen Rechtsgrundsat-
zes des Verbots des Richtens in eigener Sache daran gehindert, an Bera-
tungen des Vorstandes der Kammer teilzunehmen, die Aufsichtsangelegen-
heiten über ihre eigene Selbstverwaltungskörperschaft betreffen500.
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494 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 64 Rn. 1.
495 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 64 Rn. 2.
496 Vgl. zu dieser Problematik Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 7.
497 Für einen generellen Ausschluss jedenfalls im Hinblick auf Präsidenten und Vizepräsidenten aber offen-

sichtlich Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 6.
498 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 7; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.

2008, § 108 Rn. 7.
499 Siehe dazu auch Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 7; Honig/Knörr, Handwerks-

ordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 7.
500 So Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 7; zweifelnd demgegenüber Leisner, in: ders.,

Handwerksordnung, § 108 Rn. 5.



(5) Weitere Einschränkungen der Wählbarkeit, insbesondere Altersgrenzen
Weitergehende Einschränkungen der Wählbarkeit können, beispielsweise in
Form einer Altersgrenze501, in der Satzung der Handwerkskammer vorgese-
hen werden und unterliegen keinen fachrechtlichen, sondern nur allgemei-
nen Rechtmäßigkeitsgrenzen502.
Anzumerken ist schließlich, dass gem. § 108 Abs. 1 S. 2 HwO ein Drittel der
Vorstandsmitglieder der Mitgliedergruppe der Arbeitnehmer angehören
muss. Daraus ergibt sich auch, dass der Vorstand der Handwerkskammer je-
weils mindestens aus drei Mitgliedern bestehen muss503.
bb) Mitgliedschaft in Ausschüssen
Im Hinblick auf die Mitgliedschaft in Ausschüssen der Handwerkskammer
ergibt sich aus § 110 HwO, dass deren Mitglieder ebenfalls aus der Mitte der
Vollversammlung gewählt werden. Passiv wahlberechtigt für Ausschussäm-
ter sind folglich erneut nur die Mitglieder der Vollversammlung der Hand-
werkskammer einschließlich der zugewählten Mitglieder. Dabei folgt aus
der Bezugnahme des § 110 S. 1 HwO auf § 93 Abs. 1 HwO, dass die dort
festgelegte Verteilung einzuhalten ist, also im Ergebnis ein Drittel der Aus-
schussmitglieder Arbeitnehmervertreter sein müssen504.
Grundsätzlich anderes gilt freilich für den Gesellenprüfungsausschuss, der
sich gem. § 34 Abs. 1 HwO aus mindestens drei für die Prüfungsgebiete
sachkundigen und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeigneten Mit-
gliedern zusammensetzt. § 34 Abs. 2 HwO enthält vor diesem Hintergrund
weitere detaillierte Vorgaben. Dem Berufsbildungsausschuss gehören gem.
§ 43 Abs. 1 HwO sechs Arbeitgeber, sechs Arbeitnehmer und sechs Lehrer
an berufsbildenden Schulen an, wobei die Lehrer nur eine beratende Stimme
besitzen.
cc) Ergebnis
Festzuhalten bleibt, dass das passive Wahlrecht sowohl für den Vorstand als
auch für die Ausschüsse der Handwerkskammer grds. nur Mitgliedern der
Vollversammlung der Handwerkskammer zusteht. Die Mitgliedschaft in den
Ehrenämtern der Handwerkskammer, in denen aktiv-tätige Selbstverwal-
tung stattfindet, knüpft also unmittelbar an die Mitgliedschaft in der Voll-
versammlung der Handwerkskammer an.
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501 Näher Leisner, Zulässigkeit satzungsmäßiger Altersgrenzen für die Wählbarkeit als Organvertreter in Hand-
werksorganisationen?, 2014, S. 29 ff.; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 4 f.

502 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 108 Rn. 5.
503 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 108 Rn. 9; Schwannecke, Die Deutsche Handwerks-

ordnung, Lsbl., 30. Lfg. 1998, § 108 Rn. 3.
504 Zu alledem Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 42. Lfg. 2008, § 110 Rn. 2;

Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 110 Rn. 2; Will, Selbstverwaltung der Wirtschaft, S. 746.



2. Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts und ggf. damit einherge-
hend der übrigen Mitgliedschaftsrechte

Auf der Grundlage der voranstehend erzielten Ergebnisse ist nun zu klären,
ob einerseits bei der Wahl der Vertreter in die Vollversammlung der Hand-
werkskammer und andererseits bei den Wahlen und Abstimmungen, welche
diese gewählten Vertreter vornehmen, eine Stimmrechtsübertragung im
Sinne von § 65 HwO möglich ist.
a) Stimmrechtsübertragung bei der Vollversammlungswahl
Die Möglichkeit einer Stimmrechtsübertragung bei der Wahl der Vertreter in
die Vollversammlung der Handwerkskammer ist in der HwO ausdrücklich
weder positiv noch negativ geregelt. Eine § 65 HwO vergleichbare Rege-
lung findet sich im Organisationsrecht der Handwerkskammer nicht. Dabei
stellt sich allerdings auch die Frage, ob im Handwerkskammerrecht ein dem
Innungsrecht vergleichbares praktisches Bedürfnis nach einer solchen Über-
tragung besteht, findet doch im Organisationsrecht der Handwerkskammer
ohnehin stets eine Wahl von Vertretern statt. Damit liegt bereits aus diesem
Grunde systematisch die Vermutung nahe, dass eine Vertretung vom Ge-
setzgeber nicht gewünscht war.
Gegen die Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung bei der Wahl der Ver-
treter in die Vollversammlung spricht dann auch konkret die gesetzliche Be-
schreibung der Wahlhandlung in § 16 Abs. 2 Anlage C zur HwO: „Der
Wahlberechtigte kennzeichnet den von ihm gewählten Wahlvorschlag da-
durch, dass er dessen Namen auf dem Wahlvorschlag ankreuzt“505. Aus der
gesetzlichen Formulierung, die impliziert, dass (allein) „der Wahlberech-
tigte“ die Wahlhandlung vornehmen kann, kann geschlossen werden, dass
der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass eine Übertragung des Stimm-
rechts auf andere Personen ausgeschlossen sein sollte. Die Anlage C zur
HwO ist – wie gesehen – materieller Teil der Handwerksordnung und ent-
hält als solcher zwingendes Recht506. Sie konstituiert durch die entspre-
chende Formulierung einen Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Wahl-
handlung507. Dies spricht dafür, dass eine Übertragung des Wahlrechts zur
Vollversammlung nicht möglich sein sollte, auch nicht in Fällen, die mit §
65 HwO vergleichbar sind508.
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505 Hervorhebung durch den Verf.
506 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 96 Rn. 8; ders., in: ders., § 16 Anlage C HwO Rn. 19; ders., Die

Wahlen zur Vollversammlung der Handwerkskammer, S. 203; Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl.
2008, § 96 Rn. 5.

507 Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 96 Rn. 8; ders., in: ders., § 16 Anlage C HwO Rn. 19; ders., Die
Wahlen zur Vollversammlung der Handwerkskammer, S. 203.

508 Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 96 Rn. 3; Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 96
Rn. 8.



b) Stimmrechtsübertragung bei Wahlen und Abstimmungen in der Vollver-
sammlung

Auch hinsichtlich der durch die Vollversammlung vorzunehmenden Wahlen
und Abstimmungen enthält das Gesetz keine positive oder negative Rege-
lung zu einer evtl. Stimmrechtsübertragung. Aufgrund der demokratischen
Legitimation der gewählten Vertreter in der Vollversammlung und in Anbe-
tracht des im Rahmen der Handwerksinnung zum Ausdruck gebrachten ge-
setzgeberischen Regel-Ausnahme-Verständnisses (vgl. § 65 HwO)509 ist
allerdings davon auszugehen, dass eine Stimmrechtsübertragung nur auf
Grundlage einer entsprechenden Vorschrift möglich wäre. Da der Gesetzge-
ber davon abgesehen hat, eine solche zu erlassen, ist eine Stimmrechtsüber-
tragung also auch innerhalb der Vollversammlung ausgeschlossen510.
c) Ergebnisse
Eine Stimmrechtsübertragung ist weder im Rahmen der von den Hand-
werkskammermitgliedern vorzunehmenden Wahlen der Vertreter in die
Vollversammlung noch bei Wahlen und Abstimmungen innerhalb der Voll-
versammlung zulässig. Vielmehr hat jedes Mitglied seine Stimme jeweils
persönlich abzugeben.
3. Ergebnis
Das aktive und das passive Wahlrecht für die Wahl der Mitglieder der Voll-
versammlung der Handwerkskammer ist für die Vertreter des Handwerks in
§§ 96, 97 HwO, § 12 Anlage C zur HwO und für die Vertreter der Arbeit-
nehmer in §§ 98, 99 HwO, § 13 Anlage C zur HwO geregelt. Das aktive
Wahlrecht der auf Grundlage der genannten Normen gewählten Vertreter in
der Vollversammlung ist hingegen nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt. Es
ergibt sich aber aus der organschaftlichen Stellung der Vollversammlungs-
mitglieder. Das passive Wahlrecht der Vertreter in der Vollversammlung ist
für die Vorstandswahlen in § 108 HwO und für die Ausschusswahlen in §
110 HwO normiert. Eine Übertragung des Stimmrechts ist in allen diesen
Fällen nicht möglich.

IV. Zusammenführung der Einzelergebnisse
Im Mittelpunkt der voranstehenden Ausführungen standen die Mitglied-
schaftsrechte der Mitglieder der Selbstverwaltungskörperschaft des Hand-
werks und daran anknüpfend insbesondere die Wählbarkeit in Ehrenämter
der Handwerksorganisationen. Dabei haben sich Gemeinsamkeiten und
Unterschiede ergeben, die im Folgenden zusammengeführt werden sollen.
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Der Übersichtlichkeit halber wird dabei – wie auch im bisherigen Verlauf
der Darstellung – zwischen dem aktiven Wahl- und Stimmrecht, dem passi-
ven Wahlrecht und der Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts unter-
schieden.

1. Stimm- und aktives Wahlrecht
Im Hinblick auf das Stimm- und aktive Wahlrecht ist grundlegend festzu-
stellen, dass das Abstimmungen über Sachfragen betreffende Stimmrecht
einerseits und das Abstimmungen über Personalfragen betreffende Wahl-
recht andererseits bei allen drei Selbstverwaltungskörperschaften des Hand-
werks miteinander einhergehen.
Dabei stehen diese grundlegenden Mitgliedschaftsrechte in allen Fällen den
Mitgliedern der jeweiligen Handwerksorganisation zu. Natürliche Personen
üben ihr Stimm- und Wahlrecht grds. selbst aus. Juristische Personen und
Personengesellschaften werden durch ihre gesetzlichen Vertreter bzw. ver-
tretungsberechtigten Gesellschafter vertreten. Entsprechend dem allgemei-
nen Grundsatz der Gleichheit der Stimmen steht dabei jedem Mitglied je-
weils grds. eine Stimme zu. Nur bei der Kreishandwerkerschaft kann die je-
weilige Satzung vorsehen, dass eine Mitgliedsinnung aufgrund ihrer Größe
ggf. mit mehr Stimmen ausgestattet wird.
Überdies zeigt sich, dass die Mitglieder bei der Handwerksinnung – mit
Ausnahme des seltenen Falls der Vertreterversammlung – und der Kreis-
handwerkerschaft unmittelbar an der Beschlussfassung und den Wahlen
auch für Vorstands- und Ausschussämter beteiligt sind. Bei den regelmäßig
sehr viel mitgliederstärkeren Handwerkskammern wählen hingegen die Mit-
glieder Vertreter in die Vollversammlung, die sodann dort über die Angele-
genheiten der Kammer abstimmen und Vorstands- sowie Ausschussmitglie-
der wählen.
In allen beschriebenen Dimensionen des Stimm- und aktiven Wahlrechts gilt
– entweder aufgrund gesetzlicher Regelung oder als allgemeiner Rechts-
grundsatz – das Verbot des Richtens in eigener Sache (nemo iudex in sua
causa). Bei der Handwerkskammer sieht das Gesetz darüber hinaus ver-
schiedene spezielle Einschränkungen des Stimmrechts vor, etwa die Anfor-
derung, dass die Abstimmenden volljährig sein müssen. Im Gegensatz dazu
bestehen bei Handwerksinnung und Kreishandwerkerschaft keine gesetz-
lichen, sondern allenfalls satzungsmäßige Einschränkungen des Stimm-
rechts, die sich allerdings in den speziellen und allgemeinen gesetzlichen
Grenzen halten müssen. Festzuhalten bleibt, dass das Stimm- und aktive
Wahlrecht in den drei Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks
weitgehend kongruent geregelt ist.
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2. Passives Wahlrecht
Das passive Wahlrecht ist bei der Handwerksinnung und der Kreishandwer-
kerschaft gesetzlich nicht ausdrücklich, bei der Handwerkskammer dem-
gegenüber in bestimmten Bereichen sogar sehr detailliert geregelt. Ohne ge-
setzliche Regelung ergibt sich insbesondere aus einer teleologischen Be-
trachtung des Rechts der Handwerksorganisationen als Selbstverwaltungs-
körperschaften des Handwerks, dass jeweils auch gerade die sich selbst ver-
waltenden Mitglieder passiv wahlberechtigt sein sollen und müssen. Bei der
Handwerksinnung wird dies auch durch eine historisch-genetische Ausle-
gung bestätigt.
Das passive Wahlrecht geht daher grds. mit dem aktiven Wahl- und Stimm-
recht einher. Dies sehen auch die für die Handwerkskammer vom Gesetzge-
ber getroffenen Regelungen der §§ 97, 99, 108, 110 HwO vor, die – im
Gegensatz zu Handwerksinnung und Kreishandwerkerschaft – allerdings
teilweise erheblich einschränkende Voraussetzungen aufstellen. Juristische
Personen bzw. Personengesellschaften sind als solche freilich nie wählbar.
Bei ihnen haben vielmehr deren gesetzliche Vertreter das passive Wahlrecht
inne.
Summa summarum lässt sich daher festhalten, dass in den Selbstverwal-
tungskörperschaften grds. passiv wahlberechtigt ist, wer auch aktiv wahlbe-
rechtigt ist. Auch insofern sind die Regelungen zu den drei unterschied-
lichen Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks weitestgehend kon-
gruent und mithin im Rahmen des Organisationsrechts des Handwerks sys-
temkonform.
3. Übertragung des Stimmrechts und ggf. damit einhergehend der übrigen

Mitgliedschaftsrechte
a) Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft
Im Hinblick auf die Möglichkeit der Übertragung des Stimmrechts und ggf.
damit einhergehend der übrigen Mitgliedschaftsrechte hat die Untersuchung
demgegenüber erhebliche Unterschiede bei den drei untersuchten Selbstver-
waltungskörperschaften des Handwerks ergeben: So ist eine Stimmrechts-
übertragung mangels gesetzlicher Regelung sowohl bei der Kreishandwer-
kerschaft als auch bei der Handwerkskammer nicht möglich. Hier gilt viel-
mehr der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Stimmabgabe511.
b) Handwerksinnung
Im Recht der Handwerksinnung findet im Unterschied dazu § 65 HwO An-
wendung. Diese Norm erlaubt in bestimmten Fällen die Übertragung des
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Stimmrechts, wobei die genauen Voraussetzungen und Grenzen einer sol-
chen Stimmrechtsübertragung infolge des uneindeutigen Gesetzeswortlauts
v.a. in Bezug auf § 65 Abs. 2 HwO fraglich sind. Wann und inwieweit genau
eine solche Übertragung gesetzlich zulässig ist, war angesichts der gestie-
genen praktischen Bedeutung der Stimmrechtsübertragung im Innungsrecht
der zentrale Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
aa) Übertragung gem. § 65 Abs. 1 HwO
§ 65 Abs. 1 HwO ermöglicht im Ausgangspunkt zunächst die Übertragung
des Stimmrechts des Innungsmitglieds, d.h. des Betriebsinhabers, auf den
Betriebsleiter eines handwerklichen Nebenbetriebs. Hintergrund dafür ist,
dass der Inhaber eines Nebenbetriebs diesen regelmäßig nur als „Nischen-
betrieb“ unterhält, während sein geschäftlicher Schwerpunkt in einem in der
Regel nicht im Handwerk angesiedelten Hauptbetrieb liegt. Um eine auf die
Interessen des Handwerks zentrierte Arbeit der Innung zu ermöglichen, er-
scheint es in diesen Fällen als sachgerecht, dass der dem Handwerk näher
stehende und mit dessen Bedürfnissen vertraute Betriebsleiter das Stimm-
recht in der Innung wahrnimmt.
bb) Übertragung gem. § 65 Abs. 2 HwO
Eine ausführliche Analyse des § 65 Abs. 2 HwO hat gezeigt, dass für diese
an § 65 Abs. 1 HwO anknüpfende Regelung Ähnliches gelten muss, soweit
sich eine entsprechende Regelung in der Satzung der jeweiligen Hand-
werksinnung findet.
Grundlegend wurde festgestellt, dass sich § 65 Abs. 2 HwO ein gesetzliches
Regel-Ausnahme-Verhältnisses dahingehend entnehmen lässt, dass der Be-
triebsinhaber als Mitglied der Innung das Stimmrecht grds. selbst wahrneh-
men muss. Der Gesetzgeber hat die Übertragung des Stimmrechts also nicht
etwa in das Belieben des Satzungsgebers der jeweiligen Handwerksinnung
gestellt. Eine Übertragung des Stimmrechts kommt nur im Rahmen der ge-
setzlichen Voraussetzungen unter Wahrung des Regel-Ausnahme-Verhält-
nisses in Betracht.
Für das Verständnis des grundlegenden Regel-Ausnahme-Verhältnisses und
damit des Anwendungsbereichs von § 65 Abs. 2 HwO ist dabei entschei-
dend, dass in Anbetracht des an § 65 Abs. 1 HwO anknüpfenden Wortlauts
von § 65 Abs. 2 HwO nicht der zu der Übertragung führende Sachverhalt
ausnahmsweise vorliegen, sondern vielmehr die Übertragung als solche eine
Ausnahme darstellen muss.
Diese Voraussetzung wird einerseits in Fällen gewahrt, in denen der Be-
triebsinhaber sein Stimmrecht in dringenden Einzelfällen, beispielsweise bei
Verhinderung wegen Krankheit, auf eine andere Person überträgt.

101



Entspricht dies der bislang herrschenden Auffassung von § 65 Abs. 2 HwO,
wurde im Wege einer tiefergehenden Auslegung der Norm herausgearbeitet,
dass der Betriebsinhaber sein Stimmrecht andererseits auch ohne akuten An-
lass über einen längeren Zeitraum hinweg übertragen kann, sofern er unter
Ausnutzung der durch die Aufgabe des Inhaberprinzips (§ 7 HwO) geschaf-
fenen Möglichkeiten selbst nicht handwerklich qualifiziert ist und seinen
handwerklich qualifizierten Betriebsleiter mit der Wahrnehmung des
Stimmrechts beauftragen möchte. Auch in diesem Fall ist es im Lichte des
Normzwecks nämlich gerade sachgerecht, wenn der mit den Herausforde-
rungen des Handwerks besser vertraute Betriebsleiter die Selbstverwal-
tungsaufgaben in der Innung wahrnimmt. Letztlich stellt sich diese Stimm-
rechtsübertragungsmöglichkeit als konsequente Weiterführung der gesetz-
geberisch herbeigeführten Aufgabe des Inhaberprinzips und der damit ver-
bundenen Stärkung der Rolle des Betriebsleiters dar.
Eine längerfristige Übertragung des Stimmrechts auf andere Personen als
Betriebsleiter, beispielweise auf Kinder des Betriebsinhabers, ist wegen des
von § 65 Abs. 2 HwO vorgegebenen Regel-Ausnahme-Verhältnisses hinge-
gen gesetzlich grds. nicht zulässig.
cc) Übertragung des passiven Wahlrechts gem. § 65 HwO
Im Anschluss an diese grundlegenden Ergebnisse war zu fragen, ob der gem.
§ 65 HwO Bevollmächtigte auch das passive Wahlrecht erhält, ob er also
auch in Ämter der Innung wählbar ist. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur
eine historische Auslegung im Lichte von § 93f GewO a.F.512, als Vorgän-
gernorm des § 65 HwO, dafür spricht, dass gem. § 65 HwO auch das pas-
sive Wahlrecht übertragen wird. Vielmehr streiten entscheidend teleologi-
sche Erwägungen für dieses Ergebnis: Um die der Effektivität der Innungs-
arbeit dienende Stimmrechtsübertragung konsequent zu Ende zu führen, er-
scheint es als sachgerecht und geradezu als geboten, dass die bevollmäch-
tigten Stimmrechtsvertreter auch in Innungsämter wählbar sein müssen. Die
gegen diese Auffassung z.T. ins Feld geführten Argumente vermögen bei nä-
herem Hinsehen nicht zu überzeugen.
dd) Zusammenfassung der Ergebnisse zu § 65 HwO
Zusammenfassend lässt sich mithin festhalten, dass § 65 HwO die Übertra-
gung des Stimmrechts eines Mitglieds der Handwerksinnung als gesetzliche
Ausnahme in den dort geregelten Grenzen erlaubt, wobei bei § 65 Abs. 2
HwO zusätzlich eine entsprechende Regelung in der Satzung der jeweiligen
Handwerksinnung erforderlich ist. Sofern der Betriebsinhaber von der
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Übertragungsmöglichkeit gem. § 65 Abs. 1, Abs. 2 HwO zulässigerweise
Gebrauch macht, geht auch das passive Wahlrecht in die Ehrenämter der
Handwerksinnung auf den Bevollmächtigten über.

4. Gesamtergebnis
Aus den gesetzlichen Vorgaben ergeben sich somit für die drei untersuchten
Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks sowohl im Hinblick auf
das Wahl- und aktive Stimmrecht als auch im Hinblick auf die Wählbarkeit
in Ehrenämter des Handwerks weitgehend übereinstimmende Ergebnisse.
Lediglich die Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung besteht aufgrund der
ausdrücklichen Regelung in § 65 HwO nur bei der Handwerksinnung, er-
streckt sich bei dieser dann aber auch auf das passive Wahlrecht.
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D. Weiterführende Konsequenzen der Ergebnisse
Nach alledem sei zur Abrundung ein Blick auf die Frage geworfen, welche
Konsequenzen die erzielten Ergebnisse zum einen für die Aufsichtsbehör-
den (I.) und zum anderen für den Gesetzgeber (II.) haben. Dabei sei vorab
festgestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Wahlen in der Hand-
werkskammer derart detailliert sind, dass es mit Verweis auf das oben
Gesagte keiner weiteren Untersuchung der Konsequenzen für die von der
obersten Landesbehörde übernommene Aufsicht über die Handwerkskam-
mern (§ 115 Abs. 1 HwO) bedarf.

I. Aufsichtsrechtliche Konsequenzen

1. Grundsätze des Aufsichtsrechts der Handwerkskammer
Aufsichtsrechtliche Konsequenzen stehen demgegenüber maßgeblich hin-
sichtlich der Innung und der Kreishandwerkerschaft in Rede. Diese werden
– wie erwähnt – gem. §§ 75, 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 75 HwO von der Hand-
werkskammer beaufsichtigt513. Dabei ist die Handwerkskammer gem. § 75
HwO lediglich zur Rechts-, aber nicht zur Fachaufsicht befugt, kontrolliert
mithin nur, ob die jeweilige Körperschaft Gesetz und Satzung eingehalten
hat514. Ob die Handwerkskammer im Falle eines Rechtsverstoßes tätig wird,
liegt zwar grds. in ihrem pflichtgemäßen Ermessen, d.h. es gilt das sog. Op-
portunitätsprinzip515. Doch wird bei einem eindeutigen Rechtsverstoß der
beaufsichtigten Selbstverwaltungskörperschaft regelmäßig eine Ermessens-
reduzierung auf Null516 vorliegen517. Die Handwerkskammer muss in Anbe-
tracht der klaren Rechtsverletzung dann also aufsichtsrechtlich einschrei-
ten518. Dabei besteht gleichwohl mangels drittschützender Wirkung des Auf-
sichtsrechts519 kein Anspruch (subjektives öffentliches Recht) eines Einzel-
nen oder einer anderen Körperschaft gegenüber der Handwerkskammer auf
aufsichtsrechtliches Einschreiten520.
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Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 75 Rn. 2; Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksord-
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515 Detterbeck, Handwerksordnung, § 75 Rn. 8; Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 157.
516 Dazu Will, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 112.
517 Vgl. zur Kommunalaufsicht etwa Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 7. Aufl. 2016, § 58
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2. Anwendbare Aufsichtsmittel der Handwerkskammer
Im Rahmen der Aufsicht stehen der Handwerkskammer nach dem Gesetz
das Mittel der Auflösung der Innung bzw. der Kreishandwerkerschaft
(§§ 76, 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 76 HwO), womit die Innungsversammlung
bzw. die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft gemeint ist,
und das niedrigschwelligere Recht zur Einberufung und Leitung der In-
nungsversammlung bzw. der Mitgliederversammlung der Kreishandwerker-
schaft (§§ 62 Abs. 3 S. 2 letzter HS., 89 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 62 Abs. 3 S. 2
letzter HS. HwO) zur Verfügung521.
Über diese spezialgesetzlich benannten Aufsichtsmittel hinaus sind gleich-
zeitig aber auch alle anderen aufsichtsrechtlichen Mittel zulässig, die der
Staatsaufsicht nach den Regeln des allgemeinen Verwaltungsrechts zur
Durchsetzung der Beachtung von Gesetz und Satzung zur Verfügung ste-
hen522. Es wäre nämlich zweckwidrig und auch letztlich unverhältnismäßig,
wenn sich die Aufsichtsmittel der Handwerkskammer starr in den beiden
gesetzlich geregelten Fällen erschöpften523. In Betracht kommen daher ins-
besondere auch die unterschiedlich einschneidenden aufsichtsrechtlichen
Mittel der Beratung524, Beanstandung, Weisung, Ersatzvornahme, Amtsent-
hebung und der Festsetzung von Ordnungsgeld (vgl. § 112 HwO)525. Dabei
sind im Sinne des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit grds. zunächst die
schonendsten Mittel, also beispielsweise die Beratung, einzusetzen, bevor
zu einem einschneidenderen Aufsichtsmittel gegriffen werden darf 526.
3. Einschreiten im Falle einer unzulässigen Wahl
Vor diesem Hintergrund sind exemplarisch die hier in Betracht kommenden
Fälle eines evtl. erforderlichen aufsichtsrechtlichen Einschreitens in den
Blick zu nehmen. So könnte bzw. müsste – im Falle einer Ermessensredu-
zierung auf Null – die Handwerkskammer bspw. dann tätig werden, wenn
entgegen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben eine Person an
einer Wahl teilnimmt oder sogar gewählt wird, die nach den gesetzlichen
Regelungen dazu nicht berechtigt ist. Dabei stellt sich die Frage, welche
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524 Näher Kormann, GewArch 1989, 105 (107 f.).
525 Brandt, in: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., 41. Lfg. 2008, § 75 Rn. 3; Kormann,
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526 Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 7. Aufl. 2016, § 58 Rn. 14; Detterbeck, Handwerksordnung,
4. Aufl. 2008, § 75 Rn. 14.



aufsichtsrechtlichen Mittel der Handwerkskammer insofern zur Verfügung
stehen.
a) Rechtsfolgen einer fehlerhaften Wahl
Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zuklären, welche Rechtsfolgen
eine fehlerhafte Wahl überhaupt nach sich zieht. In Betracht käme, dass die
entsprechende Wahl eo ipso nichtig und damit unwirksam wäre. Dies würde
bedeuten, dass, wenn beispielsweise ein gem. § 65 Abs. 2 HwO unzulässi-
gerweise ohne zusätzlichen gesetzlich getragenen Anlass länger-fristig be-
vollmächtigtes Betriebsinhaber-Kind an Wahlen der Innungsversammlung
teilnähme oder gar von der Innungsversammlung in ein Amt gewählt würde,
die jeweilige Wahlentscheidung keine Rechtswirkung entfalten würde und
die mit den Stimmen des Betriebsinhaber-Kindes gewählte Person oder das
Betriebsinhaber-Kind selbst das zur Wahl stehende Amt dann tatsächlich
nicht inne hätte527.
Gegen ein solches Ergebnis spricht jedoch die bereits erwähnte Regelung
des § 101 HwO, die für die Wahl zur Vollversammlung der Handwerks-
kammer vorsieht, dass eine unter Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben
erfolgte Wahl nicht nichtig, sondern lediglich mittels Einspruchs anfechtbar
ist528. Zwar ist diese Vorschrift aufgrund ihrer systematischen Stellung im
Rahmen des Handwerkskammerrechts nicht unmittelbar auf Innungen und
Kreishandwerkerschaften anwendbar529. Doch spricht im Sinne eines ein-
heitlichen Verständnisses des größeren Regelungszusammenhangs für alle
Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks viel dafür, dass jedenfalls
der grundlegende Rechtsgedanke des § 101 HwO auch für Innungen und
Kreishandwerkerschaften gilt530. Dementsprechend finden sich bspw. in
§ 20 der Mustersatzung für Innungen Sachsen und § 22 der Mustersatzung
für Innungen Baden-Württemberg Vorgaben für ein § 101 HwO entspre-
chendes Einspruchsverfahren im Recht der jeweiligen Handwerksinnung531.
Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die Beteiligung einer nicht
wahlberechtigten Person die entsprechende Wahl auch im Bereich der
Handwerksinnung und der Kreishandwerkerschaft nicht eo ipso nichtig,
sondern lediglich anfechtbar macht532.
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531 Näher Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 35 ff.
532 Zimmermann, GewArch 2013, 471 (477).



b) Anfechtung einer fehlerhaften Wahl
Den Mitgliedern der betreffenden Selbstverwaltungskörperschaft steht
somit letztlich das in den meisten Satzungen vorgesehene und im Übrigen
aus dem Rechtsgedanken des § 101 HwO abzuleitende Einspruchsverfahren
gegen die Wahl offen533.
Sofern ein nicht passiv Wahlberechtigter in ein Amt der Innung oder Kreis-
handwerkerschaft gewählt worden ist, muss ein Einspruch in jedem Fall er-
folgreich sein. Sofern ein nicht aktiv Wahlberechtigter an einer nicht ihn
selbst betreffenden Wahl teilgenommen hat, kann der Einspruch – in An-
knüpfung an die Rechtsprechung des BVerfG zu politischen Wahlen – dem-
gegenüber nur Erfolg haben, wenn nach der allgemeinen Lebenserfahrung
eine konkrete und nicht ganz fernliegende Möglichkeit der Kausalität der
Beteiligung des Nicht-Wahlberechtigten für die getroffene Wahlentschei-
dung besteht534. Es muss also die nicht nur theoretische Möglichkeit beste-
hen, dass sich ohne die Beteiligung des Nicht-Wahlberechtigten ein anderes
Wahlresultat ergeben hätte535. Dies wird im Einzelfall allerdings häufig nur
schwer nachzuweisen sein.
c) Aufsichtsmittel der Handwerkskammer
Daneben bleibt fraglich, welche Mittel der Handwerkskammer als Auf-
sichtsbehörde zur Verfügung stehen, um gegen die fehlerhafte und daher – wie
gesehen – anfechtbare Wahl vorzugehen. Dabei sind zwei unterschiedliche
Ansatzpunkte denkbar: Zum einen könnte die Handwerkskammer gegen die
fehlerhafte Wahl als solche vorgehen. Zum anderen kommt aber auch ein
aufsichtsrechtliches Einschreiten gegen einen unter Beteiligung einer feh-
lerhaft gewählten Person gefassten Beschluss der Selbstverwaltungskörper-
schaft in Betracht. Welche Vorgehensweise die Handwerkskammer wählt,
liegt entsprechend den erläuterten Grundsätzen in ihrem pflichtgemäßen
Ermessen und wird praktisch gesehen auch davon abhängen, wann und auf
welchem Wege die Handwerkskammer von der fehlerhaften Wahl erfahren
hat.
aa) Beanstandung der Wahl
Als aufsichtsrechtliches Mittel gegen die fehlerhafte Wahl selbst kommt
deren Beanstandung in Betracht536. Prima facie mag dies verwundern, denn
die Beanstandung richtet sich herkömmlicherweise gegen Beschlüsse und
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533 So auch in Anknüpfung an das Wahlanfechtungsrecht in den Gemeindeordnung Fröhler, Das Recht der
Handwerksinnung, S. 93.

534 BVerfG, BeckRS 9998, 49323; Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 9; Zimmermann,
GewArch 2013, 471 (477).

535 Baier-Treu, in: Leisner, Handwerksordnung, § 66 Rn. 36.
536 Kormann, Instrumente der Kammeraufsicht über Innung und Kreishandwerkerschaft, S. 29.



Anordnungen537. Da die Beanstandung – wie erläutert – in der Handwerks-
ordnung nicht geregelt ist, bedarf es einer Orientierung an den allgemeinen
aufsichtsrechtlichen Grundsätzen. Insofern ist also fraglich, ob eine Wahl als
Beschluss oder Anordnung angesehen werden kann. Vom Wortlaut her er-
scheint dies zwar zunächst zweifelhaft, bezieht sich ein Beschluss auf den
ersten Blick doch nur auf Abstimmungen über Sachfragen538. Indes werden
unter Beschlüssen in umfassender Art und Weise rechtserhebliche Äußerun-
gen der Willensentschließung verstanden, die sich in Form von Abstim-
mungen, Wahlen oder sonstigen Entschließungsarten manifestieren kön-
nen539. Nur ein solches weites Wortlautverständnis stellt sicher, dass mithilfe
der Beanstandung alle in Betracht kommenden rechtserheblichen Maßnah-
men der beaufsichtigten Körperschaft aufsichtsrechtlich adäquat behandelt
werden können. Es ist daher davon auszugehen, dass auch Wahlen grds.
durch die Handwerkskammer beanstandet werden können540.
Rechtsfolge der Beanstandung einer fehlerhaften Wahl ist erstens die Fest-
stellung ihrer Rechtswidrigkeit und zweitens die Hinderung ihres Voll-
zugs541. Der fehlerhaft Gewählte ist dann also nicht Mitglied des betreffen-
den Organs und kann infolgedessen nicht an dessen Sitzungen teilnehmen.
Wird diese Rechtsfolge der Beanstandung nicht respektiert, stehen der
Handwerkskammer die weiteren, gestuft anzuwendenden aufsichtsrecht-
lichen Mittel zur Verfügung, wie die Verhängung von Ordnungsgeld (§ 112
HwO)542 oder evtl. auch die Ersatzvornahme543.
bb) Beanstandung von Beschlüssen
Daneben kann die Handwerkskammer – wie angedeutet – auch einen kon-
kreten Beschluss beanstanden, an dem der fehlerhaft Gewählte unzulässiger-
weise mitgewirkt hat. Dabei ist allerdings fraglich, ob bereits die Mitwirkung
eines einzelnen Nichtberechtigten den Beschluss in toto rechtswidrig macht.
Diese Folge ergibt sich jedenfalls dann, wenn die Stimme des Nichtberech-
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537 Vgl. etwa § 138 Hessische Gemeindeordnung; dazu bspw. Schneider/Dreßler/Rauber/Risch, Hessische
Gemeindeordnung, Lsbl., 9. Lfg. 1987, § 138 Rn. 1; allgemein auch Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentli-
ches Recht, 7. Aufl. 2016, § 58 Rn. 14.

538 So auch OVG Bautzen, Urt. v. 15.10.1998 – A 2 S 196/97 – Rn. 48, juris.
539 Schmidt, in: Bennemann et al., Kommunalverfassungsrecht Hessen, Lsbl., Lfg. März 2016, § 138 Rn. 23;

in diese Richtung auch Leisner, Rechtsaufsicht über Innungen und Kreishandwerkerschaften bei Aufga-
benausgliederung auf privatrechtliche Gesellschaften, S. 80 f.; Kormann, Instrumente der Kammeraufsicht
über Innung und Kreishandwerkerschaft, S. 29.

540 Fröhler, Das Recht der Handwerksinnung, S. 91; in diese Richtung auch Honig/Knörr, Handwerksord-
nung, 4. Aufl. 2008, § 66 Rn. 6; so für § 138 HGO: Hessischer VGH, Urt. v. 09.07.1986 – HessVGRspr.
1986, 84 (84 f.); Schmidt, in: Bennemann et al., Kommunalverfassungsrecht Hessen, Lsbl., Lfg. März
2016, § 138 Rn. 31; Schneider/Dreßler/Rauber/Risch, Hessische Gemeindeordnung, Lsbl., 9. Lfg. 1987,
§ 138 Rn. 1.

541 Detterbeck, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 75 Rn. 12, m.w.N.; a.A. Kormann, GewArch 1989, 105
(109); ders., Instrumente der Kammeraufsicht über Innung und Kreishandwerkerschaft, S. 27.

542 Näher dazu Leisner, in: ders., Handwerksordnung, § 112 Rn. 1.
543 Dazu Honig/Knörr, Handwerksordnung, 4. Aufl. 2008, § 75 Rn. 5.



tigten den Ausschlag für das Beschlussergebnis gegeben hat. Im Sinne einer
effektiven Rechtsdurchsetzung und um die Beteiligung Nichtberechtigter so
weit wie möglich zu verhindern, ist allerdings davon auszugehen, dass ein
Beschluss bereits dann grds. rechtswidrig ist, wenn der Nichtberechtigte an
den entsprechenden Beratungen teilgenommen und seine Stimme abgegeben
hat. Denn bereits in diesem Fall besteht die konkrete, nach der allgemeinen
Lebenserfahrung nicht grds. auszuschließende Möglichkeit, dass er den Aus-
gang der Abstimmung jedenfalls teilweise beeinflusst hat544.

4. Zusammenfassung
Festzuhalten bleibt, dass die Handwerkskammer aufsichtsrechtlich sowohl
gegen die fehlerhafte Wahl selbst als auch gegen Beschlüsse, an denen der
fehlerhaft Gewählte mitgewirkt hat, mittels einer Beanstandung vorgehen
kann. Sofern die Fehlerhaftigkeit der Wahl eindeutig ist, reduziert sich das
Ermessen auf Null und die Handwerkskammer muss einschreiten. Ein sub-
jektives öffentliches Recht (individueller Anspruch) auf Einschreiten be-
steht dabei allerdings nicht.

II. De lege ferenda: Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten
des Gesetzgebers

Abschließend sei noch ein konziser weiterführender Blick auf die Frage ge-
worfen, inwiefern sich aus der vorgelegten Untersuchung ein Handlungsbe-
darf des Gesetzgebers ergeben könnte und inwieweit ein solcher umgesetzt
werden kann.
Generell lässt sich konstatieren, dass es eine der wesentlichen übergreifen-
den Erkenntnisse der vorliegenden Studie ist, dass es dem Gesetzgeber bei
der Aufgabe des Inhaberprinzips im Jahr 2003 nicht vollumfassend gelun-
gen ist, die angestrebte Reform konsequent zu Ende zu führen und auch
vollständig, konsistent in den binnenorganisatorischen Regelungen der
Selbstverwaltungskörperschaften des Handwerks zu verankern. Insgesamt
sind so Spannungen im System des Handwerksorganisationsrechts entstan-
den, die zunehmend praktische Probleme aufwerfen und durch ein erneutes
Tätigwerden des Gesetzgebers entschärft werden könnten. Im Rahmen der
voranstehenden Analyse sind dabei insbesondere die folgenden drei Pro-
blemstellen zu Tage getreten.
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544 Siehe zu dieser Rechtslage am Beispiel von § 25 HGO: Risch, in: Schneider/Dreßler/Rauber/Risch, Hes-
sische Gemeindeordnung, Lsbl., 21. Lfg. 2012, § 25 Rn. 104.



1. Stimmrechtsübertragung in der Innung
Erstens ist deutlich geworden, dass § 65 HwO als die Norm der Hand-
werksordnung, die eine Stimmrechtsübertragung in der Innung erlaubt, seit
der Reform ihrer Vorläufernorm in der GewO im Jahr 1929 mehr oder we-
niger unverändert geblieben ist. Die mit der grundlegenden Aufgabe des In-
haberprinzips verbundene Stärkung der Rolle des Betriebsleiters lässt es
indes als sachgerecht erscheinen, dass auch jenseits des in § 65 Abs. 1 HwO
geregelten Falles eine längerfristige Übertragung des Stimmrechts auf den
Betriebsleiter eines Nicht-Handwerker-Betriebsinhabers möglich sein muss.
Wie gezeigt, lässt sich dieses Ergebnis de lege lata freilich bereits durch
Auslegung von § 65 Abs. 2 HwO erreichen. Schon aufgrund der Umstrit-
tenheit dieser Frage und aus Gründen der Klarstellung erschiene es dessen
ungeachtet sinnvoll, wenn der Gesetzgeber die so umrissene Möglichkeit
der längerfristigen Stimmrechtsübertragungsmöglichkeit auf den Betriebs-
leiter auch ausdrücklich im Wortlaut von § 65 Abs. 2 HwO vorsähe.
In diesem Zusammenhang wäre überdies – in Orientierung an dem bürger-
lichen Vereinsrecht (§§ 38, 40 BGB) – eine Erweiterung der Übertragbarkeit
des Stimmrechts zu erwägen. Der Kreis der möglichen Bevollmächtigten
sollte dabei allerdings in Verwirklichung des Grundgedankens des Selbst-
verwaltungsprinzips gleichwohl nur mit dem Handwerk vertraute Personen
umfassen. Für eine flexiblere Fassung des von § 65 HwO implizierten, eng
gefassten Regel-Ausnahme-Verhältnisses spricht insbesondere, dass die In-
nungen – wie eingangs skizziert – in erheblichem und weiter zunehmenden
Maße mit dem in allen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachtenden
Rückgang der Bereitschaft zum langfristigen ehrenamtlichen Engagement
zu kämpfen haben. Um die für die Gesamtkonzeption der Selbstverwaltung
des Handwerks zentrale Institution der Handwerksinnung zukunftsfähig zu
machen, sollten daher mittels einer erweiterten Übertragungsmöglichkeit
des Stimmrechts neue Wege zum ehrenamtlichen Engagement für Personen
ins Auge gefasst werden, die dem Handwerk tatsächlich verbunden sind und
daher effektiv im Sinne des Grundgedankens der Selbstverwaltung zu die-
ser beitragen können. Dies muss und wird in der Praxis – gerade im Lichte
der Aufgabe des Inhaberprinzips – nicht mehr regelmäßig der Betriebsinha-
ber sein. Es erscheint daher als sinnvoll, die nicht mehr zeitgemäße und sy-
stemkonforme Fokussierung des Binnenorganisationsrechts der Innung auf
die Betriebsinhaber zu überdenken und de lege ferenda jedenfalls mittels
einer weiter gefassten Übertragungsmöglichkeit des Stimmrechts an die ge-
änderten Bedürfnisse der Praxis der Selbstverwaltung des Handwerks anzu-
passen. Dabei sind de lege lata keine EU-rechtlichen, verfassungsrecht-
lichen oder einfachgesetzlichen Vorgaben erkennbar, die eine solche Reform
des Rechts der Handwerksinnung grds. verbieten würden.
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2. Regelung des passiven Wahlrechts
Auf der Grundlage einer teleologischen und historischen Auslegung wurde
herausgearbeitet, dass mit der Bevollmächtigung gem. § 65 HwO auch die
Übertragung des passiven Wahlrechts einhergeht. Der Gesetzgeber sollte
allerdings de lege ferenda auch insofern eine ausdrückliche Regelung in Er-
wägung ziehen. Zwecks Förderung und Erhöhung der rechtsstaatlich gem.
Art. 20 Abs. 3 GG gebotenen Rechtsklarheit, Rechtstransparenz und damit
auch letztlich Rechtssicherheit könnte so die Verständlichkeit der einfach-
gesetzlichen Regelungen auch für die unmittelbar angesprochenen, regel-
mäßig nicht vornehmlich mit juristischen Fragen befassten Mitglieder der
Selbstverwaltungskörperschaften erhöht werden. Gleiches gilt generell für
das passive Wahlrecht in der Handwerksinnung und der Kreishandwerker-
schaft. Die für die Handwerkskammer geltenden Vorschriften der §§ 97, 99
HwO demonstrieren, dass der Gesetzgeber in engem Sachzusammenhang
bereits derartige Normen erlassen hat. Auch insofern sind keine EU-recht-
lichen, verfassungsrechtlichen oder einfachgesetzlichen Vorgaben erkenn-
bar, die durchgreifend gegen eine solche Reform sprächen.
3. Stimmberechtigung in der Handwerkskammer
Schlussendlich sollte in Anbetracht der Aufgabe des Inhaberprinzips auch in
Erwägung gezogen werden, die Konsequenzen aus dem Tatbestand, dass der
Betriebsinhaber als oberster Repräsentant des Handwerksbetriebs nicht
mehr handwerklich qualifiziert und somit auch nicht ausbildungsbefugt (§§
22 ff. HwO) zu sein braucht, im Gesetz stärker zu berücksichtigen. Das
Recht der Handwerkskammer verhindert in § 97 Abs. 1 HwO derzeit die
Wählbarkeit eines nicht ausbildungsbefugten Betriebsinhabers, der den Be-
trieb als natürliche Person betreibt, in die Vollversammlung der Hand-
werkskammer545. Auch wenn es – wie gesehen – grds. sachgerecht ist, dass
die Selbstverwaltung vornehmlich durch handwerklich qualifizierte Perso-
nen vorgenommen wird, erscheint es im Gesamtzusammenhang des Geset-
zes übertrieben, wenn der gem. § 7 Abs. 1 HwO rechtmäßige Nicht-Hand-
werker-Betriebsinhaber daran gehindert wird, insoweit ebenfalls an der
Selbstverwaltung mitzuwirken.
Es könnte daher de lege ferenda in Erwägung gezogen werden, § 97 Abs. 1
HwO dahingehend zu ändern, dass zukünftig auch nicht ausbildungsbe-
fugte Betriebsinhaber wählbar sind. Auch insofern sind keine EU-recht-
lichen, verfassungsrechtlichen oder einfachgesetzlichen Vorgaben ersicht-
lich, die einer solchen Reform des Rechts der Handwerkskammer grds. ent-
gegenstünden.
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E. Fazit
Die voranstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die Handwerksord-
nung de lege lata bereits heute Regelungen bereitstellt, die dem eingangs
beschriebenen Phänomen des Rückgangs der Bereitschaft zum ehrenamt-
lichen Engagement in den Selbstverwaltungskörperschaften, namentlich
den auf einer freiwilligen Mitgliedschaft beruhenden Handwerksinnungen,
summa summarum gerecht werden.
Kern der Untersuchung waren die Voraussetzungen des aktiven und passi-
ven Wahlrechts für die Ehrenämter in den Selbstverwaltungskörperschaften
des Handwerks. Es hat sich gezeigt, dass beides grds. jeweils bei den Mit-
gliedern der Handwerksorganisationen liegt, d.h. namentlich im Fall der
Handwerksinnungen bei den Betriebsinhabern. In diesem Zusammenhang
hat die Aufgabe des Inhaberprinzips (§ 7 HwO) mit der Handwerksrechts-
novelle von 2003 allerdings eine grundlegende Veränderung in der Rechts-
wirklichkeit herbeigeführt: In der Praxis verfügen immer häufiger nicht
mehr die Inhaber von Handwerksbetrieben selbst, sondern von diesen ange-
stellte Betriebsleiter über die früher generell verlangte Meisterqualifikation.
Diese Betriebsleiter stehen dem Handwerk und dessen Bedürfnissen und
Aufgaben damit aber regelmäßig näher als die Nicht-Handwerker-Betriebs-
inhaber. In solchen Fällen erscheint es dementsprechend gerade als sachge-
recht und als de lege lata geboten, dass ggf. der jeweilige Betriebsleiter das
Stimmrecht in der Handwerksinnung, als der grundlegenden „Graswurzel-
organisation“ der Selbstverwaltung des Handwerks, übernimmt. Das Gesetz
erlaubt dies für einen längeren Zeitraum ausdrücklich zwar nur in § 65 Abs. 1
HwO für den Betriebsleiter eines handwerklichen Nebenbetriebs. Eine maß-
geblich auf den erläuterten teleologischen Erwägungen beruhende und den
Bezug des § 65 Abs. 2 HwO auf § 65 Abs. 1 HwO in den Blick nehmende
Auslegung zeigt allerdings, dass eine Stimmrechtsübertragung gem. § 65
Abs. 2 HwO auf den Betriebsleiter de lege lata auch dann längerfristig mög-
lich ist, wenn der Betriebsinhaber – wie dargestellt – kein Handwerker ist.
Das Stimmrecht kann daher auch in diesem Fall längerfristig gem. § 65
Abs. 2 HwO auf den Betriebsleiter übertragen werden. Damit das gesetzlich
intendierte Regel-Ausnahme-Verhältnis des § 65 HwO gewahrt bleibt, ist
gleichwohl festzustellen, dass eine längere Stimmrechtsübertragung auf an-
dere Personen als den Betriebsleiter, bspw. auf die Kinder von Betriebsin-
habern, de lege lata weiterhin unzulässig ist. Diese können lediglich im kon-
kreten Einzelfall, etwa bei Krankheit des Inhabers, bevollmächtigt werden.
Eine grds. Übertragbarkeit auch auf die Kinder von Betriebsinhaber würde
hingegen ein Tätigwerden des Gesetzgebers erfordern.
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Sofern und soweit der Betriebsinhaber von seinem Recht zur Stimmrechts-
übertragung Gebrauch macht, geht auch das passive Wahlrecht auf den Be-
vollmächtigten über. Dies hat wiederum zur Folge, dass der Bevollmäch-
tigte bspw. auch als Vertreter der Innung in die Mitgliederversammlung der
Kreishandwerkerschaft entsandt und dort dann in einem weiteren Schritt
sogar passiv in Ämter der Kreishandwerkerschaft gewählt werden kann.
Der Gesetzgeber sollte allerdings über die de lege lata bereits bestehenden
Möglichkeiten hinaus de lege ferenda in Erwägung ziehen, einfachgesetz-
lich eine erweiterte Übertragbarkeit des Stimmrechts in den genannten
Grenzen – also lediglich auf handwerksaffine Personen bezogen – zu er-
möglichen. Dies könnte angesichts der in der Praxis stetig zunehmenden
Probleme im Hinblick auf das erforderliche ehrenamtliche Engagement
dazu beitragen, die Selbstverwaltung in den Innungen, als freiwilligen
Selbstverwaltungsorganisationen des Handwerks, und damit verbunden
auch in den Kreishandwerkerschaften, zukunftssicher zu gestalten.

113



114



Quellenverzeichnis
Mustersatzung für Handwerksinnungen der Sächsischen Handwerks-

kammern (Stand: 2005), abgedruckt bei: Detterbeck, Handwerksordnung,
4. Aufl., München 2008, Anhang 6 (S. 751 ff.).

Mustersatzung für Handwerkskammern, vorgelegt vom WHKT-Arbeits-
kreis „Organisation und Recht“ (Stand: Mai 2005), abgedruckt bei: Detter-
beck, Handwerksordnung, 4. Aufl., München 2008, Anhang 5 (S. 736 ff.).

Mustersatzung für Innungen Baden-Württemberg (Stand: 9. Mai 2006),
abgedruckt bei: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl.,
Berlin, Stand, 50. Lfg., März 2016, Anhang Nr. 720.

Mustersatzung für Kreishandwerkerschaften (Dezember 1971), abge-
druckt bei: Schwannecke, Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., Berlin,
Stand, 50. Lfg., März 2016, Anhang Nr. 745.

Satzung der Handwerkskammer Wiesbaden, vom 3. Dezember 2007,
<https://www.hwk-wiesbaden.de/artikel/satzung-44,0,209.html> (Abruf:
April 2017).

Satzung der Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer Chemnitz
(Stand: 2016), <https://www.hwk-chemnitz.de/fileadmin/user_upload/
ueber-uns/Rechtsgrundlagen/Mustersatzung_KHS_2016.pdf> (Abruf: April
2017).

115



Literaturverzeichnis

Bamberger, Heinz Georg / Roth, Herbert
Beck’scher Onlinekommentar BGB, 41. Edition, München 2016

Bennemann, Gerhard / Danke, Uwe / Meiss, Ernst / Steiss, Alexander /
Teschke, Sven / Unger, Walter / Zahradnik, Stefan / Hilligardt, Jan /
Ruder, Tim / Schön, Wolfgang / Schmidt, Helmut

Kommunalverfassungsrecht Hessen, Lsbl., Wiesbaden, Stand: August
2016

Chesi, Valentin
Struktur und Funktionen der Handwerksorganisation in Deutschland
seit 1933: Ein Beitrag zur Verbandstheorie, Berlin 1966

Däubler, Wolfgang
Tarifvertragsgesetz mit Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 3. Auflage, 
München 2012

Detterbeck, Steffen
Handwerksordnung, 4. Auflage, München 2008

Detterbeck, Steffen / Will, Martin
Die Handwerksinnungen in der staatlichen dualen Ordnung des Hand-
werks – Zur Frage einer Innungspflichtmitgliedschaft und eines Kam-
merbeitrags-Bonussystems für Innungsmitglieder, Frankfurt a.M. 2003

Dohrn, Max-Jürgen
Einbeziehung von Nicht-Handwerkern in die Organisationen, Deutsches
Handwerksblatt (DHB) 1971, 12

Epping, Volker / Hillgruber, Christian
Beck’scher Onlinekommentar Grundgesetz, 30. Edition, München 2016

Fröhler, Ludwig
Das Recht der Handwerksinnung, München, 1959

116



Fröhler, Ludwig / Oberndorfer, Peter
Körperschaften des öffentlichen Rechts und Interessenvertretung, Mün-
chen 1974

Gröpl, Christoph / Windthorst, Kay / von Coelln, Christian
Grundgesetz – Studienkommentar, 2. Auflage 2015

Honig, Gerhart / Knörr, Matthias
Handwerksordnung mit Berufsausbildungsrecht, 4. Auflage, München
2008

Kluth, Winfried
Die Zulässigkeit einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung in Handwerks-
innungen und Innungsverbänden, GewArch 2013, 377

Kormann, Joachim
Instrumente der Kammeraufsicht über Innung und Kreishandwerker-
schaft, München, 1988
Statthafte Aufsichtsinstrumente der Handwerkskammer, GewArch
1989, 105

Leisner, Walter Georg
Die Wahlen zur Vollversammlung der Handwerkskammer – Zugleich
eine kommentierende Handreichung zur Anlage C der HwO, München
2012
Handwerksordnung, München 2016
Rechtsaufsicht über Innungen und Kreishandwerkerschaften bei Aufga-
benausgliederung auf privatrechtliche Gesellschaften, München 2013
Zulässigkeit satzungsmäßiger Altersgrenzen für die Wählbarkeit als Or-
ganvertreter in Handwerksorganisationen, München 2014

Löwisch, Manfred / Rieble, Volker
Tarifvertragsgesetz, 3. Auflage, München 2012

Maunz, Theodor / Dürig, Günter (Begr.)
Grundgesetz, Lsbl., München, Stan: Septemer 2016

117



Maurer, Hartmut
Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, München 2011

Muschiol, Frank-Peter
Die Ausübung des Handwerks durch juristische Personen und Perso-
nengesellschaften nach der Handwerksordnung, Dissertation, Berlin
1980

Rieble, Volker
Sondertarifrecht des Handwerks, GewArch 2014, 265

Rolfs, Christian / Kreikebohm, Ralf / Giesen, Richard / Udsching, Peter
Beck’scher Onlinekommentar Arbeitsrecht, 41. Edition, München 2016

Sachs, Michael
Grundgesetz, 7. Auflage, München 2014

Schmidt, Reiner / Wollenschläger, Ferdinand
Kompendium Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Auflage, Berlin 2016

Schmidt-Bleibtreu, Bruno / Hofmann, Hans / Hopfauf, Axel
Kommentar zum Grundgesetz, München 2011

Schneider, Gerhard / Dressler, Ulrich / Rauber, David N. /
Risch, Ben Michael 

Hessische Gemeindeordnung, Lsbl., 24. Lfg., Stuttgart, Stand: Dezem-
ber 2015

Schwannecke, Holger
Die Deutsche Handwerksordnung, Lsbl., Berlin, Stand: März 2016

Schwannecke, Holger / Heck, Hans-Joachim
Die Handwerksordnungsnovelle 2004 – Die wichtigsten Änderungen,
GewArch 2004, 129

Sodan, Helge / Ziekow, Jan
Grundkurs Öffentliches Recht, 7. Auflage, München 2016

118



von Heintschell-Heinegg, Bernd
Beck’scher Onlinekommentar StGB, 32. Edition, München 2016

Will, Martin
Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2012
Selbstverwaltung der Wirtschaft, Tübingen 2010

Ziemons, Hildegard / Jaeger, Carsten
Beck’scher Onlinekommentar GmbHG, 29. Edition, München 2016

Zimmermann, Eric
Die Vorstandswahlen bei der Innung, GewArch 2013, 471

119



120


